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Gesetz über den Wertpapierhandel

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 9.9.1998 I 2708;
  zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 6.12.2011 I 2481
Mittelbare geändert durch Art. 20 u. 21 G v. 6.12.2011 I 2481
Hinweis: Änderung durch Art. 2 Abs. 44 G v. 22.12.2011 I 3044 (Nr. 71) textlich nachgewiesen, doku-

mentarisch noch nicht abschließend bearbeitet

Art. 1 dient auch der Umsetzung der Richtlinie 88/627/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaf-
ten vom 12. Dezember 1988 über die bei Erwerb oder Veräußerung einer bedeutenden Beteiligung an
einer börsennotierten Gesellschaft zu veröffentlichenden Informationen (ABl. EG Nr. L 348/62) und der
Richtlinie 89/592/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 13. November 1989 zur Ko-
ordinierung der Vorschriften betreffend Insidergeschäfte (ABl. EG Nr. L 334/30).

Fußnoten

 
(+++ Textnachweis ab: 1.8.1994 +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 11 (F. 2000-12-21) vgl. § 42 Abs. 2 WpHG idF
     d. Art. 4 Nr. 34 Buchst. b G v. 22.4.2002 I 1310 +++)
(+++ Amtliche Hinweise des Normgebers auf EG-Recht:
     Umsetzung der
       EWGRL 627/88    (CELEX Nr: 388L0627)
       EWGRL 592/89    (CELEX Nr: 389L0592)
     Umsetzung der
       EGRL 6/2003     (CELEX Nr: 32003L0006)
       EGRL 124/2003   (CELEX Nr: 32003L0124)
       EGRL 125/2003   (CELEX Nr: 32003L0125)
       EGRL 72/2004    (CELEX Nr: 32004L0072) vgl. V v. 28.10.2004 I 2630 
     Umsetzung der
       EGRL 43/2006    (CELEX Nr: 32006L0043) vgl. G v. 25. 5.2009 I 1102 +++)
 
 

Das G wurde als Artikel 1 G 4110-4/1 v. 26.7.1994 I 1749 vom Bundestag mit Zustimmung des Bun-
desrates beschlossen. Teilweise ist das G gem. Art. 20 Satz 1 dieses G am 1.8.1994 in Kraft getreten;
im übrigen ist das G gem. Art. 20 Satz 2 am 1.1.1995 in Kraft getreten.

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen



§ 2a Ausnahmen
§ 2b Wahl des Herkunftsstaates
 

Abschnitt 2
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

§ 3 (weggefallen)
§ 4 Aufgaben und Befugnisse
§ 4a Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems
§ 5 Wertpapierrat
§ 6 Zusammenarbeit mit anderen Behörden im Inland
§ 7 Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen im Ausland
§ 7a Zusammenarbeit mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
§ 7b Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission im Rahmen des Energiewirtschaftsge-

setzes
§ 8 Verschwiegenheitspflicht
§ 9 Meldepflichten
§ 10 Anzeige von Verdachtsfällen
§ 11 Verpflichtung des Insolvenzverwalters
 

Abschnitt 3
Insiderüberwachung

§ 12 Insiderpapiere
§ 13 Insiderinformation
§ 14 Verbot von Insidergeschäften
§ 15 Mitteilung, Veröffentlichung und Übermittlung von Insiderinformationen an das Unterneh-

mensregister
§ 15a Mitteilung von Geschäften, Veröffentlichung und Übermittlung an das Unternehmensregi-

ster
§ 15b Führung von Insiderverzeichnissen
§ 16 Aufzeichnungspflichten
§ 16a Überwachung der Geschäfte der bei der Bundesanstalt Beschäftigten
§ 16b Aufbewahrung von Verbindungsdaten
   

Abschnitt 3a
Ratingagenturen

§ 17 Überwachung von Ratingagenturen
§ 18 (weggefallen)
§ 19 (weggefallen)
§ 20 (weggefallen)
 

Abschnitt 4
Überwachung des Verbots der Marktmanipulation

§ 20a Verbot der Marktmanipulation
§ 20b (weggefallen)
 

Abschnitt 5
Mitteilung, Veröffentlichung und Übermittlung von Verände-

rungen des Stimmrechtsanteils an das Unternehmensregister
§ 21 Mitteilungspflichten des Meldepflichtigen
§ 22 Zurechnung von Stimmrechten
§ 23 Nichtberücksichtigung von Stimmrechten
§ 24 Mitteilung durch Konzernunternehmen
§ 25 Mitteilungspflichten beim Halten von Finanzinstrumenten



§ 25a Mitteilungspflichten beim Halten von weiteren Finanzinstrumenten und sonstigen In-
strumenten

§ 26 Veröffentlichungspflichten des Emittenten und Übermittlung an das Unternehmensregister
§ 26a Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte und Übermittlung an das Unterneh-

mensregister
§ 27 Nachweis mitgeteilter Beteiligungen
§ 27a Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen
§ 28 Rechtsverlust
§ 29 Richtlinien der Bundesanstalt
§ 29a Befreiungen
§ 30 Handelstage
 

Abschnitt 5a
Notwendige Informationen für die Wahrnehmung von Rechten aus Wertpapieren

§ 30a Pflichten der Emittenten gegenüber Wertpapierinhabern
§ 30b Veröffentlichung von Mitteilungen und Übermittlung im Wege der Datenfernübertragung
§ 30c Änderungen der Rechtsgrundlage des Emittenten
§ 30d Vorschriften für Emittenten aus der Europäischen Union und dem Europäischen Wirt-

schaftsraum
§ 30e Veröffentlichung zusätzlicher Angaben und Übermittlung an das Unternehmensregister
§ 30f Befreiung
§ 30g Ausschluss der Anfechtung
   

Abschnitt 5b
Leerverkäufe und Geschäfte in Derivaten

§ 30h Verbot ungedeckter Leerverkäufe in Aktien und bestimmten Schuldtiteln
§ 30i Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten für Inhaber von Netto-Leerverkaufspositionen
§ 30j Verbot von bestimmten Kreditderivaten
 

Abschnitt 6
Verhaltenspflichten, Organisationspflichten, Transparenzpflichten

§ 31 Allgemeine Verhaltensregeln
§ 31a Kunden
§ 31b Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien
§ 31c Bearbeitung von Kundenaufträgen
§ 31d Zuwendungen
§ 31e Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen über ein

anderes Wertpapierdienstleistungsunternehmen
§ 31f Betrieb eines multilateralen Handelssystems
§ 31g Vor- und Nachhandelstransparenz für multilaterale Handelssysteme
§ 31h Veröffentlichungspflichten von Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach dem Handel
§ 32 Systematische Internalisierung
§ 32a Veröffentlichen von Quotes durch systematische Internalisierer
§ 32b Bestimmung der standardmäßigen Marktgröße und Aufgaben der Bundesanstalt
§ 32c Ausführung von Kundenaufträgen durch systematische Internalisierer
§ 32d Zugang zu Quotes, Geschäftsbedingungen bei systematischer Internalisierung
§ 33 Organisationspflichten
§ 33a Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen
§ 33b Mitarbeiter und Mitarbeitergeschäfte
§ 34 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
§ 34a Getrennte Vermögensverwahrung
§ 34b Analyse von Finanzinstrumenten
§ 34c Anzeigepflicht



§ 34d Einsatz von Mitarbeitern in der Anlageberatung, als Vertriebsbeauftragte oder als Com-
pliance-Beauftragte

§ 35 Überwachung der Meldepflichtigen und Verhaltensregeln
§ 36 Prüfung der Meldepflichtigen und Verhaltensregeln
§ 36a Unternehmen, organisierte Märkte und multilaterale Handelssysteme mit Sitz in einem an-

deren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum

§ 36b Werbung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen
§ 36c (weggefallen)
§ 37 Ausnahmen
§ 37a (weggefallen)
 

Abschnitt 7
Haftung für falsche und unterlassene Kapitalmarktinformationen

§ 37b Schadenersatz wegen unterlassener unverzüglicher Veröffentlichung von Insiderinformatio-
nen

§ 37c Schadenersatz wegen Veröffentlichung unwahrer Insiderinformationen
 

Abschnitt 8
Finanztermingeschäfte

§ 37d (weggefallen)
§ 37e Ausschluss des Einwands nach § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
§ 37f (weggefallen)
§ 37g Verbotene Finanztermingeschäfte
 

Abschnitt 9
Schiedsvereinbarungen

§ 37h Schiedsvereinbarungen
 

Abschnitt 10
Märkte für Finanzinstrumente mit Sitz außerhalb der Europäischen Union

§ 37i Erlaubnis
§ 37j Versagung der Erlaubnis
§ 37k Aufhebung der Erlaubnis
§ 37l Untersagung
§ 37m (weggefallen)
 

Abschnitt 11
Überwachung von Unternehmensabschlüssen, Veröffentlichung von Finanzberichten

   
  Unterabschnitt 1

  Überwachung von Unternehmensabschlüssen
§ 37n Prüfung von Unternehmensabschlüssen und -berichten
§ 37o Anordnung einer Prüfung der Rechnungslegung und Ermittlungsbefugnisse der Bundesan-

stalt
§ 37p Befugnisse der Bundesanstalt im Fall der Anerkennung einer Prüfstelle
§ 37q Ergebnis der Prüfung von Bundesanstalt oder Prüfstelle
§ 37r Mitteilungen an andere Stellen
§ 37s Internationale Zusammenarbeit
§ 37t Widerspruchsverfahren
§ 37u Beschwerde
   

  Unterabschnitt 2
  Veröffentlichung und Übermittlung von Finanzberichten an das Unternehmensregister



§ 37v Jahresfinanzbericht
§ 37w Halbjahresfinanzbericht
§ 37x Zwischenmitteilung der Geschäftsführung
§ 37y Konzernabschluss
§ 37z Ausnahmen
 

Abschnitt 12
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 38 Strafvorschriften
§ 39 Bußgeldvorschriften
§ 40 Zuständige Verwaltungsbehörde
§ 40a Beteiligung der Bundesanstalt und Mitteilungen in Strafsachen
§ 40b Bekanntmachung von Maßnahmen
 

Abschnitt 13
Übergangsbestimmungen

§ 41 Erstmalige Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten
§ 42 Übergangsregelung für die Kostenerstattungspflicht nach § 11
§ 42a Übergangsregelung für das Verbot ungedeckter Leerverkäufe in Aktien und bestimmten

Schuldtiteln nach § 30h
§ 42b Übergangsregelung für die Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten für Inhaber von Net-

to-Leerverkaufspositionen nach § 30i
§ 42c Übergangsregelung für das Verbot von Kreditderivaten nach § 30j
§ 42d Übergangsregelung für den Einsatz von Mitarbeitern nach § 34d
§ 42e Übergangsregelung für wesentliche Anlegerinformationen
§ 43 Übergangsregelung für die Verjährung von Ersatzansprüchen nach § 37a
§ 44 Übergangsregelung für ausländische organisierte Märkte
§ 45 Anwendungsbestimmung zum Abschnitt 11
§ 46 Anwendungsbestimmung für das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
§ 47 Anwendungsbestimmung für § 34

Fußnoten

Inhaltsübersicht: IdF d. Art. 2 Nr. 1 G v. 21.6.2002 I 2010 mWv 1.7.2002, d. Art. 1 Nr. 1 Buchst. a bis
p G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004, d. Art. 3 Nr. 1 Buchst. a bis d G v. 15.12.2004 I 3408 mWv
21.12.2004, d. Art. 1 Nr. 1 Buchst. a bis o G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007, d. Art. 1 Nr. 1 Buchst.
a bis f u. h bis l G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007, d. Art. 1 Nr. 1 Buchst. g G v. 16.7.2007 I 1330
mWv 1.1.2008, d. Art. 3 Nr. 1 G v. 21.12.2007 I 3089 mWv 28.12.2007, d. Art. 1 Nr. 1 Buchst. a G v.
12.8.2008 I 1666 mWv 1.3.2009, d. Art. 1 Nr. 1 Buchst. b G v. 12.8.2008 I 1666 mWv 31.5.2009, d.
Art. 4 Nr. 1 Buchst. a bis c G v. 31.7.2009 I 2512 mWv 5.8.2009, d. Art. 1 Nr. 1 G v. 14.6.2010 I 786
mWv 19.6.2010, d. Art. 1 Nr. 1 Buchst. a bis c iVm Art. 2 G v. 21.7.2010 I 945 dieser idF d. Art. 20 G
v. 6.12.2011 I 2481 mWv 27.7.2010 bzw. 1.1.2012, d. Art. 1 Nr. 1 Buchst. c, d iVm Art. 9 Abs. 2 G v.
5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011 bzw. 1.7.2011, Art. 1 Nr. 1 Buchst. a u. b iVm Art. 9 Abs. 3 G v. 5.4.2011
I 538 dieser idF d. Art. 21 G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 1.1.2012 bzw. 1.2.2012, d. Art. 5 Nr. 1 G v.
26.7.2011 I 1554 mWv 4.8.2011 u. d. Art. 2 Nr. 1 G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012

Abschnitt 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

 

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapier-
nebendienstleistungen, den börslichen und außerbörslichen Handel mit Finanzinstrumenten, den Ab-
schluss von Finanztermingeschäften, auf Finanzanalysen sowie auf Veränderungen der Stimmrechts-
anteile von Aktionären an börsennotierten Gesellschaften.



(2) Die Vorschriften des dritten und vierten Abschnitts sowie die §§ 30h, 30i, 34b und 34c sind auch
anzuwenden auf Handlungen und Unterlassungen, die im Ausland vorgenommen werden, sofern sie
Finanzinstrumente betreffen, die an einer inländischen Börse gehandelt werden.

(3) Die Vorschriften des dritten und vierten Abschnitts sowie die §§ 34b und 34c sind nicht anzuwen-
den auf Geschäfte, die aus geld- oder währungspolitischen Gründen oder im Rahmen der öffentlichen
Schuldenverwaltung von der Europäischen Zentralbank, dem Bund, einem seiner Sondervermögen,
einem Land, der Deutschen Bundesbank, einem ausländischen Staat oder dessen Zentralbank oder
einer anderen mit diesen Geschäften beauftragten Organisation oder mit für deren Rechnung han-
delnden Personen getätigt werden.

Fußnoten

§§ 1 bis 2a: IdF d. Art. 1 Nr. 2 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 1 Abs. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 2 G v. 21.7.2010 I 945 mWv 27.7.2010

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Wertpapiere im Sinne dieses Gesetzes sind, auch wenn keine Urkunden über sie ausgestellt sind,
alle Gattungen von übertragbaren Wertpapieren mit Ausnahme von Zahlungsinstrumenten, die ihrer
Art nach auf den Finanzmärkten handelbar sind, insbesondere

1. Aktien,
 

2. andere Anteile an in- oder ausländischen juristischen Personen, Personengesellschaften und son-
stigen Unternehmen, soweit sie Aktien vergleichbar sind, sowie Zertifikate, die Aktien vertreten,
 

3. Schuldtitel,

a) insbesondere Genussscheine und Inhaberschuldverschreibungen und Orderschuldverschrei-
bungen sowie Zertifikate, die Schuldtitel vertreten,
 

b) sonstige Wertpapiere, die zum Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren nach den Num-
mern 1 und 2 berechtigen oder zu einer Barzahlung führen, die in Abhängigkeit von Wertpapie-
ren, von Währungen, Zinssätzen oder anderen Erträgen, von Waren, Indices oder Messgrößen
bestimmt wird.
 

 

Wertpapiere sind auch Anteile an Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder
einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden.

(1a) Geldmarktinstrumente im Sinne dieses Gesetzes sind alle Gattungen von Forderungen, die nicht
unter Absatz 1 fallen und die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, mit Ausnahme von
Zahlungsinstrumenten.

(2) Derivate im Sinne dieses Gesetzes sind

1. als Kauf, Tausch oder anderweitig ausgestaltete Festgeschäfte oder Optionsgeschäfte, die zeitlich
verzögert zu erfüllen sind und deren Wert sich unmittelbar oder mittelbar vom Preis oder Maß ei-
nes Basiswertes ableitet (Termingeschäfte) mit Bezug auf die folgenden Basiswerte:

a) Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente,
 

b) Devisen oder Rechnungseinheiten,
 

c) Zinssätze oder andere Erträge,
 

d) Indices der Basiswerte der Buchstaben a, b oder c, andere Finanzindices oder Finanzmessgrö-
ßen oder
 

e) Derivate;
 

 

2. Termingeschäfte mit Bezug auf Waren, Frachtsätze, Emissionsberechtigungen, Klima- oder andere
physikalische Variablen, Inflationsraten oder andere volkswirtschaftliche Variablen oder sonstige
Vermögenswerte, Indices oder Messwerte als Basiswerte, sofern sie



a) durch Barausgleich zu erfüllen sind oder einer Vertragspartei das Recht geben, einen Baraus-
gleich zu verlangen, ohne dass dieses Recht durch Ausfall oder ein anderes Beendigungsereig-
nis begründet ist,
 

b) auf einem organisierten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem geschlossen wer-
den oder
 

c) nach Maßgabe des Artikels 38 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission vom
10. August 2006 zur Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates betreffend die Aufzeichnungspflichten für Wertpapierfirmen, die Meldung von Ge-
schäften, die Markttransparenz, die Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und be-
stimmte Begriffe im Sinne dieser Richtlinie (ABl. EU Nr. L 241 S. 1) Merkmale anderer Deriva-
te aufweisen und nichtkommerziellen Zwecken dienen und nicht die Voraussetzungen des Arti-
kels 38 Abs. 4 dieser Verordnung gegeben sind,
 

und sofern sie keine Kassageschäfte im Sinne des Artikels 38 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr.
1287/2006 sind;
 

3. finanzielle Differenzgeschäfte;
 

4. als Kauf, Tausch oder anderweitig ausgestaltete Festgeschäfte oder Optionsgeschäfte, die zeitlich
verzögert zu erfüllen sind und dem Transfer von Kreditrisiken dienen (Kreditderivate);
 

5. Termingeschäfte mit Bezug auf die in Artikel 39 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 genannten Ba-
siswerte, sofern sie die Bedingungen der Nummer 2 erfüllen.
 

(2a) (weggefallen)

(2b) Finanzinstrumente im Sinne dieses Gesetzes sind Wertpapiere im Sinne des Absatzes 1, Geld-
marktinstrumente im Sinne des Absatzes 1a, Derivate im Sinne des Absatzes 2 und Rechte auf Zeich-
nung von Wertpapieren.

(2c) Waren im Sinne dieses Gesetzes sind fungible Wirtschaftsgüter, die geliefert werden können; da-
zu zählen auch Metalle, Erze und Legierungen, landwirtschaftliche Produkte und Energien wie Strom.

(3) Wertpapierdienstleistungen im Sinne dieses Gesetzes sind

1. die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rech-
nung (Finanzkommissionsgeschäft),
 

2. das kontinuierliche Anbieten des Kaufs oder Verkaufs von Finanzinstrumenten an einem organi-
sierten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem zu selbst gestellten Preisen, das häufi-
ge organisierte und systematische Betreiben von Handel für eigene Rechnung außerhalb eines or-
ganisierten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems, indem ein für Dritte zugängliches
System angeboten wird, um mit ihnen Geschäfte durchzuführen, oder die Anschaffung oder Veräu-
ßerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel),
 

3. die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten in fremdem Namen für fremde Rech-
nung (Abschlussvermittlung),
 

4. die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumen-
ten (Anlagevermittlung),
 

5. die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder die Übernahme
gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft),
 

6. die Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsge-
schäft),
 

7. die Verwaltung einzelner oder mehrerer in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere
mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung),
 

8. der Betrieb eines multilateralen Systems, das die Interessen einer Vielzahl von Personen am Kauf
und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach festgelegten Bestimmun-
gen in einer Weise zusammenbringt, die zu einem Vertrag über den Kauf dieser Finanzinstrumente
führt (Betrieb eines multilateralen Handelssystems),
 



9. die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäf-
te mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der per-
sönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht
ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben
wird (Anlageberatung).
 

Als Wertpapierdienstleistung gilt auch die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten für
eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 darstellt (Eigenge-
schäft). Der Finanzportfolioverwaltung gleichgestellt ist hinsichtlich der §§ 9, 31 bis 34 und 34b bis
36b dieses Gesetzes sowie der Artikel 7 und 8 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 die erlaubnispflich-
tige Anlageverwaltung nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 des Kreditwesengesetzes.

(3a) Wertpapiernebendienstleistungen im Sinne dieses Gesetzes sind

1. die Verwahrung und die Verwaltung von Finanzinstrumenten für andere und damit verbundene
Dienstleistungen (Depotgeschäft),
 

2. die Gewährung von Krediten oder Darlehen an andere für die Durchführung von Wertpapierdienst-
leistungen, sofern das Unternehmen, das den Kredit oder das Darlehen gewährt, an diesen Ge-
schäften beteiligt ist,
 

3. die Beratung von Unternehmen über die Kapitalstruktur, die industrielle Strategie sowie die Bera-
tung und das Angebot von Dienstleistungen bei Unternehmenskäufen und Unternehmenszusam-
menschlüssen,
 

4. Devisengeschäfte, die in Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen stehen,
 

5. die Erstellung, Verbreitung oder Weitergabe von Finanzanalysen oder anderen Informationen über
Finanzinstrumente oder deren Emittenten, die direkt oder indirekt eine Empfehlungen für eine be-
stimmte Anlageentscheidung enthalten,
 

6. Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Emissionsgeschäft stehen,
 

7. Dienstleistungen, die sich auf einen Basiswert im Sinne des Absatzes 2 Nr. 2 oder Nr. 5 beziehen
und im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen
stehen.
 

(4) Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind Kreditinstitute, Finanz-
dienstleistungsinstitute und nach § 53 Abs. 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes tätige Unternehmen,
die Wertpapierdienstleistungen allein oder zusammen mit Wertpapiernebendienstleistungen gewerbs-
mäßig oder in einem Umfang erbringen, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäfts-
betrieb erfordert.

(5) Organisierter Markt im Sinne dieses Gesetzes ist ein im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum betriebenes oder verwaltetes, durch staatliche Stellen genehmigtes, geregeltes und
überwachtes multilaterales System, das die Interessen einer Vielzahl von Personen am Kauf und Ver-
kauf von dort zum Handel zugelassenen Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach festge-
legten Bestimmungen in einer Weise zusammenbringt oder das Zusammenbringen fördert, die zu ei-
nem Vertrag über den Kauf dieser Finanzinstrumente führt.

(6) Emittenten, für die die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, sind

1. Emittenten von Schuldtiteln mit einer Stückelung von weniger als 1.000 Euro oder dem am Ausga-
betag entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung oder von Aktien,

a) die ihren Sitz im Inland haben und deren Wertpapiere zum Handel an einem organisierten
Markt im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind,
oder
 

b) die ihren Sitz in einem Staat haben, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union noch Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist (Drittstaat), und deren
Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt im Inland oder in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über



den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, wenn das jährliche Dokument im Sinne
des § 10 des Wertpapierprospektgesetzes bei der Bundesanstalt zu hinterlegen ist,
 

 

2. Emittenten, die keine Finanzinstrumente im Sinne der Nummer 1 begeben, wenn sie im Inland
oder in einem Drittstaat ihren Sitz haben und ihre Finanzinstrumente zum Handel an einem orga-
nisierten Markt im Inland, nicht aber in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind,
 

3. Emittenten, die keine Finanzinstrumente im Sinne der Nummer 1 begeben und nicht unter Num-
mer 2 fallen,

a) wenn sie im Inland ihren Sitz haben und ihre Finanzinstrumente zum Handel an einem organi-
sierten Markt auch oder ausschließlich in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in einem oder mehreren anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind oder
 

b) wenn sie ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben und ihre
Finanzinstrumente zum Handel an einem organisierten Markt auch oder ausschließlich im In-
land zugelassen sind oder
 

c) wenn sie ihren Sitz in einem Drittstaat haben und ihre Finanzinstrumente zum Handel an ei-
nem organisierten Markt im Inland und in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in einem oder mehreren anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind,
 

 

und sie die Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe des § 2b als Herkunftsstaat gewählt haben.
Für Emittenten, die unter Buchstabe a fallen, aber keine Wahl getroffen haben, ist die Bundesrepublik
Deutschland der Herkunftsstaat; das Gleiche gilt für Emittenten, die unter Buchstabe c fallen, aber
keine Wahl getroffen haben, wenn das jährliche Dokument im Sinne des § 10 des Wertpapierprospekt-
gesetzes bei der Bundesanstalt zu hinterlegen ist.

(7) Inlandsemittenten sind

1. Emittenten, für die die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, mit Ausnahme sol-
cher Emittenten, deren Wertpapiere nicht im Inland, sondern lediglich in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, soweit sie in diesem anderen Staat Veröffentlichungs-
und Mitteilungspflichten nach Maßgabe der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in
Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten
Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. EU Nr. L 390 S. 38) un-
terliegen, und
 

2. Emittenten, für die nicht die Bundesrepublik Deutschland, sondern ein anderer Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder ein anderer Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum der Herkunftsstaat ist, deren Wertpapiere aber nur im Inland zum Handel an einem
organisierten Markt zugelassen sind.
 

(8) Herkunftsmitgliedstaat im Sinne dieses Gesetzes ist

1. für ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen der Mitgliedstaat, in dem sich seine Hauptnieder-
lassung befindet;
 

2. für einen organisierten Markt der Mitgliedstaat, in dem der organisierte Markt registriert oder zu-
gelassen ist, oder, sofern er nach dem Recht dieses Mitgliedstaates keinen Sitz hat, der Mitglied-
staat, in dem sich die Hauptniederlassung des organisierten Marktes befindet.
 

(9) Aufnahmemitgliedstaat im Sinne dieses Gesetzes ist

1. für ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen der Mitgliedstaat, in dem es eine Zweigniederlas-
sung unterhält oder im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs tätig wird;
 



2. für einen organisierten Markt der Mitgliedstaat, in dem er geeignete Vorkehrungen bietet, um in
diesem Mitgliedstaat niedergelassenen Marktteilnehmern den Zugang zum Handel über sein Sy-
stem zu erleichtern.
 

(10) Systematischer Internalisierer im Sinne dieses Gesetzes ist ein Unternehmen, das nach Maßgabe
des Artikels 21 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 häufig regelmäßig und auf organisierte und syste-
matische Weise Eigenhandel außerhalb organisierter Märkte und multilateraler Handelssysteme be-
treibt.

Fußnoten

§§ 1 bis 2a: IdF d. Art. 1 Nr. 2 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 2 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 2 Buchst. a G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 2 Abs. 1a: IdF d. Art. 1 Nr. 2 Buchst. b G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 2 Abs. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 2 Buchst. c G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 2 Abs. 2a: Aufgeh. durch Art. 1 Nr. 2 Buchst. d G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 2 Abs. 2b: Früherer Satz 2 aufgeh. durch Art. 1 Nr. 2 Buchst. e G v. 16.7.2007 I 1330 mWv
1.11.2007
§ 2 Abs. 2c: Eingef. durch Art. 1 Nr. 2 Buchst. e1 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 2 Abs. 3: IdF d. Art. 1 Nr. 2 Buchst. f G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2: IdF d. Art. 7 Nr. 1 G v. 19.11.2010 I 1592 mWv 25.11.2010
§ 2 Abs. 3 Satz 3: Eingef. durch Art. 3 Nr. 1 G v. 20.3.2009 I 607 mWv 26.3.2009
§ 2 Abs. 3a: IdF d. Art. 1 Nr. 2 Buchst. g G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 2 Abs. 5: IdF d. Art. 1 Nr. 2 Buchst. h G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 2 Abs. 6 u. 7: Eingef. durch Art. 1 Nr. 2 Buchst. b G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 2 Abs. 8 bis 10: Eingef. durch Art. 1 Nr. 2 Buchst. i G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 2a Ausnahmen

(1) Als Wertpapierdienstleistungsunternehmen gelten nicht

1. Unternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Satz 1 ausschließlich für
ihr Mutterunternehmen oder ihre Tochter- oder Schwesterunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 6
und 7 des Kreditwesengesetzes erbringen,
 

2. Unternehmen, deren Wertpapierdienstleistung für andere ausschließlich in der Verwaltung eines
Systems von Arbeitnehmerbeteiligungen an den eigenen oder an mit ihnen verbundenen Unter-
nehmen besteht,
 

3. Unternehmen, die ausschließlich Wertpapierdienstleistungen sowohl nach Nummer 1 als auch
nach Nummer 2 erbringen,
 

4. private und öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen,
 

5. die öffentliche Schuldenverwaltung des Bundes, eines seiner Sondervermögen, eines Landes, ei-
nes anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die Deutsche Bundesbank und andere Mit-
glieder des Europäischen Systems der Zentralbanken sowie die Zentralbanken der anderen Ver-
tragsstaaten,
 

6. Angehörige freier Berufe, die Wertpapierdienstleistungen nur gelegentlich im Rahmen eines
Mandatsverhältnisses als Freiberufler erbringen und einer Berufskammer in der Form der Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts angehören, deren Berufsrecht die Erbringung von Wertpapier-
dienstleistungen nicht ausschließt,
 

7. Unternehmen, die als Wertpapierdienstleistung für andere ausschließlich die Anlageberatung
und die Anlagevermittlung zwischen Kunden und

a) Instituten im Sinne des Kreditwesengesetzes,
 

b) Instituten oder Finanzunternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirt-
schaftsraums, die die Voraussetzungen nach § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Kreditwe-
sengesetzes erfüllen,
 



c) Unternehmen, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 53c des Kreditwesengesetzes
gleichgestellt oder freigestellt sind, oder
 

d) Kapitalanlagegesellschaften, Investmentaktiengesellschaften oder ausländischen Invest-
mentgesellschaften
 

betreiben, sofern sich diese Wertpapierdienstleistungen auf Anteile an Investmentvermögen, die
von einer inländischen Kapitalanlagegesellschaft oder Kapitalanlagegesellschaften, Investmen-
taktiengesellschaften oder ausländischen Investmentgesellschaften im Sinne der §§ 96 bis 111a
des Investmentgesetzes ausgegeben werden, oder auf ausländische Investmentanteile, die nach
dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, beschränken und die Unternehmen
nicht befugt sind, sich bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an
Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen, es sei denn, das Unternehmen beantragt und
erhält eine entsprechende Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes; Anteile an Son-
dervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes gelten nicht als Antei-
le an Investmentvermögen im Sinne dieser Vorschrift,
 

8. Unternehmen, deren Wertpapierdienstleistung ausschließlich in der Erbringung einer oder meh-
rerer der folgenden Dienstleistungen besteht:

a) Eigengeschäfte an inländischen Börsen oder in multilateralen Handelssystemen im Inland,
an oder in denen Derivate gehandelt werden (Derivatemärkte), und an Kassamärkten nur zur
Absicherung dieser Positionen,
 

b) Eigenhandel, Finanzkommissionsgeschäft oder Abschlussvermittlung an Derivatemärkten nur
für andere Mitglieder dieser Märkte,
 

c) Preisstellung als Market Maker im Sinne des § 23 Abs. 4 im Rahmen des Eigenhandels für an-
dere Mitglieder dieser Derivatemärkte,
 

sofern für die Erfüllung der Verträge, die diese Unternehmen an diesen Märkten oder in diesen
Handelssystemen schließen, Clearingmitglieder derselben Märkte oder Handelssysteme haften,
 

9. Unternehmen, die Eigengeschäfte in Finanzinstrumenten betreiben oder Wertpapierdienstlei-
stungen in Bezug auf Derivate im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 erbringen, sofern

a) sie nicht Teil einer Unternehmensgruppe sind, deren Haupttätigkeit in der Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen oder Bankgeschäften im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2, 8
oder 11 des Kreditwesengesetzes besteht,
 

b) diese Wertpapierdienstleistungen auf Ebene der Unternehmensgruppe von untergeordneter
Bedeutung im Verhältnis zur Haupttätigkeit sind und
 

c) die Wertpapierdienstleistungen in Bezug auf Derivate im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 nur
für Kunden ihrer Haupttätigkeit im sachlichen Zusammenhang mit Geschäften der Haupttä-
tigkeit erbracht werden,
 

 

10. Unternehmen, die als einzige Wertpapierdienstleistung Eigengeschäfte betreiben, sofern sie
nicht

a) an einem organisierten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem kontinuierlich den
Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels zu selbst gestellten
Preisen anbieten oder
 

b) in organisierter und systematischer Weise häufig für eigene Rechnung außerhalb eines orga-
nisierten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems Handel treiben, indem sie ein für
Dritte zugängliches System anbieten, um mit ihnen Geschäfte durchzuführen,
 

 

11. Unternehmen, die als Wertpapierdienstleistung ausschließlich die Anlageberatung im Rahmen
einer anderen beruflichen Tätigkeit erbringen, ohne sich die Anlageberatung gesondert vergüten
zu lassen,
 

12. Unternehmen, soweit sie als Haupttätigkeit Eigengeschäfte und Eigenhandel mit Waren oder De-
rivaten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 in Bezug auf Waren betreiben, sofern sie nicht einer Unter-
nehmensgruppe angehören, deren Haupttätigkeit in der Erbringung von Wertpapierdienstlei-



stungen oder dem Betreiben von Bankgeschäften im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2, 8 oder
11 des Kreditwesengesetzes besteht, und
 

13. Börsenträger oder Betreiber organisierter Märkte, die neben dem Betrieb eines multilateralen
Handelssystems keine anderen Wertpapierdienstleistungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Satz 1 er-
bringen.
 

14. (weggefallen)
 

(2) Ein Unternehmen, das als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 Satz 1 des
Kreditwesengesetzes als Wertpapierdienstleistung nur die Abschlussvermittlung, Anlagevermittlung,
das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung oder Anlageberatung er-
bringt, gilt nicht als Wertpapierdienstleistungsunternehmen. Seine Tätigkeit wird dem Institut oder Un-
ternehmen zugerechnet, für dessen Rechnung und unter dessen Haftung es seine Tätigkeit erbringt.

(3) (weggefallen)

Fußnoten

§§ 1 bis 2a: IdF d. Art. 1 Nr. 2 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 2a Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 3 Buchst. a G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007; frühere Nr. 14 aufgeh.
durch Art. 3 Nr. 1a Buchst. a DBuchst. dd G v. 21.12.2007 I 3089 mWv 28.12.2007
§ 2a Abs. 1 Nr. 7 Buchst. d u. Nr. 7 Schlusssatz: IdF d. Art. 3 Nr. 1a Buchst. a DBuchst. aa G v.
21.12.2007 I 3089 mWv 28.12.2007
§ 2a Abs. 1 Nr. 10: IdF d. Art. 7 Nr. 2 G v. 19.11.2010 I 1592 mWv 25.11.2010
§ 2a Abs. 1 Nr. 12: IdF d. Art. 3 Nr. 1a Buchst. a DBuchst. bb G v. 21.12.2007 I 3089 mWv 28.12.2007
§ 2a Abs. 1 Nr. 13: IdF d. Art. 3 Nr. 1a Buchst. a DBuchst. cc G v. 21.12.2007 I 3089 mWv 28.12.2007
§ 2a Abs. 1 Nr. 14: Aufgeh. durch Art. 3 Nr. 1a Buchst. a DBuchst. dd G v. 21.12.2007 I 3089 mWv
28.12.2007
§ 2a Abs. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 3 Buchst. b G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 2a Abs. 3: Aufgeh. durch Art. 3 Nr. 1a Buchst. b G v. 21.12.2007 I 3089 mWv 28.12.2007

§ 2b Wahl des Herkunftsstaates

(1) Ein Emittent im Sinne des § 2 Abs. 6 Nr. 3 Buchstabe a bis c kann die Bundesrepublik Deutschland
als Herkunftsstaat wählen, wenn er nicht innerhalb der letzten drei Jahre einen anderen Staat als Her-
kunftsstaat gewählt hat. Die Wahl ist mindestens drei Jahre gültig, es sei denn, die Finanzinstrumen-
te des Emittenten sind an keinem organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum mehr
zum Handel zugelassen. Die Wahl ist zu veröffentlichen und dem Unternehmensregister im Sinne des
§ 8b des Handelsgesetzbuchs zur Speicherung zu übermitteln. Mit der Veröffentlichung wird die Wahl
wirksam.

(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen zur Veröffentlichung der Wahl des Herkunftsstaates
treffen.

Fußnoten

§ 2b: Eingef. durch Art. 1 Nr. 3 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

Abschnitt 2 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

 

Fußnoten

Abschn. 2 (Überschrift vor § 3): IdF d. Art. 4 Nr. 2 G v. 22.4.2002 I 1310 mWv 1.5.2002

§ 3

(weggefallen)

Fußnoten

§ 3: Aufgeh. durch Art. 4 Nr. 3 G v. 22.4.2002 I 1310 mWv 1.5.2002



§ 4 Aufgaben und Befugnisse

(1) Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) übt die Aufsicht nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes aus. Sie hat im Rahmen der ihr zugewiesenen Aufgaben Missständen ent-
gegenzuwirken, welche die ordnungsgemäße Durchführung des Handels mit Finanzinstrumenten oder
von Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen beeinträchtigen oder erhebli-
che Nachteile für den Finanzmarkt bewirken können. Sie kann Anordnungen treffen, die geeignet und
erforderlich sind, diese Missstände zu beseitigen oder zu verhindern.

(2) Die Bundesanstalt überwacht die Einhaltung der Verbote und Gebote dieses Gesetzes und kann
Anordnungen treffen, die zu ihrer Durchsetzung geeignet und erforderlich sind. Sie kann den Handel
mit einzelnen oder mehreren Finanzinstrumenten vorübergehend untersagen oder die Aussetzung
des Handels in einzelnen oder mehreren Finanzinstrumenten an Märkten, an denen Finanzinstrumen-
te gehandelt werden, anordnen, soweit dies zur Durchsetzung der Verbote und Gebote dieses Geset-
zes oder zur Beseitigung oder Verhinderung von Missständen nach Absatz 1 geboten ist.

(3) Die Bundesanstalt kann von jedermann Auskünfte, die Vorlage von Unterlagen und die Überlas-
sung von Kopien verlangen sowie Personen laden und vernehmen, soweit dies auf Grund von Anhalts-
punkten für die Überwachung der Einhaltung eines Verbots oder Gebots dieses Gesetzes erforderlich
ist. Sie kann insbesondere die Angabe von Bestandsveränderungen in Finanzinstrumenten sowie Aus-
künfte über die Identität weiterer Personen, insbesondere der Auftraggeber und der aus Geschäften
berechtigten oder verpflichteten Personen, verlangen. Gesetzliche Auskunfts- oder Auskunfts- oder
Aussageverweigerungsrechte sowie gesetzliche Verschwiegenheitspflichten bleiben unberührt.

(4) Während der üblichen Arbeitszeit ist Bediensteten der Bundesanstalt und den von ihr beauftrag-
ten Personen, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist, das Betreten der Grund-
stücke und Geschäftsräume der nach Absatz 3 auskunftspflichtigen Personen zu gestatten. Das Be-
treten außerhalb dieser Zeit oder wenn die Geschäftsräume sich in einer Wohnung befinden, ist oh-
ne Einverständnis nur zulässig und insoweit zu dulden, wie dies zur Verhütung von dringenden Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist und bei der auskunftspflichtigen Person
Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen ein Verbot oder Gebot dieses Gesetzes vorliegen. Das Grund-
recht des Artikels 13 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt.

(5) Die Bundesanstalt hat Tatsachen, die den Verdacht einer Straftat nach § 38 begründen, der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft unverzüglich anzuzeigen. Sie kann die personenbezogenen Daten der
Betroffenen, gegen die sich der Verdacht richtet oder die als Zeugen in Betracht kommen, der Staats-
anwaltschaft übermitteln, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung erforderlich ist. Die Staatsan-
waltschaft entscheidet über die Vornahme der erforderlichen Ermittlungsmaßnahmen, insbesondere
über Durchsuchungen, nach den Vorschriften der Strafprozessordnung. Die Befugnisse der Bundesan-
stalt nach den Absätzen 2 bis 4 bleiben hiervon unberührt, soweit dies für die Vornahme von Verwal-
tungsmaßnahmen oder zur Erfüllung von Ersuchen ausländischer Stellen nach § 7 Abs. 2, Abs. 2b Satz
1 oder Abs. 7 erforderlich ist und soweit eine Gefährdung des Untersuchungszwecks von Ermittlungen
der Strafverfolgungsbehörden oder der für Strafsachen zuständigen Gerichte nicht zu besorgen ist.

(6) Die Bundesanstalt kann eine nach den Vorschriften dieses Gesetzes gebotene Veröffentlichung
oder Mitteilung auf Kosten des Pflichtigen vornehmen, wenn die Veröffentlichungs- oder Mitteilungs-
pflicht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise erfüllt wird.

(7) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 4 und 6 haben
keine aufschiebende Wirkung.

(8) Adressaten von Maßnahmen nach den Absätzen 2 bis 4, die von der Bundesanstalt wegen eines
möglichen Verstoßes gegen ein Verbot nach § 14 oder nach § 20a vorgenommen werden, dürfen an-
dere Personen als staatliche Stellen und solche, die auf Grund ihres Berufs einer gesetzlichen Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegen, von diesen Maßnahmen oder von einem daraufhin eingeleiteten
Ermittlungsverfahren nicht in Kenntnis setzen.

(9) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern,
deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung be-
zeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Der Verpflichtete ist über sein Recht zur Verweige-
rung der Auskunft zu belehren und darauf hinzuweisen, dass es ihm nach dem Gesetz freistehe, je-
derzeit, auch schon vor seiner Vernehmung, einen von ihm zu wählenden Verteidiger zu befragen.



(10) Die Bundesanstalt darf ihr mitgeteilte personenbezogene Daten nur zur Erfüllung ihrer aufsicht-
lichen Aufgaben und für Zwecke der internationalen Zusammenarbeit nach Maßgabe des § 7 spei-
chern, verändern und nutzen.

(11) Die Bundesanstalt kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch Wirtschaftsprüfer oder Sachverständi-
ge bei Ermittlungen oder Überprüfungen einsetzen.

Fußnoten

§§ 4 bis 9: IdF d. Art. 1 Nr. 3 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 4 Abs. 2 Satz 2: IdF d. Art. 1 Nr. 4 Buchst. a G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 4 Abs. 5 Satz 4: IdF d. Art. 1 Nr. 4 Buchst. a1 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 4 Abs. 11: Eingef. durch Art. 1 Nr. 4 Buchst. b G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 4a Befugnisse zur Sicherung des Finanzsystems

(1) Die Bundesanstalt kann im Benehmen mit der Deutschen Bundesbank Anordnungen treffen, die
geeignet und erforderlich sind, Missstände, die Nachteile für die Stabilität der Finanzmärkte bewirken
oder das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte erschüttern können, zu beseitigen oder
zu verhindern. Insbesondere kann die Bundesanstalt vorübergehend:

1. den Handel mit einzelnen oder mehreren Finanzinstrumenten untersagen, insbesondere

a) ein Verbot von Geschäften in Derivaten anordnen, deren Wert sich unmittelbar oder mittelbar
vom Preis von Aktien oder Schuldtiteln, die von Zentralregierungen, Regionalregierungen und
örtlichen Gebietskörperschaften von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren gesetz-
liche Währung der Euro ist, ausgegeben wurden, ableitet, soweit diese an einer inländischen
Börse zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind, bei wirtschaftlicher Betrachtungswei-
se in Struktur und Wirkung einem Leerverkauf in diesen Aktien oder Schuldtiteln entsprechen
und nicht zur Reduktion eines bestehenden oder im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang
mit dem Geschäft in einem Derivat übernommenen Marktrisiko führen, wobei § 37 des Börsen-
gesetzes insoweit nicht anzuwenden ist, oder
 

b) ein Verbot des Erwerbs von Rechten aus Währungsderivaten im Sinne des § 2 Absatz 2 Num-
mer 1 Buchstabe b, d oder e anordnen, deren Wert sich unmittelbar oder mittelbar vom Devi-
senpreis des Euro ableitet, soweit zu erwarten ist, dass der Marktwert dieser Rechte bei einem
Kursrückgang des Euro steigt, und der Erwerb der Rechte nicht der Absicherung eigener be-
stehender oder erwarteter Währungsrisiken dienen, wobei das Verbot auch auf den rechtsge-
schäftlichen Eintritt in solche Geschäfte erstreckt werden kann, oder
 

 

2. die Aussetzung des Handels in einzelnen oder mehreren Finanzinstrumenten an Märkten, an de-
nen Finanzinstrumente gehandelt werden, anordnen.
 

(2) Die Bundesanstalt kann anordnen, dass Personen, die Geschäfte in Finanzinstrumenten tätigen,
ihre Positionen in diesen Finanzinstrumenten veröffentlichen und gleichzeitig der Bundesanstalt mit-
teilen müssen. Die Bundesanstalt kann Mitteilungen nach Satz 1 auf ihrer Internetseite öffentlich be-
kannt machen.

(3) § 4 Absatz 3, 4, 6, 9 und 10 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auf höchstens zwölf Monate zu befristen. Eine Verlän-
gerung über diesen Zeitraum hinaus um bis zu zwölf weitere Monate ist zulässig. In diesem Falle legt
das Bundesministerium der Finanzen dem Deutschen Bundestag innerhalb eines Monates nach erfolg-
ter Verlängerung einen Bericht vor. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach den
Absätzen 1 bis 3 haben keine aufschiebende Wirkung.

Fußnoten

§ 4a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 3 G v. 21.7.2010 I 945 mWv 27.7.2010

§ 5 Wertpapierrat

(1) Bei der Bundesanstalt wird ein Wertpapierrat gebildet. Er besteht aus Vertretern der Länder. Die
Mitgliedschaft ist nicht personengebunden. Jedes Land entsendet einen Vertreter. An den Sitzungen



können Vertreter der Bundesministerien der Finanzen, der Justiz und für Wirtschaft und Technologie
sowie der Deutschen Bundesbank teilnehmen. Der Wertpapierrat kann Sachverständige insbesondere
aus dem Bereich der Börsen, der Marktteilnehmer, der Wirtschaft und der Wissenschaft anhören. Der
Wertpapierrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Der Wertpapierrat wirkt bei der Aufsicht mit. Er berät die Bundesanstalt, insbesondere

1. bei dem Erlass von Rechtsverordnungen und der Aufstellung von Richtlinien für die Aufsichtstätig-
keit der Bundesanstalt,
 

2. hinsichtlich der Auswirkungen von Aufsichtsfragen auf die Börsen- und Marktstrukturen sowie den
Wettbewerb im Handel mit Finanzinstrumenten,
 

3. bei der Abgrenzung von Zuständigkeiten zwischen der Bundesanstalt und den Börsenaufsichtsbe-
hörden sowie bei Fragen der Zusammenarbeit.
 

Der Wertpapierrat kann bei der Bundesanstalt Vorschläge zur allgemeinen Weiterentwicklung der Auf-
sichtspraxis einbringen. Die Bundesanstalt berichtet dem Wertpapierrat mindestens einmal jährlich
über die Aufsichtstätigkeit, die Weiterentwicklung der Aufsichtspraxis sowie über die internationale
Zusammenarbeit.

(3) Der Wertpapierrat wird mindestens einmal jährlich vom Präsidenten der Bundesanstalt einberufen.
Er ist ferner auf Verlangen von einem Drittel seiner Mitglieder einzuberufen. Jedes Mitglied hat das
Recht, Beratungsvorschläge einzubringen.

Fußnoten

§§ 4 bis 9: IdF d. Art. 1 Nr. 3 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 5 Abs. 1 Satz 5: IdF d. Art. 100 V v. 31.10.2006 I 2407 mWv 8.11.2006

§ 6 Zusammenarbeit mit anderen Behörden im Inland

(1) Die Börsenaufsichtsbehörden werden im Wege der Organleihe für die Bundesanstalt bei der
Durchführung von eilbedürftigen Maßnahmen im Rahmen der Überwachung der Verbote von Insider-
geschäften nach § 14 und des Verbots der Marktmanipulation nach § 20a an den ihrer Aufsicht unter-
liegenden Börsen tätig. Das Nähere regelt ein Verwaltungsabkommen zwischen dem Bund und den
börsenaufsichtsführenden Ländern.

(2) Die Bundesanstalt, die Deutsche Bundesbank im Rahmen ihrer Tätigkeit nach Maßgabe des Kre-
ditwesengesetzes, das Bundeskartellamt, die Börsenaufsichtsbehörden, die Handelsüberwachungs-
stellen, im Rahmen ihrer Tätigkeiten nach Maßgabe des Energiewirtschaftsgesetzes die Bundesnetz-
agentur und die Landeskartellbehörden sowie die für die Aufsicht über Versicherungsvermittler und
die Vermittler von Anteilen an Investmentvermögen zuständigen Stellen haben einander Beobachtun-
gen und Feststellungen einschließlich personenbezogener Daten mitzuteilen, die für die Erfüllung ih-
rer Aufgaben erforderlich sind.

(3) Die Bundesanstalt darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben die nach § 2 Abs. 10, §§ 2c, 24 Abs. 1 Nr. 1, 2,
5, 7 und 10 und Abs. 3, § 25a Abs. 2, § 32 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 2 und 6 Buchstabe a und b des Kre-
ditwesengesetzes bei der Deutschen Bundesbank gespeicherten Daten im automatisierten Verfah-
ren abrufen. Die Deutsche Bundesbank hat für Zwecke der Datenschutzkontrolle den Zeitpunkt, die
Angaben, welche die Feststellung der aufgerufenen Datensätze ermöglichen, sowie die für den Abruf
verantwortliche Person zu protokollieren. Die protokollierten Daten dürfen nur für Zwecke der Daten-
schutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsmäßigen Betriebs der Da-
tenverarbeitungsanlage verwendet werden. Die Protokolldaten sind am Ende des auf die Speicherung
folgenden Kalenderjahres zu löschen.

(4) Öffentliche Stellen haben bei der Veröffentlichung von Statistiken, die zu einer erheblichen Ein-
wirkung auf die Finanzmärkte geeignet sind, sachgerecht und transparent vorzugehen. Insbesonde-
re muss dabei gewährleistet sein, dass hierbei keine Informationsvorsprünge Dritter erzeugt werden
können.

Fußnoten

§§ 4 bis 9: IdF d. Art. 1 Nr. 3 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 6 Abs. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 5 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007, d. Art. 5 Nr. 1 G v. 25.6.2009 I
1528 mWv 30.6.2009 u. d. Art. 5 Nr. 2 G v. 26.7.2011 I 1554 mWv 4.8.2011



§ 6 Abs. 3 Satz 1: IdF d. Art. 4 Nr. 1 G v. 17.11.2006 I 2606 mWv 1.1.2007

§ 7 Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen im Ausland

(1) Der Bundesanstalt obliegt die Zusammenarbeit mit den für die Überwachung von Verhaltens- und
Organisationspflichten von Unternehmen, die Wertpapierdienstleistungen erbringen, von Finanzin-
strumenten und von Märkten, an denen Finanzinstrumente oder Waren gehandelt werden, zuständi-
gen Stellen der Europäischen Union, der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Die Bundesanstalt
kann im Rahmen ihrer Zusammenarbeit zum Zwecke der Überwachung der Einhaltung der Verbote
und Gebote dieses Gesetzes sowie der Verbote und Gebote der in Satz 1 genannten Staaten, die de-
nen dieses Gesetzes oder des Börsengesetzes entsprechen, von allen ihr nach diesem Gesetz zuste-
henden Befugnissen Gebrauch machen, soweit dies geeignet und erforderlich ist, den Ersuchen der in
Satz 1 genannten Stellen nachzukommen. Sie kann auf ein Ersuchen der in Satz 1 genannten Stellen
die Untersagung oder Aussetzung des Handels nach § 4 Abs. 2 Satz 2 an einem inländischen Markt
nur anordnen, sofern die Interessen der Anleger oder der ordnungsgemäße Handel an dem betreffen-
den Markt nicht erheblich gefährdet werden. Die Vorschriften des Börsengesetzes über die Zusam-
menarbeit der Handelsüberwachungsstellen mit entsprechenden Stellen oder Börsengeschäftsführun-
gen anderer Staaten bleiben hiervon unberührt.

(2) Auf Ersuchen der in Absatz 1 Satz 1 genannten zuständigen Stellen führt die Bundesanstalt nach
Maßgabe des Artikels 15 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 Untersuchungen durch und übermittelt
unverzüglich alle Informationen, soweit dies für die Überwachung von organisierten Märkten oder an-
deren Märkten für Finanzinstrumente, von Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Invest-
mentgesellschaften, Finanzunternehmen oder Versicherungsunternehmen oder damit zusammenhän-
gender Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren erforderlich ist. Bei der Übermittlung von Informationen
hat die Bundesanstalt den Empfänger darauf hinzuweisen, dass er unbeschadet seiner Verpflichtun-
gen im Rahmen von Strafverfahren die übermittelten Informationen einschließlich personenbezogener
Daten nur zur Erfüllung von Überwachungsaufgaben nach Satz 1 und für damit zusammenhängende
Verwaltungs- und Gerichtsverfahren verwenden darf.

(2a) Die Bundesanstalt trifft angemessene Vorkehrungen für eine wirksame Zusammenarbeit insbe-
sondere gegenüber solchen Mitgliedstaaten, in denen die Geschäfte einer inländischen Börse eine
wesentliche Bedeutung für das Funktionieren der Finanzmärkte und den Anlegerschutz nach Maßgabe
des Artikels 16 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 haben oder deren organisierte Märkte eine solche
Bedeutung im Inland haben.

(2b) Die Bundesanstalt kann Bediensteten der zuständigen Stellen anderer Staaten auf Ersuchen die
Teilnahme an den von der Bundesanstalt durchgeführten Untersuchungen gestatten. Nach vorheri-
ger Unterrichtung der Bundesanstalt sind die zuständigen Stellen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 be-
fugt, selbst oder durch ihre Beauftragten die Informationen, die für eine Überwachung der Einhaltung
der Meldepflichten nach § 9, der Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach den §§ 31
bis 34 oder entsprechender ausländischer Vorschriften durch eine Zweigniederlassung im Sinne des
§ 53b Abs. 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes erforderlich sind, bei dieser Zweigniederlassung zu prü-
fen. Bedienstete der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde können an Untersuchun-
gen nach Satz 1 teilnehmen.

(3) Die Bundesanstalt kann eine Untersuchung, die Übermittlung von Informationen oder die Teilnah-
me von Bediensteten zuständiger ausländischer Stellen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 verweigern,
wenn

1. hierdurch die Souveränität, die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung der Bundesrepublik
Deutschland beeinträchtigt werden könnte oder
 

2. auf Grund desselben Sachverhalts gegen die betreffenden Personen bereits ein gerichtliches Ver-
fahren eingeleitet worden oder eine unanfechtbare Entscheidung ergangen ist.
 

Kommt die Bundesanstalt einem Ersuchen nicht nach oder macht sie von ihrem Recht nach Satz 1 Ge-
brauch, so teilt sie dies der ersuchenden Stelle und der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde unverzüglich mit und legt die Gründe dar; im Falle einer Verweigerung nach Satz 1 Nr. 2 sind
genaue Informationen über das gerichtliche Verfahren oder die unanfechtbare Entscheidung zu über-
mitteln.

(4) Die Bundesanstalt ersucht die in Absatz 1 genannten zuständigen Stellen nach Maßgabe des Arti-
kels 15 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 um die Durchführung von Untersuchungen und die Über-



mittlung von Informationen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Vorschriften dieses Geset-
zes geeignet und erforderlich sind. Sie kann die zuständigen Stellen ersuchen, Bediensteten der Bun-
desanstalt die Teilnahme an den Untersuchungen zu gestatten. Mit Einverständnis der zuständigen
Stellen kann die Bundesanstalt Untersuchungen im Ausland durchführen und hierfür Wirtschaftsprüfer
oder Sachverständige beauftragen; bei Untersuchung einer Zweigniederlassung eines inländischen
Wertpapierdienstleistungsunternehmens in einem Aufnahmemitgliedstaat durch die Bundesanstalt
genügt eine vorherige Unterrichtung der zuständigen Stelle im Ausland. Trifft die Bundesanstalt An-
ordnungen gegenüber Unternehmen mit Sitz im Ausland, die Mitglieder inländischer organisierter
Märkte sind, unterrichtet sie die für die Überwachung dieser Unternehmen zuständigen Stellen. Wer-
den der Bundesanstalt von einer Stelle eines anderen Staates Informationen mitgeteilt, so darf sie
diese unbeschadet ihrer Verpflichtungen in strafrechtlichen Angelegenheiten, die Verstöße gegen Ver-
bote nach den Vorschriften dieses Gesetzes zum Gegenstand haben, nur zur Erfüllung von Überwa-
chungsaufgaben nach Absatz 2 Satz 1 und für damit zusammenhängende Verwaltungs- und Gerichts-
verfahren verwenden. Die Bundesanstalt darf diese Informationen unter Beachtung der Zweckbestim-
mung der übermittelnden Stelle den in § 6 Abs. 2 genannten Stellen mitteilen, sofern dies für die Er-
füllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Eine anderweitige Verwendung der Informationen ist nur mit
Zustimmung der übermittelnden Stelle zulässig. Außer bei Informationen im Zusammenhang mit Insi-
derhandel oder Marktmanipulation kann in begründeten Ausnahmefällen auf diese Zustimmung ver-
zichtet werden, sofern dieses der übermittelnden Stelle unverzüglich unter Angabe der Gründe mit-
geteilt wird. Wird einem Ersuchen der Bundesanstalt nach den Sätzen 1 bis 3 nicht innerhalb ange-
messener Frist Folge geleistet oder wird es ohne hinreichende Gründe abgelehnt, kann die Bundesan-
stalt die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde nach Maßgabe des Artikels 19 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur
Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehör-
de), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG
der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84) um Hilfe ersuchen.

(5) Hat die Bundesanstalt hinreichende Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Verbote oder Gebote
nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder nach entsprechenden ausländischen Vorschriften der in
Absatz 1 Satz 1 genannten Staaten, teilt sie diese Anhaltspunkte der Europäischen Wertpapier- und
Marktaufsichtsbehörde und den nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Stellen des Staates mit, auf dessen
Gebiet die vorschriftswidrige Handlung stattfindet oder stattgefunden hat oder auf dessen Gebiet die
betroffenen Finanzinstrumente an einem organisierten Markt gehandelt werden oder der nach dem
Recht der Europäischen Union für die Verfolgung des Verstoßes zuständig ist. Sind die daraufhin ge-
troffenen Maßnahmen der zuständigen ausländischen Stellen unzureichend oder wird weiterhin ge-
gen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen die entsprechenden ausländischen Vorschriften ver-
stoßen, ergreift die Bundesanstalt nach vorheriger Unterrichtung der zuständigen Stellen alle für den
Schutz der Anleger erforderlichen Maßnahmen und unterrichtet davon die Europäische Kommission
und die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde. Erhält die Bundesanstalt eine entspre-
chende Mitteilung von zuständigen ausländischen Stellen, unterrichtet sie diese sowie die Europäi-
sche Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde über Ergebnisse daraufhin eingeleiteter Untersuchun-
gen. Die Bundesanstalt unterrichtet ferner

1. die zuständigen Stellen nach Satz 1 und die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
über Anordnungen zur Aussetzung, Untersagung oder Einstellung des Handels nach § 4 Absatz 2
Satz 2 dieses Gesetzes sowie § 3 Absatz 5 Satz 3 Nummer 1 und § 25 Absatz 1 des Börsengeset-
zes sowie
 

2. die zuständigen Stellen nach Satz 1 innerhalb eines Monats nach Erhalt einer Mitteilung nach § 19
Absatz 10 des Börsengesetzes von der Absicht der Geschäftsführung einer Börse, Handelsteilneh-
mern aus den betreffenden Staaten einen unmittelbaren Zugang zu ihrem Handelssystem zu ge-
währen.
 

(6) Die Regelungen über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen bleiben unberührt.

(7) Die Bundesanstalt kann mit den zuständigen Stellen anderer als der in Absatz 1 genannten Staa-
ten entsprechend den Absätzen 1 bis 6 zusammenarbeiten und Vereinbarungen über den Informati-
onsaustausch abschließen. Absatz 4 Satz 5 und 6 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass Informa-
tionen, die von diesen Stellen übermittelt werden, nur unter Beachtung einer Zweckbestimmung der
übermittelnden Stelle verwendet und nur mit ausdrücklicher Zustimmung der übermittelnden Stelle
der Deutschen Bundesbank oder dem Bundeskartellamt mitgeteilt werden dürfen, sofern dies für die
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Absatz 4 Satz 8 findet keine Anwendung. Für die Übermitt-
lung personenbezogener Daten gilt § 4b des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Bundesanstalt unter-



richtet die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde über den Abschluss von Vereinbarun-
gen nach Satz 1.

(8) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, zu den in den Absätzen 2, 2a und 4 genannten Zwecken nähere Bestimmun-
gen über die Übermittlung von Informationen an ausländische Stellen, die Durchführung von Untersu-
chungen auf Ersuchen ausländischer Stellen sowie Ersuchen der Bundesanstalt an ausländische Stel-
len erlassen. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung
auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übertragen.

Fußnoten

§§ 4 bis 9: IdF d. Art. 1 Nr. 3 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 7 Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. a G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 7 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 5 Nr. 2 G v. 25.6.2009 I 1528 mWv 30.6.2009 u. d. Art. 2 Nr. 2 Buchst. a G
v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 7 Abs. 2: Früherer Satz 3 aufgeh. durch Art. 1 Nr. 6 Buchst. b G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 7 Abs. 2 Satz 1: IdF d. Art. 10a Nr. 1 Buchst. a G v. 22.5.2005 I 1373 mWv 19.7.2005 u. d. Art. 1 Nr. 6
Buchst. b G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 7 Abs. 2a u. 2b: Eingef. durch Art. 1 Nr. 6 Buchst. c G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 7 Abs. 2b Satz 3: Eingef. durch Art. 2 Nr. 2 Buchst. b G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 7 Abs. 3 Satz 2: IdF d. Art. 2 Nr. 2 Buchst. c G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 7 Abs. 4: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. d G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 7 Abs. 4 Satz 9: IdF d. Art. 2 Nr. 2 Buchst. d G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 7 Abs. 5: IdF d. Art. 2 Nr. 2 Buchst. e G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 7 Abs. 7: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. f G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 7 Abs. 7 Satz 5: Eingef. durch Art. 2 Nr. 2 Buchst. f G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 7 Abs. 8 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. g G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 7a Zusammenarbeit mit der Europäischen
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde

(1) Die Bundesanstalt stellt der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde gemäß Artikel
35 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 auf Verlangen unverzüglich alle für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlichen Informationen zur Verfügung.

(2) Die Bundesanstalt übermittelt der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde jährlich
eine Zusammenfassung von Informationen zu allen im Zusammenhang mit der Überwachung nach
den Abschnitten 3, 4 und 6 ergriffenen Verwaltungsmaßnahmen und verhängten Sanktionen.

(3) Die Bundesanstalt unterrichtet die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde über das
Erlöschen einer Erlaubnis nach § 4 Absatz 4 des Börsengesetzes und die Aufhebung einer Erlaubnis
nach § 4 Absatz 5 des Börsengesetzes oder nach den Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze
der Länder.

Fußnoten

§ 7a: Eingef. durch Art. 2 Nr. 3 G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012

§ 7b Zusammenarbeit mit der Europäischen Kom-
mission im Rahmen des Energiewirtschaftsgesetzes

Die Bundesanstalt übermittelt der Europäischen Kommission auf Verlangen diejenigen Angaben zu
Geschäften in Finanzinstrumenten einschließlich personenbezogenen Daten, die ihr nach § 9 mitge-
teilt worden sind, soweit die Europäische Kommission deren Überlassung gemäß § 5a Absatz 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes auch unmittelbar von den mitteilungspflichtigen Unternehmen verlan-
gen könnte und die Europäische Kommission diese Informationen zur Erfüllung ihrer im Energiewirt-
schaftsgesetz näher beschriebenen Aufgaben benötigt.

Fußnoten

§ 7b: Eingef. durch Art. 5 Nr. 3 G v. 26.7.2011 I 1554 mWv 4.8.2011

§ 8 Verschwiegenheitspflicht



(1) Die bei der Bundesanstalt Beschäftigten und die nach § 4 Abs. 3 des Finanzdienstleistungsauf-
sichtsgesetzes beauftragten Personen dürfen die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsa-
chen, deren Geheimhaltung im Interesse eines nach diesem Gesetz Verpflichteten oder eines Dritten
liegt, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie personenbezogene Daten, nicht unbe-
fugt offenbaren oder verwenden, auch wenn sie nicht mehr im Dienst sind oder ihre Tätigkeit been-
det ist. Dies gilt auch für andere Personen, die durch dienstliche Berichterstattung Kenntnis von den
in Satz 1 bezeichneten Tatsachen erhalten. Ein unbefugtes Offenbaren oder Verwenden im Sinne des
Satzes 1 liegt insbesondere nicht vor, wenn Tatsachen weitergegeben werden an

1. Strafverfolgungsbehörden oder für Straf- und Bußgeldsachen zuständige Gerichte,
 

2. kraft Gesetzes oder im öffentlichen Auftrag mit der Überwachung von Börsen oder anderen Märk-
ten, an denen Finanzinstrumente gehandelt werden, des Handels mit Finanzinstrumenten oder De-
visen, von Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Investmentgesellschaften, Finanzun-
ternehmen, Versicherungsunternehmen, Versicherungsvermittlern, Anlageberatern oder Vermitt-
lern von Anteilen an Investmentvermögen im Sinne von § 2a Abs. 1 Nr. 7 betraute Stellen sowie
von diesen beauftragte Personen,
 

3. Zentralbanken in ihrer Eigenschaft als Währungsbehörden sowie an andere staatliche Behörden,
die mit der Überwachung der Zahlungssysteme betraut sind,
 

4. mit der Liquidation oder dem Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Wertpapierdienstlei-
stungsunternehmens, eines organisierten Marktes oder des Betreibers eines organisierten Marktes
befasste Stellen,
 

5. die Europäische Zentralbank, das Europäische System der Zentralbanken, die Europäische Wert-
papier- und Marktaufsichtsbehörde, die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen
und die betriebliche Altersversorgung, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, den Gemeinsa-
men Ausschuss der Europäischen Finanzaufsichtsbehörden, den Europäischen Ausschuss für Sy-
stemrisiken oder die Europäische Kommission,
 

soweit diese Stellen die Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Für die bei den in Satz
3 Nummer 1 bis 4 genannten Stellen beschäftigten Personen sowie von diesen Stellen beauftragten
Personen gilt die Verschwiegenheitspflicht nach Satz 1 entsprechend. Befindet sich eine in Satz 3
Nummer 1 bis 4 genannte Stelle in einem anderen Staat, so dürfen die Tatsachen nur weitergegeben
werden, wenn die bei dieser Stelle beschäftigten und die von dieser Stelle beauftragten Personen ei-
ner dem Satz 1 entsprechenden Verschwiegenheitspflicht unterliegen.

(2) Die Vorschriften der §§ 93, 97 und 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie
§ 116 Abs. 1 der Abgabenordnung gelten nicht für die in Absatz 1 Satz 1 oder 2 genannten Personen,
soweit sie zur Durchführung dieses Gesetzes tätig werden. Sie finden Anwendung, soweit die Finanz-
behörden die Kenntnisse für die Durchführung eines Verfahrens wegen einer Steuerstraftat sowie ei-
nes damit zusammenhängenden Besteuerungsverfahrens benötigen, an deren Verfolgung ein zwin-
gendes öffentliches Interesse besteht, und nicht Tatsachen betroffen sind, die den in Absatz 1 Satz 1
oder 2 bezeichneten Personen durch eine Stelle eines anderen Staates im Sinne des Absatzes 1 Satz
3 Nr. 2 oder durch von dieser Stelle beauftragte Personen mitgeteilt worden sind.

Fußnoten

§§ 4 bis 9: IdF d. Art. 1 Nr. 3 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 8 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 7 Buchst. a G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 8 Abs. 1 Satz 3 Eingangssatz: IdF d. Art. 1 Nr. 7 Buchst. b DBuchst. aa G v. 16.7.2007 I 1330 mWv
1.11.2007
§ 8 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 7 Buchst. b DBuchst. bb G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 8 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3: Eingef. durch Art. 1 Nr. 7 Buchst. b DBuchst. cc G v. 16.7.2007 I 1330 mWv
1.11.2007; idF d. Art. 2 Nr. 4 Buchst. a DBuchst. aa G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 8 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4: Eingef. durch Art. 1 Nr. 7 Buchst. b DBuchst. cc G v. 16.7.2007 I 1330 mWv
1.11.2007
§ 8 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5: Eingef. durch Art. 2 Nr. 4 Buchst. a DBuchst. bb G v. 4.12.2011 I 2427 mWv
1.1.2012
§ 8 Abs. 1 Satz 4: IdF d. Art. 2 Nr. 4 Buchst. b G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 8 Abs. 1 Satz 5: IdF d. Art. 2 Nr. 4 Buchst. c G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012



§ 9 Meldepflichten

(1) Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Zweigniederlassungen im Sinne des § 53b des Kredit-
wesengesetzes sind verpflichtet, der Bundesanstalt jedes Geschäft in Finanzinstrumenten, die zum
Handel an einem organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder den Freiverkehr
einer inländischen Börse einbezogen sind, spätestens an dem auf den Tag des Geschäftsabschlusses
folgenden Werktag, der kein Samstag ist, nach Maßgabe des Absatzes 2 mitzuteilen. Die Verpflich-
tung nach Satz 1 gilt auch für den Erwerb und die Veräußerung von Rechten auf Zeichnung von Wert-
papieren, sofern diese Wertpapiere an einem organisierten Markt oder im Freiverkehr gehandelt wer-
den sollen, sowie für Geschäfte in Aktien und Optionsscheinen, bei denen ein Antrag auf Zulassung
zum Handel an einem organisierten Markt oder im Freiverkehr oder auf Einbeziehung in den regulier-
ten Markt oder den Freiverkehr gestellt oder öffentlich angekündigt ist. Die Verpflichtung nach den
Sätzen 1 und 2 gilt auch für inländische zentrale Kontrahenten im Sinne des § 1 Abs. 31 des Kreditwe-
sengesetzes hinsichtlich der von ihnen abgeschlossenen Geschäfte. Die Verpflichtung nach den Sät-
zen 1 und 2 gilt auch für Unternehmen, die ihren Sitz in einem Staat haben, der nicht Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
ist, und an einer inländischen Börse zur Teilnahme am Handel zugelassen sind, hinsichtlich der von ih-
nen an dieser inländischen Börse geschlossenen Geschäfte in Finanzinstrumenten. Die Verpflichtung
nach den Sätzen 1 und 2 gilt auch für Unternehmen, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben und an einer inländischen Börse zur Teilnahme am Handel zugelassen sind, jedoch
nur hinsichtlich der von ihnen an dieser inländischen Börse geschlossenen Geschäfte in solchen Fi-
nanzinstrumenten, die weder zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen noch in den regu-
lierten Markt einer inländischen Börse einbezogen sind.

(1a) Von der Verpflichtung nach Absatz 1 ausgenommen sind Bausparkassen im Sinne des § 1 Abs. 1
des Gesetzes über Bausparkassen und Unternehmen im Sinne des § 2 Abs. 4 und 5 des Kreditwesen-
gesetzes, sofern sie nicht an einer inländischen Börse zur Teilnahme am Handel zugelassen sind, so-
wie Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrichtung. Die Verpflichtung nach Absatz 1 findet auch kei-
ne Anwendung auf Geschäfte in Anteilen an Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesell-
schaft oder einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden, bei denen eine Rück-
nahmeverpflichtung der Gesellschaft besteht.

(2) Die Mitteilung ist der Bundesanstalt im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln, es sei
denn, es liegen die Voraussetzungen des Artikels 12 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 vor, unter de-
nen eine Speicherung auf einem Datenträger erfolgen kann. Die Mitteilung muss für jedes Geschäft
mindestens die Angaben nach Artikel 13 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Tabelle 1 des Anhangs I der
Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 enthalten, soweit die Bundesanstalt im Hinblick auf diese Angaben
eine Erklärung nach Artikel 13 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 abgegeben hat. Die
Mitteilung muss darüber hinaus enthalten:

1. Kennzeichen zur Identifikation des Depotinhabers oder des Depots, sofern der Depotinhaber nicht
selbst nach Absatz 1 zur Meldung verpflichtet ist,
 

2. Kennzeichen für Auftraggeber, sofern dieser nicht mit dem Depotinhaber identisch ist.
 

(3) Die Bundesanstalt ist zuständige Behörde für die Zwecke der Artikel 9 bis 15 der Verordnung (EG)
Nr. 1287/2006. Sie übermittelt Mitteilungen nach Absatz 1 innerhalb der in Artikel 14 Abs. 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1287/2006 genannten Frist an die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, wenn sich in diesem Staat der unter Liquiditätsaspekten wichtigste Markt für
das gemeldete Finanzinstrument im Sinne der Artikel 9 und 10 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 be-
findet oder eine Anforderung einer zuständigen Behörde nach Artikel 14 Abs. 1 Buchstabe c der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1287/2006 vorliegt. Satz 2 gilt entsprechend für Mitteilungen einer Zweigniederlas-
sung im Sinne des § 53b Abs. 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes an die Bundesanstalt, falls die zu-
ständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaates nicht auf eine Übermittlung verzichtet hat. Eine Über-
mittlung nach Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 3, gilt auch dann als an die zuständige Behörde
im Herkunftsmitgliedstaat übermittelt, wenn sie im Einvernehmen mit dieser Behörde an eine ande-
re Einrichtung übermittelt wird. Für Inhalt, Form und Frist der Übermittlungen nach den Sätzen 2 bis
4 gilt Artikel 14 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006. Für die nicht automatisierte Zusam-
menarbeit der Bundesanstalt mit der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-



raum auf dem Gebiet des Meldewesens nach dieser Vorschrift oder vergleichbaren ausländischen Vor-
schriften gilt Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006. Zur Erfüllung der Pflichten nach Satz 2 er-
stellt die Bundesanstalt eine Liste der Finanzinstrumente nach Maßgabe des Artikels 11 der Verord-
nung (EG) Nr. 1287/2006 und kann unter den dort geregelten Voraussetzungen Referenzdaten von in-
ländischen Börsen anfordern. § 7 bleibt unberührt.

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf,

1. nähere Bestimmungen über Inhalt, Art, Umfang und Form der Mitteilung und über die zulässigen
Datenträger und Übertragungswege erlassen,
 

2. neben den Angaben nach Absatz 2 zusätzliche Angaben vorschreiben, soweit dies aufgrund der
besonderen Eigenschaften des Finanzinstruments, das Gegenstand der Mitteilung ist, oder der be-
sonderen Bedingungen an dem Handelsplatz, an dem das Geschäft ausgeführt wurde, gerechtfer-
tigt ist und die zusätzlichen Angaben zur Erfüllung der Aufsichtsaufgaben der Bundesanstalt erfor-
derlich sind,
 

3. zulassen, dass die Mitteilungen der Verpflichteten auf deren Kosten durch die Börse oder einen ge-
eigneten Dritten erfolgen, und die Einzelheiten hierzu festlegen,
 

4. für Geschäfte, die Schuldverschreibungen zum Gegenstand haben, zulassen, dass Angaben nach
Absatz 2 in einer zusammengefassten Form mitgeteilt werden,
 

5. bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften, die sich zur Ausführung des Geschäfts einer Girozen-
trale oder einer genossenschaftlichen Zentralbank oder des Zentralkreditinstituts bedienen, zu-
lassen, dass die in Absatz 1 vorgeschriebenen Mitteilungen durch die Girozentrale oder die genos-
senschaftliche Zentralbank oder das Zentralkreditinstitut erfolgen, wenn und soweit der mit den
Mitteilungspflichten verfolgte Zweck dadurch nicht beeinträchtigt wird.
 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung nach Absatz 4 durch Rechtsverord-
nung auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übertragen.

Fußnoten

§§ 4 bis 9: IdF d. Art. 1 Nr. 3 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 9 Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 8 Buchst. a G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.1.2008
§ 9 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 6 Nr. 1 Buchst. a G v. 29.7.2009 I 2305 mWv 1.11.2009
§ 9 Abs. 1 Satz 2: IdF d. Art. 6 Nr. 1 Buchst. b G v. 29.7.2009 I 2305 mWv 1.11.2009
§ 9 Abs. 1 Satz 5: Eingef. durch Art. 6 Nr. 1 Buchst. c G v. 29.7.2009 I 2305 mWv 1.11.2009
§ 9 Abs. 1a Satz 1 u. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 8 Buchst. b G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.1.2008
§ 9 Abs. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 8 Buchst. c G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.1.2008
§ 9 Abs. 3: Eingef. durch Art. 1 Nr. 8 Buchst. d G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.1.2008
§ 9 Abs. 4: Früher Abs. 3 gem. Art. 1 Nr. 8 Buchst. e Eingangssatz G v. 16.7.2007 I 1330 mWv
1.1.2008
§ 9 Abs. 4 Nr. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 8 Buchst. e DBuchst. aa G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.1.2008
§ 9 Abs. 4 Nr. 4: IdF d. Art. 1 Nr. 8 Buchst. e DBuchst. bb G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.1.2008
§ 9 Abs. 4 Nr. 5: Frühere Nr. 5 aufgeh., frühere Nr. 6 jetzt Nr. 5 gem. Art. 1 Nr. 8 Buchst. e DBuchst. cc
u. dd G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.1.2008
§ 9 Abs. 5: Früher Abs. 4 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 8 Buchst. f G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.1.2008

§ 10 Anzeige von Verdachtsfällen

(1) Wertpapierdienstleistungsunternehmen, andere Kreditinstitute, Kapitalanlagegesellschaften und
Betreiber von außerbörslichen Märkten, an denen Finanzinstrumente gehandelt werden, haben bei
der Feststellung von Tatsachen, die den Verdacht begründen, dass mit einem Geschäft über Finanzin-
strumente gegen ein Verbot oder Gebot nach § 14, § 20a, § 30h oder § 30j verstoßen wird, diese un-
verzüglich der Bundesanstalt mitzuteilen. Sie dürfen andere Personen als staatliche Stellen und sol-
che, die auf Grund ihres Berufs einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, von der An-
zeige oder von einer daraufhin eingeleiteten Untersuchung nicht in Kenntnis setzen.

(2) Die Bundesanstalt hat Anzeigen nach Absatz 1 unverzüglich an die zuständigen Aufsichtsbehör-
den derjenigen organisierten Märkte innerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirt-
schaftsraums weiterzuleiten, an denen die Finanzinstrumente nach Absatz 1 gehandelt werden. Der
Inhalt einer Anzeige nach Absatz 1 darf von der Bundesanstalt nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben ver-



wendet werden. Im Übrigen darf er nur zum Zweck der Verfolgung von Straftaten nach § 38 sowie für
Strafverfahren wegen einer Straftat, die im Höchstmaß mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Jah-
ren bedroht ist, verwendet werden. Die Bundesanstalt darf die Identität einer anzeigenden Person
nach Absatz 1 anderen als staatlichen Stellen nicht zugänglich machen. Das Recht der Bundesanstalt
nach § 40b bleibt unberührt.

(3) Wer eine Anzeige nach Absatz 1 erstattet, darf wegen dieser Anzeige nicht verantwortlich ge-
macht werden, es sei denn, die Anzeige ist vorsätzlich oder grob fahrlässig unwahr erstattet worden.

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über die Form und den Inhalt einer Anzeige
nach Absatz 1. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung
auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übertragen.

Fußnoten

§ 10: Eingef. durch Art. 1 Nr. 4 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 10 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 3 Nr. 2 G v. 21.12.2007 I 3089 mWv 28.12.2007 u. d. Art. 1 Nr. 4 G v.
21.7.2010 I 945 mWv 27.7.2010

§ 11 Verpflichtung des Insolvenzverwalters

(1) Wird über das Vermögen eines nach diesem Gesetz zu einer Handlung Verpflichteten ein Insol-
venzverfahren eröffnet, hat der Insolvenzverwalter den Schuldner bei der Erfüllung der Pflichten nach
diesem Gesetz zu unterstützen, insbesondere indem er aus der Insolvenzmasse die hierfür erforderli-
chen Mittel bereitstellt.

(2) Wird vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, hat die-
ser den Schuldner bei der Erfüllung seiner Pflichten zu unterstützen, insbesondere indem er der Ver-
wendung der Mittel durch den Verpflichteten zustimmt oder, wenn dem Verpflichteten ein allgemei-
nes Verfügungsverbot auferlegt wurde, indem er die Mittel aus dem von ihm verwalteten Vermögen
zur Verfügung stellt.

Fußnoten

§ 11: Eingef. durch Art. 1 Nr. 5 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

Abschnitt 3 Insiderüberwachung

 

§ 12 Insiderpapiere

Insiderpapiere sind Finanzinstrumente,

1. die an einer inländischen Börse zum Handel zugelassen oder in den regulierten Markt oder in den
Freiverkehr einbezogen sind,
 

2. die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel an einem organisierten Markt
zugelassen sind oder
 

3. deren Preis unmittelbar oder mittelbar von Finanzinstrumenten nach Nummer 1 oder Nummer 2
abhängt.
 

Der Zulassung zum Handel an einem organisierten Markt oder der Einbeziehung in den regulierten
Markt oder in den Freiverkehr steht gleich, wenn der Antrag auf Zulassung oder Einbeziehung gestellt
oder öffentlich angekündigt ist.

Fußnoten

§§ 12 bis 16a: Früher §§ 12 bis 16a gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 5 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 12 Satz 1 Nr. 1 u. Satz 2: IdF d. Art. 1 Nr. 9 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 13 Insiderinformation



(1) Eine Insiderinformation ist eine konkrete Information über nicht öffentlich bekannte Umstände, die
sich auf einen oder mehrere Emittenten von Insiderpapieren oder auf die Insiderpapiere selbst bezie-
hen und die geeignet sind, im Falle ihres öffentlichen Bekanntwerdens den Börsen- oder Marktpreis
der Insiderpapiere erheblich zu beeinflussen. Eine solche Eignung ist gegeben, wenn ein verständiger
Anleger die Information bei seiner Anlageentscheidung berücksichtigen würde. Als Umstände im Sin-
ne des Satzes 1 gelten auch solche, bei denen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegan-
gen werden kann, dass sie in Zukunft eintreten werden. Eine Insiderinformation ist insbesondere auch
eine Information über nicht öffentlich bekannte Umstände im Sinne des Satzes 1, die sich

1. auf Aufträge von anderen Personen über den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten bezieht
oder
 

2. auf Derivate nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 mit Bezug auf Waren bezieht und bei der Marktteilnehmer er-
warten würden, dass sie diese Information in Übereinstimmung mit der zulässigen Praxis an den
betreffenden Märkten erhalten würden.
 

(2) Eine Bewertung, die ausschließlich auf Grund öffentlich bekannter Umstände erstellt wird, ist kei-
ne Insiderinformation, selbst wenn sie den Kurs von Insiderpapieren erheblich beeinflussen kann.

Fußnoten

§§ 12 bis 16a: Früher §§ 12 bis 16a gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 5 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 13 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 10 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 14 Verbot von Insidergeschäften

(1) Es ist verboten,

1. unter Verwendung einer Insiderinformation Insiderpapiere für eigene oder fremde Rechnung oder
für einen anderen zu erwerben oder zu veräußern,
 

2. einem anderen eine Insiderinformation unbefugt mitzuteilen oder zugänglich zu machen,
 

3. einem anderen auf der Grundlage einer Insiderinformation den Erwerb oder die Veräußerung von
Insiderpapieren zu empfehlen oder einen anderen auf sonstige Weise dazu zu verleiten.
 

(2) Der Handel mit eigenen Aktien im Rahmen von Rückkaufprogrammen und Maßnahmen zur Stabili-
sierung des Preises von Finanzinstrumenten stellen in keinem Fall einen Verstoß gegen das Verbot des
Absatzes 1 dar, soweit diese nach Maßgabe der Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der
Kommission vom 22. Dezember 2003 zur Durchführung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates - Ausnahmeregelungen für Rückkaufprogramme und Kursstabilisierungs-
maßnahmen (ABl. EU Nr. L 336 S. 33) erfolgen. Für Finanzinstrumente, die in den Freiverkehr oder in
den regulierten Markt einbezogen sind, gelten die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003
entsprechend.

Fußnoten

§§ 12 bis 16a: Früher §§ 12 bis 16a gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 5 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 14 Abs. 2 Satz 2: IdF d. Art. 1 Nr. 11 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 15 Mitteilung, Veröffentlichung und Übermittlung von
Insiderinformationen an das Unternehmensregister

(1) Ein Inlandsemittent von Finanzinstrumenten muss Insiderinformationen, die ihn unmittelbar be-
treffen, unverzüglich veröffentlichen; er hat sie außerdem unverzüglich, jedoch nicht vor ihrer Veröf-
fentlichung dem Unternehmensregister im Sinne des § 8b des Handelsgesetzbuchs zur Speicherung
zu übermitteln. Als Inlandsemittent gilt im Sinne dieser Vorschrift auch ein solcher, für dessen Finan-
zinstrumente erst ein Antrag auf Zulassung gestellt ist. Eine Insiderinformation betrifft den Emitten-
ten insbesondere dann unmittelbar, wenn sie sich auf Umstände bezieht, die in seinem Tätigkeitsbe-
reich eingetreten sind. Wer als Emittent oder als eine Person, die in dessen Auftrag oder auf dessen
Rechnung handelt, im Rahmen seiner Befugnis einem anderen Insiderinformationen mitteilt oder zu-
gänglich macht, hat diese gleichzeitig nach Satz 1 zu veröffentlichen und dem Unternehmensregister
im Sinne des § 8b des Handelsgesetzbuchs zur Speicherung zu übermitteln, es sei denn, der andere
ist rechtlich zur Vertraulichkeit verpflichtet. Erfolgt die Mitteilung oder Zugänglichmachung der Inside-



rinformation nach Satz 4 unwissentlich, so ist die Veröffentlichung und die Übermittlung unverzüglich
nachzuholen. In einer Veröffentlichung genutzte Kennzahlen müssen im Geschäftsverkehr üblich sein
und einen Vergleich mit den zuletzt genutzten Kennzahlen ermöglichen.

(2) Sonstige Angaben, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 offensichtlich nicht erfüllen, dürfen,
auch in Verbindung mit veröffentlichungspflichtigen Informationen im Sinne des Absatzes 1, nicht ver-
öffentlicht werden. Unwahre Informationen, die nach Absatz 1 veröffentlicht wurden, sind unverzüg-
lich in einer Veröffentlichung nach Absatz 1 zu berichtigen, auch wenn die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 nicht vorliegen.

(3) Der Emittent ist von der Pflicht zur Veröffentlichung nach Absatz 1 Satz 1 solange befreit, wie es
der Schutz seiner berechtigten Interessen erfordert, keine Irreführung der Öffentlichkeit zu befürch-
ten ist und der Emittent die Vertraulichkeit der Insiderinformation gewährleisten kann. Die Veröffentli-
chung ist unverzüglich nachzuholen. Absatz 4 gilt entsprechend. Der Emittent hat die Gründe für die
Befreiung zusammen mit der Mitteilung nach Absatz 4 Satz 1 der Bundesanstalt unter Angabe des
Zeitpunktes der Entscheidung über den Aufschub der Veröffentlichung mitzuteilen.

(4) Der Emittent hat die nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 zu veröffentlichende Information vor der
Veröffentlichung

1. der Geschäftsführung der inländischen organisierten Märkte, an denen die Finanzinstrumente zum
Handel zugelassen sind,
 

2. der Geschäftsführung der inländischen organisierten Märkte, an denen Derivate gehandelt wer-
den, die sich auf die Finanzinstrumente beziehen, und
 

3. der Bundesanstalt
 

mitzuteilen. Absatz 1 Satz 6 sowie die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. Die Geschäftsführung
darf die ihr nach Satz 1 mitgeteilte Information vor der Veröffentlichung nur zum Zweck der Entschei-
dung verwenden, ob die Ermittlung des Börsenpreises auszusetzen oder einzustellen ist. Die Bundes-
anstalt kann gestatten, dass Emittenten mit Sitz im Ausland die Mitteilung nach Satz 1 gleichzeitig
mit der Veröffentlichung vornehmen, wenn dadurch die Entscheidung der Geschäftsführung über die
Aussetzung oder Einstellung der Ermittlung des Börsenpreises nicht beeinträchtigt wird.

(5) Eine Veröffentlichung von Insiderinformationen in anderer Weise als nach Absatz 1 in Verbindung
mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 7 Satz 1 Nr. 1 darf nicht vor der Veröffentlichung nach Ab-
satz 1 Satz 1, 4 oder 5 oder Absatz 2 Satz 2 vorgenommen werden. Der Inlandsemittent hat gleich-
zeitig mit den Veröffentlichungen nach Absatz 1 Satz 1, Satz 4 oder Satz 5 oder Absatz 2 Satz 2 diese
der Geschäftsführung der in Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 erfassten organisierten Märkte und der Bun-
desanstalt mitzuteilen; diese Verpflichtung entfällt, soweit die Bundesanstalt nach Absatz 4 Satz 4 ge-
stattet hat, bereits die Mitteilung nach Absatz 4 Satz 1 gleichzeitig mit der Veröffentlichung vorzuneh-
men.

(6) Verstößt der Emittent gegen die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4, so ist er einem ande-
ren nur unter den Voraussetzungen der §§ 37b und 37c zum Ersatz des daraus entstehenden Scha-
dens verpflichtet. Schadenersatzansprüche, die auf anderen Rechtsgrundlagen beruhen, bleiben un-
berührt.

(7) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über

1. den Mindestinhalt, die Art, die Sprache, den Umfang und die Form der Veröffentlichung nach Ab-
satz 1 Satz 1, 4 und 5 sowie Absatz 2 Satz 2,
 

2. den Mindestinhalt, die Art, die Sprache, den Umfang und die Form einer Mitteilung nach Absatz 3
Satz 4, Absatz 4 und Absatz 5 Satz 2 und
 

3. berechtigte Interessen des Emittenten und die Gewährleistung der Vertraulichkeit nach Absatz 3.
 

Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übertragen.

Fußnoten

§§ 12 bis 16a: Früher §§ 12 bis 16a gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 5 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 15: Überschrift: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. a G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007



§ 15 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. b DBuchst. aa G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 15 Abs. 1 Satz 2: Eingef. durch Art. 1 Nr. 6 Buchst. b DBuchst. bb G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 15 Abs. 1 Satz 3: Früher Satz 2 gem. Art. 1 Nr. 6 Buchst. b DBuchst. bb G v. 5.1.2007 I 10 mWv
20.1.2007
§ 15 Abs. 1 Satz 4: Früher Satz 3 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. b DBuchst. cc G v. 5.1.2007 I 10
mWv 20.1.2007
§ 15 Abs. 1 Satz 5: Früher Satz 4 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. b DBuchst. dd G v. 5.1.2007 I 10
mWv 20.1.2007
§ 15 Abs. 1 Satz 6: Früher Satz 5 gem. Art. 1 Nr. 6 Buchst. b DBuchst. bb G v. 5.1.2007 I 10 mWv
20.1.2007
§ 15 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 u. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. c DBuchst. aa G v. 5.1.2007 I 10 mWv
20.1.2007
§ 15 Abs. 4 Satz 2: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. c DBuchst. bb G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 15 Abs. 5 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. d DBuchst. aa G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 15 Abs. 5 Satz 2: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. d DBuchst. bb G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. e DBuchst. aa G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. e DBuchst. bb G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 15a Mitteilung von Geschäften, Veröffentlichung
und Übermittlung an das Unternehmensregister

(1) Personen, die bei einem Emittenten von Aktien Führungsaufgaben wahrnehmen, haben eigene
Geschäfte mit Aktien des Emittenten oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten, insbesondere
Derivaten, dem Emittenten und der Bundesanstalt innerhalb von fünf Werktagen mitzuteilen. Die Ver-
pflichtung nach Satz 1 obliegt auch Personen, die mit einer solchen Person in einer engen Beziehung
stehen. Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt nur bei Emittenten solcher Aktien, die

1. an einer inländischen Börse zum Handel zugelassen sind oder
 

2. zum Handel an einem ausländischen organisierten Markt zugelassen sind, sofern der Emittent
seinen Sitz im Inland hat oder es sich um Aktien eines Emittenten mit Sitz außerhalb der Euro-
päischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums handelt, für welche die Bundesrepublik
Deutschland Herkunftsstaat im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes ist.
 

Der Zulassung zum Handel an einem organisierten Markt steht es gleich, wenn der Antrag auf Zulas-
sung gestellt oder öffentlich angekündigt ist. Die Pflicht nach Satz 1 besteht nicht, solange die Ge-
samtsumme der Geschäfte einer Person mit Führungsaufgaben und der mit dieser Person in einer en-
gen Beziehung stehenden Personen insgesamt einen Betrag von 5.000 Euro bis zum Ende des Kalen-
derjahres nicht erreicht.

(2) Personen mit Führungsaufgaben im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind persönlich haftende Gesell-
schafter oder Mitglieder eines Leitungs-, Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans des Emittenten sowie
sonstige Personen, die regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen haben und zu wesentlichen unter-
nehmerischen Entscheidungen ermächtigt sind.

(3) Personen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2, die mit den in Absatz 2 genannten Personen in einer
engen Beziehung stehen, sind deren Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, unterhaltsberechtig-
te Kinder und andere Verwandte, die mit den in Absatz 2 genannten Personen zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses des meldepflichtigen Geschäfts seit mindestens einem Jahr im selben Haushalt leben. Juri-
stische Personen, bei denen Personen im Sinne des Absatzes 2 oder des Satzes 1 Führungsaufgaben
wahrnehmen, gelten ebenfalls als Personen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2. Unter Satz 2 fallen auch
juristische Personen, Gesellschaften und Einrichtungen, die direkt oder indirekt von einer Person im
Sinne des Absatzes 2 oder des Satzes 1 kontrolliert werden, die zugunsten einer solchen Person ge-
gründet wurden oder deren wirtschaftliche Interessen weitgehend denen einer solchen Person ent-
sprechen.

(4) Ein Inlandsemittent hat Informationen nach Absatz 1 unverzüglich zu veröffentlichen und gleich-
zeitig der Bundesanstalt die Veröffentlichung mitzuteilen; er übermittelt sie außerdem unverzüglich,
jedoch nicht vor ihrer Veröffentlichung dem Unternehmensregister im Sinne des § 8b des Handelsge-
setzbuchs zur Speicherung. § 15 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die öffentli-
che Ankündigung eines Antrags auf Zulassung einem gestellten Antrag auf Zulassung gleichsteht.

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über den Mindestinhalt, die Art, die Spra-



che, den Umfang und die Form der Mitteilung nach Absatz 1 und Absatz 4 Satz 1 sowie der Veröffent-
lichung nach Absatz 4. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übertragen.

Fußnoten

§§ 12 bis 16a: Früher §§ 12 bis 16a gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 5 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 15a Überschrift: IdF d. Art. 1 Nr. 7 Buchst. a G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 15a Abs. 1 Satz 3 Nr. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 12 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 15a Abs. 3 Satz 2 u. 3: IdF d. Art. 10a Nr. 2 G v. 22.5.2005 I 1373 mWv 19.7.2005
§ 15a Abs. 4: IdF d. Art. 1 Nr. 7 Buchst. b G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 15a Abs. 5 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 7 Buchst. c G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 15b Führung von Insiderverzeichnissen

(1) Emittenten nach § 15 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 und in ihrem Auftrag oder für ihre Rechnung han-
delnde Personen haben Verzeichnisse über solche Personen zu führen, die für sie tätig sind und be-
stimmungsgemäß Zugang zu Insiderinformationen haben. Die nach Satz 1 Verpflichteten müssen die-
se Verzeichnisse unverzüglich aktualisieren und der Bundesanstalt auf Verlangen übermitteln. Die in
den Verzeichnissen geführten Personen sind durch die Emittenten über die rechtlichen Pflichten, die
sich aus dem Zugang zu Insiderinformationen ergeben, sowie über die Rechtsfolgen von Verstößen
aufzuklären. Als im Auftrag oder für Rechnung des Emittenten handelnde Personen gelten nicht die in
§ 323 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs genannten Personen.

(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über

1. Umfang und Form der Verzeichnisse,
 

2. die in den Verzeichnissen enthaltenen Daten,
 

3. die Aktualisierung und die Datenpflege bezüglich der Verzeichnisse,
 

4. den Zeitraum, über den die Verzeichnisse aufbewahrt werden müssen und
 

5. Fristen für die Vernichtung der Verzeichnisse.
 

Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übertragen.

Fußnoten

§§ 12 bis 16a: Früher §§ 12 bis 16a gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 5 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 15b Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 8 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 16 Aufzeichnungspflichten

Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie Unternehmen mit Sitz im Inland, die an einer inländi-
schen Börse zur Teilnahme am Handel zugelassen sind, haben vor Durchführung von Aufträgen, die
Insiderpapiere im Sinne des § 12 zum Gegenstand haben, bei natürlichen Personen den Namen, das
Geburtsdatum und die Anschrift, bei Unternehmen die Firma und die Anschrift der Auftraggeber und
der berechtigten oder verpflichteten Personen oder Unternehmen festzustellen und diese Angaben
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen nach Satz 1 sind mindestens sechs Jahre aufzubewahren. Für die
Aufbewahrung gilt § 257 Abs. 3 und 5 des Handelsgesetzbuchs entsprechend.

Fußnoten

§§ 12 bis 16a: Früher §§ 12 bis 16a gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 5 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004

§ 16a Überwachung der Geschäfte der
bei der Bundesanstalt Beschäftigten

(1) Die Bundesanstalt muss über angemessene interne Kontrollverfahren verfügen, die geeignet sind,
Verstößen der bei der Bundesanstalt Beschäftigten gegen die Verbote nach § 14 entgegenzuwirken.

(2) Der Dienstvorgesetzte oder die von ihm beauftragte Person kann von den bei der Bundesanstalt
Beschäftigten die Erteilung von Auskünften und die Vorlage von Unterlagen über Geschäfte in Insider-



papieren verlangen, die sie für eigene oder fremde Rechnung oder für einen anderen abgeschlossen
haben. § 4 Abs. 9 ist anzuwenden. Beschäftigte, die bei ihren Dienstgeschäften bestimmungsgemäß
Kenntnis von Insiderinformationen haben oder haben können, sind verpflichtet, Geschäfte in Insider-
papieren, die sie für eigene oder fremde Rechnung oder für einen anderen abgeschlossen haben, un-
verzüglich dem Dienstvorgesetzten oder der von ihm beauftragten Person schriftlich anzuzeigen. Der
Dienstvorgesetzte oder die von ihm beauftragte Person bestimmt die in Satz 3 genannten Beschäftig-
ten.

Fußnoten

§§ 12 bis 16a: Früher §§ 12 bis 16a gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 5 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004

§ 16b Aufbewahrung von Verbindungsdaten

(1) Die Bundesanstalt kann von einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie von einem Un-
ternehmen mit Sitz im Inland, die an einer inländischen Börse zur Teilnahme am Handel zugelassen
sind, und von einem Emittenten von Insiderpapieren sowie mit diesem verbundenen Unternehmen,
die ihren Sitz im Inland haben oder deren Wertpapiere an einer inländischen Börse zum Handel zuge-
lassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einbezogen sind, für einen bestimmten Perso-
nenkreis schriftlich die Aufbewahrung von bereits existierenden Verbindungsdaten über den Fernmel-
deverkehr verlangen, sofern bezüglich dieser Personen des konkreten Unternehmens Anhaltspunkte
für einen Verstoß gegen § 14 oder § 20a bestehen. Das Grundrecht des Artikels 10 des Grundgeset-
zes wird insoweit eingeschränkt. Die Betroffenen sind entsprechend § 101 Abs. 4 und 5 der Strafpro-
zessordnung zu benachrichtigen. Die Bundesanstalt kann auf der Grundlage von Satz 1 nicht die Auf-
bewahrung von erst zukünftig zu erhebenden Verbindungsdaten verlangen.

(2) Die Frist zur Aufbewahrung der bereits existierenden Daten beträgt vom Tage des Zugangs der
Aufforderung an höchstens sechs Monate. Ist die Aufbewahrung der Verbindungsdaten über den
Fernmeldeverkehr zur Prüfung des Verdachts eines Verstoßes gegen ein Verbot nach § 14 oder § 20a
nicht mehr erforderlich, hat die Bundesanstalt den Aufbewahrungspflichtigen hiervon unverzüglich in
Kenntnis zu setzen und die dazu vorhandenen Unterlagen unverzüglich zu vernichten. Die Pflicht zur
unverzüglichen Vernichtung der vorhandenen Daten gilt auch für den Aufbewahrungspflichtigen.

Fußnoten

§ 16b: Eingef. durch Art. 2 Nr. 10 G v. 21.6.2002 I 2010 mWv 1.7.2002
§ 16b Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 12a G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 16b Abs. 1 Satz 3: IdF d. Art. 11 G v. 21.12.2007 I 3198 mWv 1.1.2008

Abschnitt 3a Ratingagenturen

 

Fußnoten

Abschn. 3a (§ 17): Eingef. durch Art. 1 Nr. 2 G v. 14.6.2010 I 786 mWv 19.6.2010

§ 17 Überwachung von Ratingagenturen

(1) Die Bundesanstalt ist zuständige Behörde im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (ABl. L 302 vom
17.11.2009, S. 1). Soweit in der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 nichts Abweichendes geregelt ist, gel-
ten die Vorschriften der Abschnitte 1 und 2 dieses Gesetzes, mit Ausnahme des § 7 Absatz 4 Satz 5
bis 8, des § 8 Absatz 1 Satz 3 und der §§ 9 und 10, entsprechend.

(2) Die Bundesanstalt übt die ihr nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr.
1060/2009 übertragenen Befugnisse aus, soweit dies für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und die
Überwachung der Einhaltung der in der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 geregelten Pflichten erforder-
lich ist.

(3) (weggefallen)

(4) (weggefallen)

(5) (weggefallen)



(6) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen der Bundesanstalt nach Absatz 2, auch in
Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009, haben keine aufschiebende Wirkung.

(7) (weggefallen)

Fußnoten

Abschn. 3a (§ 17): Eingef. durch Art. 1 Nr. 2 G v. 14.6.2010 I 786 mWv 19.6.2010
§ 17 Abs. 3 bis 5: Aufgeh. durch Art. 3 Nr. 5 Buchst. a G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 13.12.2011
§ 17 Abs. 6: IdF d. Art. 3 Nr. 5 Buchst. b G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 13.12.2011
§ 17 Abs. 7: Aufgeh. durch Art. 3 Nr. 5 Buchst. c G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 13.12.2011

§§ 18 bis 20 (weggefallen)

 

Fußnoten

§§ 18 bis 20: Aufgeh. durch Art. 1 Nr. 6 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004

Abschnitt 4 Überwachung des Verbots der Marktmanipulation

 

Fußnoten

Abschn. 4 (Überschrift vor § 20a): IdF d. Art. 1 Nr. 13 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 20a Verbot der Marktmanipulation

(1) Es ist verboten,

1. unrichtige oder irreführende Angaben über Umstände zu machen, die für die Bewertung eines Fi-
nanzinstruments erheblich sind, oder solche Umstände entgegen bestehenden Rechtsvorschriften
zu verschweigen, wenn die Angaben oder das Verschweigen geeignet sind, auf den inländischen
Börsen- oder Marktpreis eines Finanzinstruments oder auf den Preis eines Finanzinstruments an
einem organisierten Markt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum einzuwirken,
 

2. Geschäfte vorzunehmen oder Kauf- oder Verkaufsaufträge zu erteilen, die geeignet sind, falsche
oder irreführende Signale für das Angebot, die Nachfrage oder den Börsen- oder Marktpreis von Fi-
nanzinstrumenten zu geben oder ein künstliches Preisniveau herbeizuführen oder
 

3. sonstige Täuschungshandlungen vorzunehmen, die geeignet sind, auf den inländischen Börsen-
oder Marktpreis eines Finanzinstruments oder auf den Preis eines Finanzinstruments an einem or-
ganisierten Markt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum einzuwirken.
 

Satz 1 gilt für Finanzinstrumente, die

1. an einer inländischen Börse zum Handel zugelassen oder in den regulierten Markt oder in den Frei-
verkehr einbezogen sind oder
 

2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel an einem organisierten Markt zu-
gelassen sind.
 

Der Zulassung zum Handel an einem organisierten Markt oder der Einbeziehung in den regulierten
Markt oder in den Freiverkehr steht es gleich, wenn der Antrag auf Zulassung oder Einbeziehung ge-
stellt oder öffentlich angekündigt ist.

(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn die Handlung mit der zulässigen Marktpra-
xis auf dem betreffenden organisierten Markt oder in dem betreffenden Freiverkehr vereinbar ist und
der Handelnde hierfür legitime Gründe hat. Als zulässige Marktpraxis gelten nur solche Gepflogenhei-
ten, die auf dem jeweiligen Markt nach vernünftigem Ermessen erwartet werden können und von der
Bundesanstalt als zulässige Marktpraxis im Sinne dieser Vorschrift anerkannt werden. Eine Marktpra-
xis ist nicht bereits deshalb unzulässig, weil sie zuvor nicht ausdrücklich anerkannt wurde.



(3) Der Handel mit eigenen Aktien im Rahmen von Rückkaufprogrammen sowie Maßnahmen zur Sta-
bilisierung des Preises von Finanzinstrumenten stellen in keinem Fall einen Verstoß gegen das Verbot
des Absatzes 1 Satz 1 dar, soweit diese nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kom-
mission vom 22. Dezember 2003 zur Durchführung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates - Ausnahmeregelungen für Rückkaufprogramme und Kursstabilisierungsmaß-
nahmen (ABl. EU Nr. L 336 S. 33) erfolgen. Für Finanzinstrumente, die in den Freiverkehr oder in den
regulierten Markt einbezogen sind, gelten die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 ent-
sprechend.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für

1. Waren im Sinne des § 2 Abs. 2c,
 

2. Emissionsberechtigungen im Sinne des § 3 Nummer 3 des Treibhausgas-Emissionshandelsgeset-
zes und
 

3. ausländische Zahlungsmittel im Sinne des § 51 des Börsengesetzes,
 

die an einer inländischen Börse oder einem vergleichbaren Markt in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum gehandelt werden.

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über

1. Umstände, die für die Bewertung von Finanzinstrumenten erheblich sind,
 

2. falsche oder irreführende Signale für das Angebot, die Nachfrage oder den Börsen- oder Markt-
preis von Finanzinstrumenten oder das Vorliegen eines künstlichen Preisniveaus,
 

3. das Vorliegen einer sonstigen Täuschungshandlung,
 

4. Handlungen und Unterlassungen, die in keinem Fall einen Verstoß gegen das Verbot des Absatzes
1 Satz 1 darstellen, und
 

5. Handlungen, die als zulässige Marktpraxis gelten, und das Verfahren zur Anerkennung einer zuläs-
sigen Marktpraxis.
 

Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übertragen. Diese erlässt die Vorschriften im Einvernehmen
mit den Börsenaufsichtsbehörden der Länder.

(6) Bei Journalisten, die in Ausübung ihres Berufes handeln, ist das Vorliegen der Voraussetzungen
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 unter Berücksichtigung ihrer berufsständischen Regeln zu beurteilen, es
sei denn, dass diese Personen aus den unrichtigen oder irreführenden Angaben direkt oder indirekt
einen Nutzen ziehen oder Gewinne schöpfen.

Fußnoten

§ 20a: IdF d. Art. 1 Nr. 7 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 20a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, Abs. 1 Satz 3 u. Abs. 3 Satz 2: IdF d. Art. 1 Nr. 14 Buchst. a G v. 16.7.2007 I
1330 mWv 1.11.2007
§ 20a Abs. 4: IdF d. Art. 5 Nr. 3 G v. 25.6.2009 I 1528 mWv 30.6.2009
§ 20a Abs. 4 Nr. 2: IdF d. Art. 12 G v. 21.7.2011 I 1475 mWv 28.7.2011
§ 20a Abs. 6: IdF d. Art. 10a Nr. 3 G v. 22.5.2005 I 1373 mWv 19.7.2005

§ 20b

(weggefallen)

Fußnoten

§ 20b: Aufgeh. durch Art. 1 Nr. 8 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004

Abschnitt 5 Mitteilung, Veröffentlichung und Übermittlung von Ver-
änderungen des Stimmrechtsanteils an das Unternehmensregister



 

Fußnoten

Abschn. 5 (Überschrift vor § 21): IdF d. Art. 1 Nr. 9 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 21 Mitteilungspflichten des Meldepflichtigen

(1) Wer durch Erwerb, Veräußerung oder auf sonstige Weise 3 Prozent, 5 Prozent, 10 Prozent, 15 Pro-
zent, 20 Prozent, 25 Prozent, 30 Prozent, 50 Prozent oder 75 Prozent der Stimmrechte an einem Emit-
tenten, für den die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, erreicht, überschreitet oder
unterschreitet (Meldepflichtiger), hat dies unverzüglich dem Emittenten und gleichzeitig der Bundes-
anstalt, spätestens innerhalb von vier Handelstagen unter Beachtung von § 22 Abs. 1 und 2 mitzutei-
len. Bei Zertifikaten, die Aktien vertreten, trifft die Mitteilungspflicht ausschließlich den Inhaber der
Zertifikate. Die Frist des Satzes 1 beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Meldepflichtige Kenntnis da-
von hat oder nach den Umständen haben mußte, daß sein Stimmrechtsanteil die genannten Schwel-
len erreicht, überschreitet oder unterschreitet. Es wird vermutet, dass der Meldepflichtige zwei Han-
delstage nach dem Erreichen, Überschreiten oder Unterschreiten der genannten Schwellen Kenntnis
hat.

(1a) Wem im Zeitpunkt der erstmaligen Zulassung der Aktien zum Handel an einem organisierten
Markt 3 Prozent oder mehr der Stimmrechte an einem Emittenten zustehen, für den die Bundesrepu-
blik Deutschland der Herkunftsstaat ist, hat diesem Emittenten sowie der Bundesanstalt eine Mittei-
lung entsprechend Absatz 1 Satz 1 zu machen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Inlandsemittenten und Emittenten, für die die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist,
sind im Sinne dieses Abschnitts nur solche, deren Aktien zum Handel an einem organisierten Markt
zugelassen sind.

(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über den Inhalt, die Art, die Sprache, den
Umfang und die Form der Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 1a.

Fußnoten

§ 21 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 10 Buchst. a DBuchst. aa G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 21 Abs. 1 Satz 2: Eingef. durch Art. 1 Nr. 10 Buchst. a DBuchst. bb G v. 5.1.2007 I 10 mWv
20.1.2007
§ 21 Abs. 1 Satz 3: Früher Satz 2 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 10 Buchst. a DBuchst. cc G v. 5.1.2007 I 10
mWv 20.1.2007
§ 21 Abs. 1 Satz 4: Eingef. durch Art. 3 Nr. 3 G v. 21.12.2007 I 3089 mWv 28.12.2007
§ 21 Abs. 1a: IdF d. Art. 1 Nr. 10 Buchst. b G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 21 Abs. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 10 Buchst. c G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 21 Abs. 3: Eingef. durch Art. 1 Nr. 10 Buchst. d G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 22 Zurechnung von Stimmrechten

(1) Für die Mitteilungspflichten nach § 21 Abs. 1 und 1a stehen den Stimmrechten des Meldepflichti-
gen Stimmrechte aus Aktien des Emittenten, für den die Bundesrepublik Deutschland der Herkunfts-
staat ist, gleich,

1. die einem Tochterunternehmen des Meldepflichtigen gehören,
 

2. die einem Dritten gehören und von ihm für Rechnung des Meldepflichtigen gehalten werden,
 

3. die der Meldepflichtige einem Dritten als Sicherheit übertragen hat, es sei denn, der Dritte ist zur
Ausübung der Stimmrechte aus diesen Aktien befugt und bekundet die Absicht, die Stimmrechte
unabhängig von den Weisungen des Meldepflichtigen auszuüben,
 

4. an denen zugunsten des Meldepflichtigen ein Nießbrauch bestellt ist,
 

5. die der Meldepflichtige durch eine Willenserklärung erwerben kann,
 

6. die dem Meldepflichtigen anvertraut sind oder aus denen er die Stimmrechte als Bevollmächtig-
ter ausüben kann, sofern er die Stimmrechte aus diesen Aktien nach eigenem Ermessen ausüben
kann, wenn keine besonderen Weisungen des Aktionärs vorliegen.
 



Für die Zurechnung nach Satz 1 Nr. 2 bis 6 stehen dem Meldepflichtigen Tochterunternehmen des
Meldepflichtigen gleich. Stimmrechte des Tochterunternehmens werden dem Meldepflichtigen in vol-
ler Höhe zugerechnet.

(2) Dem Meldepflichtigen werden auch Stimmrechte eines Dritten aus Aktien des Emittenten, für den
die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, in voller Höhe zugerechnet, mit dem der Mel-
depflichtige oder sein Tochterunternehmen sein Verhalten in Bezug auf diesen Emittenten auf Grund
einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise abstimmt; ausgenommen sind Vereinbarungen in Einzel-
fällen. Ein abgestimmtes Verhalten setzt voraus, dass der Meldepflichtige oder sein Tochterunterneh-
men und der Dritte sich über die Ausübung von Stimmrechten verständigen oder mit dem Ziel einer
dauerhaften und erheblichen Änderung der unternehmerischen Ausrichtung des Emittenten in sonsti-
ger Weise zusammenwirken. Für die Berechnung des Stimmrechtsanteils des Dritten gilt Absatz 1 ent-
sprechend.

(3) Tochterunternehmen sind Unternehmen, die als Tochterunternehmen im Sinne des § 290 des Han-
delsgesetzbuchs gelten oder auf die ein beherrschender Einfluss ausgeübt werden kann, ohne dass es
auf die Rechtsform oder den Sitz ankommt.

(3a) Für die Zurechnung nach dieser Vorschrift gilt ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen hin-
sichtlich der Beteiligungen, die von ihm im Rahmen einer Wertpapierdienstleistung nach § 2 Abs. 3
Satz 1 Nr. 7 verwaltet werden, unter den folgenden Voraussetzungen nicht als Tochterunternehmen
im Sinne des Absatzes 3:

1. das Wertpapierdienstleistungsunternehmen darf die Stimmrechte, die mit den betreffenden Aktien
verbunden sind, nur aufgrund von in schriftlicher Form oder über elektronische Hilfsmittel erteilten
Weisungen ausüben oder stellt durch geeignete Vorkehrungen sicher, dass die Finanzportfoliover-
waltung unabhängig von anderen Dienstleistungen und unter Bedingungen, die denen der Richtli-
nie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anla-
gen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32) in der jeweils geltenden Fassung
gleichwertig sind, erfolgt,
 

2. das Wertpapierdienstleistungsunternehmen übt die Stimmrechte unabhängig vom Meldepflichti-
gen aus,
 

3. der Meldepflichtige teilt der Bundesanstalt den Namen dieses Wertpapierdienstleistungsunterneh-
mens und die für dessen Überwachung zuständige Behörde oder das Fehlen einer solchen mit und
 

4. der Meldepflichtige erklärt gegenüber der Bundesanstalt, dass die Voraussetzungen der Nummer
2 erfüllt sind.
 

Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen gilt jedoch dann für die Zurechnung nach dieser Vorschrift
als Tochterunternehmen im Sinne des Absatzes 3, wenn der Meldepflichtige oder ein anderes Tochter-
unternehmen des Meldepflichtigen seinerseits Anteile an der von dem Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen verwalteten Beteiligung hält und das Wertpapierdienstleistungsunternehmen die Stimm-
rechte, die mit diesen Beteiligungen verbunden sind, nicht nach freiem Ermessen, sondern nur auf-
grund unmittelbarer oder mittelbarer Weisungen ausüben kann, die ihm vom Meldepflichtigen oder
von einem anderen Tochterunternehmen des Meldepflichtigen erteilt werden.

(4) Wird eine Vollmacht im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 nur zur Ausübung der Stimmrechte für ei-
ne Hauptversammlung erteilt, ist es für die Erfüllung der Mitteilungspflicht nach § 21 Abs. 1 und 1a
in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 ausreichend, wenn die Mitteilung lediglich bei Erteilung der
Vollmacht abgegeben wird. Die Mitteilung muss die Angabe enthalten, wann die Hauptversammlung
stattfindet und wie hoch nach Erlöschen der Vollmacht oder des Ausübungsermessens der Stimm-
rechtsanteil sein wird, der dem Bevollmächtigten zugerechnet wird.

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über die Umstände, unter welchen im Falle
des Absatzes 3a eine Unabhängigkeit des Wertpapierdienstleistungsunternehmens vom Meldepflichti-
gen gegeben ist, und über elektronische Hilfsmittel, mit denen Weisungen im Sinne des Absatzes 3a
erteilt werden können.

Fußnoten

§ 22: IdF d. Art. 2 Nr. 2 G v. 20.12.2001 I 3822 mWv 1.1.2002



§ 22 Abs. 1 Satz 1 Eingangssatz: IdF d. Art. 1 Nr. 11 Buchst. a DBuchst. aa G v. 5.1.2007 I 10 mWv
20.1.2007
§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6: IdF d. Art. 1 Nr. 11 Buchst. a DBuchst. bb G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 22 Abs. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 2 G v. 12.8.2008 I 1666 mWv 19.8.2008
§ 22 Abs. 3a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 11 Buchst. c G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 22 Abs. 3a Satz 1: IdF d. Art. 3 Nr. 4 G v. 21.12.2007 I 3089 mWv 28.12.2007
§ 22 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1: IdF d. Art. 3 Nr. 1 G v. 22.6.2011 I 1126 mWv 1.7.2011
§ 22 Abs. 4: IdF d. Art. 1 Nr. 11 Buchst. d G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 22 Abs. 5: Eingef. durch Art. 1 Nr. 11 Buchst. e G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 23 Nichtberücksichtigung von Stimmrechten

(1) Stimmrechte aus Aktien eines Emittenten, für den die Bundesrepublik Deutschland der Herkunfts-
staat ist, bleiben bei der Berechnung des Stimmrechtsanteils unberücksichtigt, wenn ihr Inhaber

1. ein Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, das Wertpapierdienst-
leistungen erbringt,
 

2. die betreffenden Aktien im Handelsbestand hält oder zu halten beabsichtigt und dieser Anteil
nicht mehr als 5 Prozent der Stimmrechte beträgt und
 

3. sicherstellt, dass die Stimmrechte aus den betreffenden Aktien nicht ausgeübt und nicht ander-
weitig genutzt werden, um auf die Geschäftsführung des Emittenten Einfluss zu nehmen.
 

(2) Stimmrechte aus Aktien eines Emittenten, für den die Bundesrepublik Deutschland der Herkunfts-
staat ist, bleiben bei der Berechnung des Stimmrechtsanteils unberücksichtigt, sofern

1. die betreffenden Aktien ausschließlich für den Zweck der Abrechnung und Abwicklung von Ge-
schäften für höchstens drei Handelstage gehalten werden, selbst wenn die Aktien auch außerhalb
eines organisierten Marktes gehandelt werden, oder
 

2. eine mit der Verwahrung von Aktien betraute Stelle die Stimmrechte aus den verwahrten Aktien
nur aufgrund von Weisungen, die schriftlich oder über elektronische Hilfsmittel erteilt wurden, aus-
üben darf.
 

(3) Stimmrechte aus Aktien, die die Mitglieder des Europäischen Systems der Zentralbanken bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Währungsbehörden zur Verfügung gestellt bekommen oder die sie
bereitstellen, bleiben bei der Berechnung des Stimmrechtsanteils am Emittenten, für den die Bundes-
republik Deutschland der Herkunftsstaat ist, unberücksichtigt, soweit es sich bei den Transaktionen
um kurzfristige Geschäfte handelt und die Stimmrechte aus den betreffenden Aktien nicht ausgeübt
werden. Satz 1 gilt insbesondere für Stimmrechte aus Aktien, die einem oder von einem Mitglied im
Sinne des Satzes 1 zur Sicherheit übertragen werden, und für Stimmrechte aus Aktien, die dem Mit-
glied als Pfand oder im Rahmen eines Pensionsgeschäfts oder einer ähnlichen Vereinbarung gegen Li-
quidität für geldpolitische Zwecke oder innerhalb eines Zahlungssystems zur Verfügung gestellt oder
von diesem bereitgestellt werden.

(4) Für die Meldeschwellen von 3 Prozent und 5 Prozent bleiben Stimmrechte aus solchen Aktien ei-
nes Emittenten, für den die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, unberücksichtigt, die
von einer Person erworben oder veräußert werden, die an einem Markt dauerhaft anbietet, Finanzin-
strumente im Wege des Eigenhandels zu selbst gestellten Preisen zu kaufen oder zu verkaufen (Mar-
ket Maker), wenn

1. diese Person dabei in ihrer Eigenschaft als Market Maker handelt,
 

2. sie eine Zulassung nach § 32 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 des Kredit-
wesengesetzes hat,
 

3. sie nicht in die Geschäftsführung des Emittenten eingreift und keinen Einfluss auf ihn dahinge-
hend ausübt, die betreffenden Aktien zu kaufen oder den Preis der Aktien zu stützen und
 

4. sie der Bundesanstalt unverzüglich, spätestens innerhalb von vier Handelstagen mitteilt, dass sie
hinsichtlich der betreffenden Aktien als Market Maker tätig ist; für den Beginn der Frist gilt § 21
Abs. 1 Satz 3 und 4 entsprechend.
 



Die Person kann die Mitteilung auch schon zu dem Zeitpunkt abgeben, an dem sie beabsichtigt, hin-
sichtlich der betreffenden Aktien als Market Maker tätig zu werden.

(5) Stimmrechte aus Aktien, die nach den Absätzen 1 bis 4 bei der Berechnung des Stimmrechtsan-
teils unberücksichtigt bleiben, können mit Ausnahme von Absatz 2 Nr. 2 nicht ausgeübt werden.

(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf,

1. eine geringere Höchstdauer für das Halten der Aktien nach Absatz 2 Nr. 1 festlegen,
 

2. nähere Bestimmungen erlassen über die Nichtberücksichtigung der Stimmrechte eines Market Ma-
ker nach Absatz 4 und
 

3. nähere Bestimmungen erlassen über elektronische Hilfsmittel, mit denen Weisungen nach Absatz
2 Nr. 2 erteilt werden können.
 

Fußnoten

§ 23: IdF d. Art. 1 Nr. 12 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 23 Abs. 4. IdF d. Art. 3 Nr. 5 G v. 21.12.2007 I 3089 mWv 28.12.2007

§ 24 Mitteilung durch Konzernunternehmen

Gehört der Meldepflichtige zu einem Konzern, für den nach den §§ 290, 340i des Handelsgesetzbuchs
ein Konzernabschluß aufgestellt werden muß, so können die Mitteilungspflichten nach § 21 Abs. 1 und
1a durch das Mutterunternehmen oder, wenn das Mutterunternehmen selbst ein Tochterunternehmen
ist, durch dessen Mutterunternehmen erfüllt werden.

§ 25 Mitteilungspflichten beim Halten von Finanzinstrumenten

(1) Wer unmittelbar oder mittelbar Finanzinstrumente hält, die ihrem Inhaber das Recht verleihen,
einseitig im Rahmen einer rechtlich bindenden Vereinbarung mit Stimmrechten verbundene und be-
reits ausgegebene Aktien eines Emittenten, für den die Bundesrepublik Deutschland der Herkunfts-
staat ist, zu erwerben, hat dies bei Erreichen, Überschreiten oder Unterschreiten der in § 21 Abs. 1
Satz 1 genannten Schwellen mit Ausnahme der Schwelle von 3 Prozent entsprechend § 21 Abs. 1
Satz 1 unverzüglich dem Emittenten und gleichzeitig der Bundesanstalt mitzuteilen. Die §§ 23 und
24 gelten entsprechend. Eine Zusammenrechnung mit den Beteiligungen nach den §§ 21 und 22 fin-
det statt; Finanzinstrumente im Sinne des § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 werden bei der Berechnung nur ein-
mal berücksichtigt. Soweit bereits eine Mitteilung nach § 21, auch in Verbindung mit § 22, erfolgt oder
erfolgt ist, ist eine zusätzliche Mitteilung auf Grund der Zusammenrechnung im Sinne des Satzes 3
nur erforderlich, wenn hierdurch eine weitere der in § 21 Abs. 1 Satz 1 genannten Schwellen erreicht,
überschritten oder unterschritten wird.

(2) Beziehen sich verschiedene der in Absatz 1 genannten Finanzinstrumente auf Aktien des gleichen
Emittenten, muss der Mitteilungspflichtige die Stimmrechte aus diesen Aktien zusammenrechnen.

(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über den Inhalt, die Art, die Sprache, den
Umfang und die Form der Mitteilung nach Absatz 1.

Fußnoten

§ 25 Überschrift: IdF d. Art. 1 Nr. 3 Buchst. a G v. 12.8.2008 I 1666 mWv 1.3.2009
§ 25: IdF d. Art. 1 Nr. 13 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 25 Abs. 1 Satz 3 u. 4: Früher Satz 3 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 3 Buchst. b G v. 12.8.2008 I 1666 mWv
1.3.2009
§ 25 Abs. 2: Früherer Satz 2 aufgeh., früherer Satz 1 jetzt einziger Text gem. Art. 1 Nr. 3 Buchst. c G v.
12.8.2008 I 1666 mWv 1.3.2009

§ 25a Mitteilungspflichten beim Halten von weite-
ren Finanzinstrumenten und sonstigen Instrumenten

(1) Wer unmittelbar oder mittelbar Finanzinstrumente oder sonstige Instrumente hält, welche nicht
bereits von § 25 erfasst sind und die es ihrem Inhaber oder einem Dritten auf Grund ihrer Ausgestal-
tung ermöglichen, mit Stimmrechten verbundene und bereits ausgegebene Aktien eines Emitten-



ten, für den die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, zu erwerben, hat dies bei Errei-
chen, Überschreiten oder Unterschreiten der in § 21 Absatz 1 Satz 1 genannten Schwellen mit Aus-
nahme der Schwelle von 3 Prozent entsprechend § 21 Absatz 1 Satz 1 unverzüglich dem Emittenten
und gleichzeitig der Bundesanstalt mitzuteilen. Ein Ermöglichen im Sinne des Satzes 1 ist insbesonde-
re dann gegeben, wenn

1. die Gegenseite des Inhabers ihre Risiken aus diesen Instrumenten durch das Halten von Aktien im
Sinne des Satzes 1 ausschließen oder vermindern könnte, oder
 

2. die Finanzinstrumente oder sonstigen Instrumente ein Recht zum Erwerb von Aktien im Sinne des
Satzes 1 einräumen oder eine Erwerbspflicht in Bezug auf solche Aktien begründen.
 

Bei Optionsgeschäften oder diesen vergleichbaren Geschäften ist deren Ausübung zu unterstellen.
Ein Ermöglichen im Sinne des Satzes 1 ist nicht gegeben, wenn an die Aktionäre einer Zielgesell-
schaft im Sinne des § 2 Absatz 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes im Rahmen eines
Angebots nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz Angebote zum Erwerb von Aktien un-
terbreitet werden. Eine Mitteilungspflicht nach Satz 1 besteht nicht, soweit die Zahl der Stimmrech-
te aus Aktien, für die ein Angebot zum Erwerb auf Grund eines Angebots nach dem Wertpapiererwer-
bs- und Übernahmegesetz angenommen wurde, gemäß § 23 Absatz 1 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes offenzulegen ist. § 24 gilt entsprechend. Eine Zusammenrechnung mit den Be-
teiligungen nach den §§ 21, 22 und 25 findet statt.

(2) Die Höhe des mitzuteilenden Stimmrechtsanteils nach Absatz 1 ergibt sich aus der Anzahl von Ak-
tien im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, deren Erwerb dem Inhaber oder einem Dritten auf Grund des Fi-
nanzinstruments oder sonstigen Instruments ermöglicht wird. Enthält das Finanzinstrument oder son-
stige Instrument keine diesbezüglichen Angaben, so ergibt sich der mitzuteilende Stimmrechtsanteil
aus der erforderlichen Anzahl entsprechender Aktien, die die Gegenseite zum Zeitpunkt des Erwerbs
der Finanzinstrumente oder sonstigen Instrumente zu deren vollständiger Absicherung halten müsste;
bei der Berechnung der erforderlichen Anzahl entsprechender Aktien ist ein Deltafaktor entsprechend
§ 308 Absatz 4 Satz 2 der Solvabilitätsverordnung mit einem Betrag von 1 anzusetzen. Beziehen sich
verschiedene der in Absatz 1 genannten Finanzinstrumente und sonstigen Instrumente auf Aktien des
gleichen Emittenten, muss der Mitteilungspflichtige die Stimmrechte aus diesen Aktien zusammen-
rechnen.

(3) Bei der Berechnung der Höhe des mitzuteilenden Stimmrechtsanteils bleiben solche Finanzinstru-
mente oder sonstigen Instrumente unberücksichtigt, welche von einem Unternehmen mit Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum, das Wertpapierdienstleistungen erbringt, gehalten werden, so-
weit diese im Rahmen der dauernden und wiederholten Emissionstätigkeit des Unternehmens gegen-
über einer Vielzahl von Kunden entstanden sind.

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über

1. den Inhalt, die Art, die Sprache, den Umfang, die Form der Mitteilung und die Berechnung des
Stimmrechtsanteils nach Absatz 2,
 

2. Ausnahmen von der Mitteilungspflicht in Bezug auf Finanzinstrumente oder sonstige Instrumente
nach Absatz 1, insbesondere hinsichtlich solcher Instrumente, die von Unternehmen, die Wertpa-
pierdienstleistungen im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 1 erbringen, im Handelsbestand gehalten wer-
den oder die diese Unternehmen zum Zweck der Durchführung von Geschäften für Kunden halten
oder die ausschließlich für den Zweck der Abrechnung und Abwicklung von Geschäften für höch-
stens drei Handelstage gehalten werden.
 

Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundes-
anstalt übertragen.

Fußnoten

§ 25a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 3 G v. 5.4.2011 I 538 iVm Art. 9 Abs. 3 idF d. Art. 21 G v. 6.12.2011 I
2481 mWv 1.1.2012, bzgl. Abs. 1 bis 3 mWv 1.2.2012

§ 26 Veröffentlichungspflichten des Emittenten
und Übermittlung an das Unternehmensregister



(1) Ein Inlandsemittent hat Informationen nach § 21 Abs. 1 Satz 1, Abs. 1a und § 25 Abs. 1 Satz 1 oder
nach entsprechenden Vorschriften anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unverzüglich, spätestens drei
Handelstage nach Zugang der Mitteilung zu veröffentlichen; er übermittelt sie außerdem unverzüg-
lich, jedoch nicht vor ihrer Veröffentlichung dem Unternehmensregister im Sinne des § 8b des Han-
delsgesetzbuchs zur Speicherung. Erreicht, überschreitet oder unterschreitet ein Inlandsemittent in
Bezug auf eigene Aktien entweder selbst oder über eine in eigenem Namen, aber für Rechnung die-
ses Emittenten handelnde Person die Schwellen von 5 Prozent oder 10 Prozent durch Erwerb, Ver-
äußerung oder auf sonstige Weise, gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass abweichend von
Satz 1 eine Erklärung zu veröffentlichen ist, deren Inhalt sich nach § 21 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach § 21 Absatz 3 bestimmt, und die Veröffentlichung spätestens
vier Handelstage nach Erreichen, Überschreiten oder Unterschreiten der genannten Schwellen zu er-
folgen hat; wenn für den Emittenten die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, ist außer-
dem die Schwelle von 3 Prozent maßgeblich.

(2) Der Inlandsemittent hat gleichzeitig mit der Veröffentlichung nach Absatz 1 Satz 1 und 2 diese der
Bundesanstalt mitzuteilen.

(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über

1. den Inhalt, die Art, die Sprache, den Umfang und die Form der Veröffentlichung nach Absatz 1
Satz 1 und
 

2. den Inhalt, die Art, die Sprache, den Umfang und die Form der Mitteilung nach Absatz 2.
 

Fußnoten

§ 26: IdF d. Art. 1 Nr. 14 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 26 Abs. 1 Satz 2: IdF d. Art. 1 Nr. 4 Buchst. b G v. 5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011

§ 26a Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrech-
te und Übermittlung an das Unternehmensregister

Ein Inlandsemittent hat die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende eines jeden Kalendermonats, in
dem es zu einer Zu- oder Abnahme von Stimmrechten gekommen ist, in der in § 26 Abs. 1 Satz 1,
auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 3 Nr. 1, vorgesehenen Weise zu veröf-
fentlichen und gleichzeitig der Bundesanstalt entsprechend § 26 Abs. 2, auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach Absatz 3 Nr. 2, die Veröffentlichung mitzuteilen. Er übermittelt die Information
außerdem unverzüglich, jedoch nicht vor ihrer Veröffentlichung dem Unternehmensregister im Sinne
des § 8b des Handelsgesetzbuchs zur Speicherung.

Fußnoten

§ 26a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 15 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 27 Nachweis mitgeteilter Beteiligungen

Wer eine Mitteilung nach § 21 Abs. 1, 1a oder § 25 Abs. 1 abgegeben hat, muß auf Verlangen der Bun-
desanstalt oder des Emittenten, für den die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, das
Bestehen der mitgeteilten Beteiligung nachweisen.

Fußnoten

§ 27: IdF d. Art. 4 Nr. 20 G v. 22.4.2002 I 1310 mWv 1.5.2002 u. d. Art. 1 Nr. 16 G v. 5.1.2007 I 10
mWv 20.1.2007

§ 27a Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen

(1) Ein Meldepflichtiger im Sinne der §§ 21 und 22, der die Schwelle von 10 Prozent der Stimmrechte
aus Aktien oder eine höhere Schwelle erreicht oder überschreitet, muss dem Emittenten, für den die
Bundesrepublik Deutschland Herkunftsstaat ist, die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Zie-
le und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel innerhalb von 20 Handelstagen nach Errei-
chen oder Überschreiten dieser Schwellen mitteilen. Eine Änderung der Ziele im Sinne des Satzes 1



ist innerhalb von 20 Handelstagen mitzuteilen. Hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte ver-
folgten Ziele hat der Meldepflichtige anzugeben, ob

1. die Investition der Umsetzung strategischer Ziele oder der Erzielung von Handelsgewinnen dient,
 

2. er innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Wei-
se zu erlangen beabsichtigt,
 

3. er eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des
Emittenten anstrebt und
 

4. er eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf
das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik anstrebt.
 

Hinsichtlich der Herkunft der verwendeten Mittel hat der Meldepflichtige anzugeben, ob es sich um
Eigen- oder Fremdmittel handelt, die der Meldepflichtige zur Finanzierung des Erwerbs der Stimm-
rechte aufgenommen hat. Eine Mitteilungspflicht nach Satz 1 besteht nicht, wenn der Schwellenwert
auf Grund eines Angebots im Sinne des § 2 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
erreicht oder überschritten wurde. Die Mitteilungspflicht besteht ferner nicht für Kapitalanlagege-
sellschaften, Investmentaktiengesellschaften sowie ausländische Verwaltungsgesellschaften und In-
vestmentgesellschaften im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG, die einem Artikel 56 Absatz 1 Satz 1 der
Richtlinie 2009/65/EG entsprechenden Verbot unterliegen, sofern eine Anlagegrenze von 10 Prozent
oder weniger festgelegt worden ist; eine Mitteilungspflicht besteht auch dann nicht, wenn eine Arti-
kel 57 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG entsprechende zulässige Ausnahme bei
der Überschreitung von Anlagegrenzen vorliegt.

(2) Der Emittent hat die erhaltene Information oder die Tatsache, dass die Mitteilungspflicht nach Ab-
satz 1 nicht erfüllt wurde, entsprechend § 26 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit der Rechtsverordnung
nach § 26 Abs. 3 Nr. 1 zu veröffentlichen.

(3) Die Satzung eines Emittenten mit Sitz im Inland kann vorsehen, dass Absatz 1 keine Anwendung
findet. Absatz 1 findet auch keine Anwendung auf Emittenten mit Sitz im Ausland, deren Satzung oder
sonstige Bestimmungen eine Nichtanwendung vorsehen.

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen über den Inhalt, die Art, die Sprache, den Umfang
und die Form der Mitteilungen nach Absatz 1 erlassen.

Fußnoten

§ 27a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 4 G v. 12.8.2008 I 1666 mWv 31.5.2009
§ 27a Abs. 1 Satz 6: IdF d. Art. 3 Nr. 2 G v. 22.6.2011 I 1126 mWv 1.7.2011

§ 28 Rechtsverlust

Rechte aus Aktien, die einem Meldepflichtigen gehören oder aus denen ihm Stimmrechte gemäß § 22
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 zugerechnet werden, bestehen nicht für die Zeit, für welche die Mitteilungs-
pflichten nach § 21 Abs. 1 oder 1a nicht erfüllt werden. Dies gilt nicht für Ansprüche nach § 58 Abs. 4
des Aktiengesetzes und § 271 des Aktiengesetzes, wenn die Mitteilung nicht vorsätzlich unterlassen
wurde und nachgeholt worden ist. Sofern die Höhe des Stimmrechtsanteils betroffen ist, verlängert
sich die Frist nach Satz 1 bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der Mitteilungspflichten
um sechs Monate. Satz 3 gilt nicht, wenn die Abweichung bei der Höhe der in der vorangegangenen
unrichtigen Mitteilung angegebenen Stimmrechte weniger als 10 Prozent des tatsächlichen Stimm-
rechtsanteils beträgt und keine Mitteilung über das Erreichen, Überschreiten oder Unterschreiten ei-
ner der in § 21 genannten Schwellen unterlassen wird.

Fußnoten

§ 28 Satz 1: IdF d. Art. 2 Nr. 4 G v. 20.12.2001 I 3822 mWv 1.1.2002
§ 28 Satz 3 u. 4: Eingef. durch Art. 1 Nr. 5 G v. 12.8.2008 I 1666 mWv 19.8.2008

§ 29 Richtlinien der Bundesanstalt

Die Bundesanstalt kann Richtlinien aufstellen, nach denen sie für den Regelfall beurteilt, ob die Vor-
aussetzungen für einen mitteilungspflichtigen Vorgang oder eine Befreiung von den Mitteilungspflich-



ten nach § 21 Abs. 1 gegeben sind. Die Richtlinien sind im elektronischen Bundesanzeiger zu veröf-
fentlichen.

Fußnoten

§ 29: IdF d. Art. 1 Nr. 9 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004

§ 29a Befreiungen

(1) Die Bundesanstalt kann Inlandsemittenten mit Sitz in einem Drittstaat von den Pflichten nach § 26
Abs. 1 und § 26a freistellen, soweit diese Emittenten gleichwertigen Regeln eines Drittstaates unter-
liegen oder sich solchen Regeln unterwerfen. Die Bundesanstalt unterrichtet die Europäische Wertpa-
pier- und Marktaufsichtsbehörde über die erteilte Freistellung.

(2) Emittenten, denen die Bundesanstalt eine Befreiung nach Absatz 1 erteilt hat, müssen Informa-
tionen über Umstände, die denen des § 21 Abs. 1 Satz 1, Abs. 1a, § 25 Abs. 1 Satz 1, § 26 Abs. 1 Satz
1 und 2 und § 26a entsprechen und die nach den gleichwertigen Regeln eines Drittstaates der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung zu stellen sind, in der in § 26 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach Absatz 3, geregelten Weise veröffentlichen und gleichzeitig der Bundesan-
stalt mitteilen. Die Informationen sind außerdem unverzüglich, jedoch nicht vor ihrer Veröffentlichung
dem Unternehmensregister im Sinne des § 8b des Handelsgesetzbuchs zur Speicherung zu übermit-
teln.

(3) Für die Zurechnung der Stimmrechte nach § 22 gilt ein Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat,
das nach § 32 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 des Kreditwesengesetzes einer
Zulassung für die Finanzportfolioverwaltung bedürfte, wenn es seinen Sitz oder seine Hauptverwal-
tung im Inland hätte, hinsichtlich der Aktien, die von ihm im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung
verwaltet werden, nicht als Tochterunternehmen im Sinne von § 22 Abs. 3. Das setzt voraus, dass

1. es bezüglich seiner Unabhängigkeit Anforderungen genügt, die denen für Wertpapierdienstlei-
stungsunternehmen nach § 22 Abs. 3a, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 22
Abs. 5, gleichwertig sind,
 

2. der Meldepflichtige der Bundesanstalt den Namen dieses Unternehmens und die für dessen Über-
wachung zuständige Behörde oder das Fehlen einer solchen mitteilt und
 

3. der Meldepflichtige gegenüber der Bundesanstalt erklärt, dass die Voraussetzungen der Nummer
1 erfüllt sind.
 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen über die Gleichwertigkeit von Regeln eines
Drittstaates und die Freistellung von Emittenten nach Absatz 1 und Unternehmen nach Absatz 3 zu
erlassen.

Fußnoten

§ 29a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 17 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 29a Abs. 1 Satz 2: Eingef. durch Art. 2 Nr. 5 G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 29a Abs. 3 Satz 2: IdF d. Art. 3 Nr. 6 G v. 21.12.2007 I 3089 mWv 28.12.2007

§ 30 Handelstage

(1) Für die Berechnung der Mitteilungs- und Veröffentlichungsfristen nach diesem Abschnitt gelten als
Handelstage alle Kalendertage, die nicht Sonnabende, Sonntage oder zumindest in einem Land lan-
deseinheitliche gesetzlich anerkannte Feiertage sind.

(2) Die Bundesanstalt stellt im Internet unter ihrer Adresse einen Kalender der Handelstage zur Verfü-
gung.

Fußnoten

§ 30: Eingef. durch Art. 1 Nr. 18 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

Abschnitt 5a Notwendige Informationen für die
Wahrnehmung von Rechten aus Wertpapieren



 

Fußnoten

Abschn. 5a (§§ 30a bis 30g): Eingef. durch Art. 1 Nr. 19 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 30a Pflichten der Emittenten gegenüber Wertpapierinhabern

(1) Emittenten, für die die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, müssen sicherstellen,
dass

1. alle Inhaber der zugelassenen Wertpapiere unter gleichen Voraussetzungen gleich behandelt wer-
den;
 

2. alle Einrichtungen und Informationen, die die Inhaber der zugelassenen Wertpapiere zur Ausübung
ihrer Rechte benötigen, im Inland öffentlich zur Verfügung stehen;
 

3. Daten zu Inhabern zugelassener Wertpapiere vor einer Kenntnisnahme durch Unbefugte geschützt
sind;
 

4. für die gesamte Dauer der Zulassung der Wertpapiere mindestens ein Finanzinstitut als Zahlstel-
le im Inland bestimmt ist, bei der alle erforderlichen Maßnahmen hinsichtlich der Wertpapiere, im
Falle der Vorlegung der Wertpapiere bei dieser Stelle kostenfrei, bewirkt werden können;
 

5. im Falle zugelassener Aktien jeder stimmberechtigten Person zusammen mit der Einladung zur
Hauptversammlung oder nach deren Anberaumung auf Verlangen in Textform ein Formular für die
Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung übermittelt wird;
 

6. im Falle zugelassener Schuldtitel im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 mit Ausnahme von Wertpa-
pieren, die zugleich unter § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 fallen oder die ein zumindest bedingtes Recht auf
den Erwerb von Wertpapieren nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 begründen, jeder stimmbe-
rechtigten Person zusammen mit der Einladung zur Gläubigerversammlung oder nach deren An-
beraumung auf Verlangen rechtzeitig in Textform ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht für
die Gläubigerversammlung übermittelt wird.
 

(2) Ein Emittent von zugelassenen Schuldtiteln im Sinne von Absatz 1 Nr. 6, für den die Bundesre-
publik Deutschland der Herkunftsstaat ist, kann die Gläubigerversammlung in jedem Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum abhalten. Das setzt voraus, dass in dem Staat alle für die Ausübung der Rechte erfor-
derlichen Einrichtungen und Informationen für die Schuldtitelinhaber verfügbar sind und zur Gläubi-
gerversammlung ausschließlich Schuldtitelinhaber mit einer Mindeststückelung von 50.000 Euro oder
dem am Ausgabetag entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung eingeladen werden.

(3) Für die Bestimmungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 5 sowie nach § 30b Abs. 3 Nr. 1 stehen die Inhaber
Aktien vertretender Zertifikate den Inhabern der vertretenen Aktien gleich.

Fußnoten

Abschn. 5a (§§ 30a bis 30g): Eingef. durch Art. 1 Nr. 19 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 30b Veröffentlichung von Mitteilungen und Über-
mittlung im Wege der Datenfernübertragung

(1) Der Emittent von zugelassenen Aktien, für den die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat
ist, muss

1. die Einberufung der Hauptversammlung einschließlich der Tagesordnung, die Gesamtzahl der Akti-
en und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung und die Rechte der Ak-
tionäre bezüglich der Teilnahme an der Hauptversammlung sowie
 

2. Mitteilungen über die Ausschüttung und Auszahlung von Dividenden, die Ausgabe neuer Aktien
und die Vereinbarung oder Ausübung von Umtausch-, Bezugs-, Einziehungs- und Zeichnungsrech-
ten
 



unverzüglich im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichen. Soweit eine entsprechende Veröffent-
lichung im elektronischen Bundesanzeiger auch durch sonstige Vorschriften vorgeschrieben wird, ist
eine einmalige Veröffentlichung ausreichend.

(2) Der Emittent zugelassener Schuldtitel im Sinne von § 30a Abs. 1 Nr. 6, für den die Bundesrepublik
Deutschland der Herkunftsstaat ist, muss

1. den Ort, den Zeitpunkt und die Tagesordnung der Gläubigerversammlung und Mitteilungen über
das Recht der Schuldtitelinhaber zur Teilnahme daran sowie
 

2. Mitteilungen über die Ausübung von Umtausch-, Zeichnungs- und Kündigungsrechten sowie über
die Zinszahlungen, die Rückzahlungen, die Auslosungen und die bisher gekündigten oder ausgelo-
sten, noch nicht eingelösten Stücke
 

unverzüglich im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Unbeschadet der Veröffentlichungspflichten nach den Absätzen 1 und 2 dürfen Emittenten, für die
die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, Informationen an die Inhaber zugelassener
Wertpapiere im Wege der Datenfernübertragung übermitteln, wenn die dadurch entstehenden Kosten
nicht unter Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach § 30a Abs. 1 Nr. 1 den Wertpapierin-
habern auferlegt werden und

1. im Falle zugelassener Aktien

a) die Hauptversammlung zugestimmt hat,
 

b) die Wahl der Art der Datenfernübertragung nicht vom Sitz oder Wohnsitz der Aktionäre oder
der Personen, denen Stimmrechte in den Fällen des § 22 zugerechnet werden, abhängt,
 

c) Vorkehrungen zur sicheren Identifizierung und Adressierung der Aktionäre oder derjenigen, die
Stimmrechte ausüben oder Weisungen zu deren Ausübung erteilen dürfen, getroffen worden
sind und
 

d) die Aktionäre oder in Fällen des § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3, 4 und Abs. 2 die zur Ausübung von
Stimmrechten Berechtigten in die Übermittlung im Wege der Datenfernübertragung ausdrück-
lich eingewilligt haben oder einer Bitte in Textform um Zustimmung nicht innerhalb eines an-
gemessenen Zeitraums widersprochen und die dadurch als erteilt geltende Zustimmung nicht
zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen haben,
 

 

2. im Falle zugelassener Schuldtitel im Sinne von § 30a Abs. 1 Nr. 6

a) eine Gläubigerversammlung zugestimmt hat,
 

b) die Wahl der Art der Datenfernübertragung nicht vom Sitz oder Wohnsitz der Schuldtitelinha-
ber oder deren Bevollmächtigten abhängt,
 

c) Vorkehrungen zur sicheren Identifizierung und Adressierung der Schuldtitelinhaber getroffen
worden sind,
 

d) die Schuldtitelinhaber in die Übermittlung im Wege der Datenfernübertragung ausdrücklich
eingewilligt haben oder einer Bitte in Textform um Zustimmung nicht innerhalb eines ange-
messenen Zeitraums widersprochen und die dadurch als erteilt geltende Zustimmung nicht zu
einem späteren Zeitpunkt widerrufen haben.
 

 

Fußnoten

(+++ § 30b Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 46 Abs. 3 +++)
Abschn. 5a (§§ 30a bis 30g): Eingef. durch Art. 1 Nr. 19 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 30b Abs. 2 Satz 2: Eingef. durch Art. 4 Nr. 3 G v. 31.7.2009 I 2512 mWv 5.8.2009

§ 30c Änderungen der Rechtsgrundlage des Emittenten

Der Emittent zugelassener Wertpapiere, für den die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat
ist, muss beabsichtigte Änderungen seiner Satzung oder seiner sonstigen Rechtsgrundlagen, die die
Rechte der Wertpapierinhaber berühren, der Bundesanstalt und den Zulassungsstellen der inländi-
schen oder ausländischen organisierten Märkte, an denen seine Wertpapiere zum Handel zugelas-



sen sind, unverzüglich nach der Entscheidung, den Änderungsentwurf dem Beschlussorgan, das über
die Änderung beschließen soll, vorlegen, spätestens aber zum Zeitpunkt der Einberufung des Be-
schlussorgans mitteilen.

Fußnoten

Abschn. 5a (§§ 30a bis 30g): Eingef. durch Art. 1 Nr. 19 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 30d Vorschriften für Emittenten aus der Europäi-
schen Union und dem Europäischen Wirtschaftsraum

Die Vorschriften der §§ 30a bis 30c finden auch Anwendung auf Emittenten, für die nicht die Bundes-
republik Deutschland, sondern ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum der Herkunftsstaat ist, wenn ihre Wertpapie-
re zum Handel an einem inländischen organisierten Markt zugelassen sind und ihr Herkunftsstaat für
sie keine den §§ 30a bis 30c entsprechenden Vorschriften vorsieht.

Fußnoten

Abschn. 5a (§§ 30a bis 30g): Eingef. durch Art. 1 Nr. 19 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 30e Veröffentlichung zusätzlicher Angaben
und Übermittlung an das Unternehmensregister

(1) Ein Inlandsemittent muss

1. jede Änderung der mit den zugelassenen Wertpapieren verbundenen Rechte sowie

a) im Falle zugelassener Aktien der Rechte, die mit derivativen vom Emittenten selbst begebenen
Wertpapieren verbunden sind, sofern sie ein Umtausch- oder Erwerbsrecht auf die zugelasse-
nen Aktien des Emittenten verschaffen,
 

b) im Falle anderer Wertpapiere als Aktien Änderungen der Ausstattung dieser Wertpapiere, ins-
besondere von Zinssätzen, oder der damit verbundenen Bedingungen, soweit die mit den
Wertpapieren verbundenen Rechte hiervon indirekt betroffen sind,
 

c) bei Wertpapieren, die den Gläubigern ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf Aktien einräumen,
alle Änderungen der Rechte, die mit den Aktien verbunden sind, auf die sich das Umtausch-
oder Bezugsrecht bezieht,
 

 

2. die Aufnahme von Anleihen mit Ausnahme staatlicher Schuldverschreibungen im Sinne des § 36
des Börsengesetzes sowie die für sie übernommenen Gewährleistungen, sofern er nicht eine in-
ternationale öffentliche Einrichtung ist, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder ein anderer Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angehört,
oder er nicht ausschließlich Wertpapiere begibt, die durch den Bund garantiert werden, und
 

3. Informationen, die er in einem Drittstaat veröffentlicht und die für die Öffentlichkeit in der Euro-
päischen Union und dem Europäischen Wirtschaftsraum Bedeutung haben können,
 

unverzüglich veröffentlichen und gleichzeitig der Bundesanstalt diese Veröffentlichung mitteilen. Er
übermittelt diese Informationen außerdem unverzüglich, jedoch nicht vor ihrer Veröffentlichung dem
Unternehmensregister im Sinne des § 8b des Handelsgesetzbuchs zur Speicherung.

(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen zu erlassen über den Mindestinhalt, die
Art, die Sprache, den Umfang und die Form der Veröffentlichung und der Mitteilung nach Absatz 1
Satz 1.

Fußnoten

Abschn. 5a (§§ 30a bis 30g): Eingef. durch Art. 1 Nr. 19 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 30f Befreiung

(1) Die Bundesanstalt kann Inlandsemittenten mit Sitz in einem Drittstaat von den Pflichten nach den
§§ 30a, 30b und 30e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 freistellen, soweit diese Emittenten gleichwertigen Re-



geln eines Drittstaates unterliegen oder sich solchen Regeln unterwerfen. Die Bundesanstalt unter-
richtet die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde über die erteilte Freistellung.

(2) Emittenten, denen die Bundesanstalt eine Befreiung nach Absatz 1 erteilt hat, müssen Informatio-
nen über Umstände im Sinne des § 30e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, die nach den gleichwertigen Regeln
eines Drittstaates der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen sind, nach Maßgabe des § 30e Abs. 1 in
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 30e Abs. 2 veröffentlichen und die Veröffentlichung
gleichzeitig der Bundesanstalt mitteilen; sie müssen die Informationen außerdem unverzüglich, je-
doch nicht vor der Veröffentlichung dem Unternehmensregister im Sinne des § 8b des Handelsgesetz-
buchs zur Speicherung übermitteln.

(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen über die Gleichwertigkeit von Regeln eines
Drittstaates und die Freistellung von Emittenten nach Absatz 1 zu erlassen.

Fußnoten

Abschn. 5a (§§ 30a bis 30g): Eingef. durch Art. 1 Nr. 19 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 30f Abs. 1 Satz 2: Eingef. durch Art. 2 Nr. 6 G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012

§ 30g Ausschluss der Anfechtung

Die Anfechtung eines Hauptversammlungsbeschlusses kann nicht auf eine Verletzung der Vorschrif-
ten dieses Abschnitts gestützt werden.

Fußnoten

Abschn. 5a (§§ 30a bis 30g): Eingef. durch Art. 1 Nr. 19 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

Abschnitt 5b Leerverkäufe und Geschäfte in Derivaten

 

Fußnoten

Abschn. 5b (§§ 30h bis 30j): Eingef. durch Art. 1 Nr. 5 iVm Art. 2 G v. 21.7.2010 I 945 mWv 27.7.2010,
§ 30i mWv 26.3.2012

§ 30h Verbot ungedeckter Leerverkäu-
fe in Aktien und bestimmten Schuldtiteln

(1) Es ist verboten, ungedeckte Leerverkäufe in

1. Aktien oder
 

2. Schuldtiteln, die von Zentralregierungen, Regionalregierungen und örtlichen Gebietskörperschaf-
ten von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren gesetzliche Währung der Euro ist, ausge-
geben wurden,
 

die an einer inländischen Börse zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind, zu tätigen. § 37 des
Börsengesetzes ist insoweit nicht anzuwenden. Dies gilt nicht für Aktien von Unternehmen mit Sitz im
Ausland, sofern die Aktien nicht ausschließlich an einer inländischen Börse zum Handel im regulierten
Markt zugelassen sind. Ein ungedeckter Leerverkauf liegt vor, wenn der Verkäufer der in Satz 1 ge-
nannten Wertpapiere am Ende des Tages, an welchem das jeweilige Geschäft abgeschlossen wurde,

1. nicht Eigentümer sämtlicher verkauften Wertpapiere ist und
 

2. keinen schuldrechtlich oder sachenrechtlich unbedingt durchsetzbaren Anspruch auf Übereignung
einer entsprechenden Anzahl von Wertpapieren gleicher Gattung hat.
 

(2) Ausgenommen von den Verboten nach Absatz 1 sind Geschäfte von Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen oder vergleichbaren Unternehmen mit Sitz im Ausland, soweit sie

1. im Wege des Eigenhandels mit Aktien oder Schuldtiteln im Sinne des Absatzes 1 handeln und re-
gelmäßig und dauerhaft anbieten, diese zu selbst gestellten Preisen zu kaufen oder zu verkaufen,
oder
 



2. regelmäßig und dauerhaft Kundenaufträge erfüllen und die hieraus entstehenden Positionen absi-
chern
 

und das jeweils zugrunde liegende Geschäft zur Erfüllung dieser Tätigkeit erforderlich ist. Ausgenom-
men sind daneben auch Geschäfte, welche Handelsteilnehmer zur Erfüllung eines zu einem festen
oder bestimmbaren Preis abgeschlossenen Geschäfts in Finanzinstrumenten mit einem Kunden (Fest-
preisgeschäft) vereinbaren. Der Bundesanstalt ist die Absicht der Aufnahme einer Tätigkeit nach Satz
1 unverzüglich unter Angabe der jeweils betroffenen Finanzinstrumente anzuzeigen.

(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf,

1. nähere Bestimmungen über Inhalt, Art, Umfang und Form der Anzeigepflicht des Absatzes 2 Satz
3 erlassen und
 

2. für bestimmte Geschäfte Ausnahmen vom Verbot des Absatzes 1 vorsehen.
 

Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung des Satzes 1 Nummer 1 durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates auf die Bundesanstalt übertragen.

Fußnoten

Abschn. 5b (§§ 30h bis 30j): Eingef. durch Art. 1 Nr. 5 iVm Art. 2 G v. 21.7.2010 I 945 mWv 27.7.2010,
§ 30i iVm Art. 2 Abs. 2 idF d. Art. 20 G v. 6.12.2011 I 2481, bzgl. Abs. 5 mWv 1.1.2012, bzgl. Abs. 1 bis
4 mWv 26.3.2012

§ 30i

(1) Netto-Leerverkaufspositionen, die eine Höhe von 0,2 Prozent der ausgegebenen Aktien eines Un-
ternehmens, welche an einer inländischen Börse zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind,
erreichen, überschreiten oder unterschreiten, sind bis zum Ablauf des nächsten Handelstages im Sin-
ne des § 30 Absatz 1 durch ihren Inhaber der Bundesanstalt, auf zwei Nachkommastellen gerundet,
gemäß Absatz 3 mitzuteilen. Netto-Leerverkaufspositionen, die eine Höhe von 0,5 Prozent erreichen,
überschreiten oder unterschreiten, sind durch den Inhaber zusätzlich zu der Mitteilung nach Satz 1 in-
nerhalb der in Satz 1 bezeichneten Frist im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Sobald
die Höhe einer Netto-Leerverkaufsposition den in Satz 1 genannten Schwellenwert zuzüglich 0,1 Pro-
zent oder einem Vielfachen davon erreicht, überschreitet oder unterschreitet, hat der Inhaber inner-
halb der in Satz 1 bezeichneten Frist

1. in den Fällen des Satzes 1 eine weitere Mitteilung gemäß Absatz 3 sowie
 

2. in den Fällen des Satzes 2 eine weitere Mitteilung und Veröffentlichung im elektronischen Bundes-
anzeiger
 

vorzunehmen.

(2) Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn eine Saldierung aller durch ihren Inhaber gehalte-
nen Finanzinstrumente ergibt, dass sein ökonomisches Gesamtinteresse an den ausgegebenen Aktien
des Unternehmens einer Leerverkaufsposition in Aktien entspricht. Inhaber der Netto-Leerverkaufspo-
sition sind die Rechtsträger oder die Sondervermögen, welche die saldierten Finanzinstrumente hal-
ten. Die Mitteilung für ein Sondervermögen hat durch denjenigen zu erfolgen, dem die Verwaltung
des Sondervermögens obliegt oder der sie tatsächlich durchführt.

(3) Die Mitteilungen nach Absatz 1 Satz 1 und 3 sind über einen von der Bundesanstalt vorgegebenen
Meldeweg vorzunehmen.

(4) Ausgenommen von den Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 sind Netto-Leerverkaufspositionen
von Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder vergleichbaren Unternehmen mit Sitz im Ausland,
soweit sie

1. im Wege des Eigenhandels mit Aktien im Sinne von Absatz 1 handeln und regelmäßig und dauer-
haft anbieten, diese zu selbst gestellten Preisen zu kaufen oder zu verkaufen, oder
 

2. regelmäßig und dauerhaft Kundenaufträge erfüllen und die hieraus entstehenden Positionen absi-
chern
 



und das jeweils zugrunde liegende Geschäft zur Erfüllung dieser Tätigkeit erforderlich ist. Der Bun-
desanstalt ist die Absicht der Aufnahme einer Tätigkeit nach Satz 1 unverzüglich unter Angabe der je-
weils betroffenen Finanzinstrumente anzuzeigen.

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf,

1. nähere Bestimmungen über Inhalt, Art, Umfang und Form der Mitteilung und Veröffentlichung,
die Berechnung der Netto-Leerverkaufsposition und über die zulässigen Datenträger und Übertra-
gungswege erlassen,
 

2. zulassen, dass die Mitteilungen oder Veröffentlichungen der Verpflichteten auf deren Kosten durch
einen geeigneten Dritten erfolgen, und Einzelheiten hierzu festlegen.
 

Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung des Satzes 1 durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates auf die Bundesanstalt übertragen.

Fußnoten

Abschn. 5b (§§ 30h bis 30j): Eingef. durch Art. 1 Nr. 5 iVm Art. 2 G v. 21.7.2010 I 945 mWv 27.7.2010,
§ 30i iVm Art. 2 Abs. 2 idF d. Art. 20 G v. 6.12.2011 I 2481, bzgl. Abs. 5 mWv 1.1.2012, bzgl. Abs. 1 bis
4 mWv 26.3.2012

§ 30j Verbot von bestimmten Kreditderivaten

(1) Es ist für Sicherungsnehmer verboten, Kreditderivate im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 4 im In-
land zu begründen oder rechtsgeschäftlich in solche einzutreten, soweit

1. im Rahmen eines solchen Geschäfts der Sicherungsgeber dem Sicherungsnehmer bei Eintritt ei-
nes vorab spezifizierten Kreditereignisses eine Ausgleichszahlung zu leisten hat, unabhängig da-
von, ob die Ausgleichszahlung in Höhe des Nominalwertes gegen physische Lieferung einer Re-
ferenzverbindlichkeit, in Form eines Differenzausgleichs zu dem Restwert einer Referenzverbind-
lichkeit nach Eintritt des Kreditereignisses oder als fest vereinbarter Betrag erfolgt (Credit Default
Swap), auch soweit dieser in eine Credit Linked Note oder einen Total Return Swap eingebettet ist,
und
 

2. als Referenzverbindlichkeit zumindest auch eine Verbindlichkeit von Zentralregierungen, Regional-
regierungen und örtlichen Gebietskörperschaften von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, de-
ren gesetzliche Währung der Euro ist, dient.
 

(2) Ausgenommen von dem Verbot nach Absatz 1 sind Geschäfte, bei denen durch den Abschluss des
Kreditderivats nach Absatz 1 bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine nicht nur unwesentliche Re-
duktion des Risikos aus

1. einer bestehenden oder im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem Abschluss des Kre-
ditderivats übernommenen Position in einer Referenzverbindlichkeit des Kreditderivats nach Ab-
satz 1 oder
 

2. einer sonstigen bestehenden oder im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem Abschluss
des Kreditderivats übernommenen Position in einem anderen Finanzinstrument oder in einer son-
stigen bestehenden Verbindlichkeit, die an Wert verlieren kann, wenn sich die Bonität des Schuld-
ners der Referenzverbindlichkeit nach Absatz 1 Nummer 2 verschlechtert,
 

bewirkt werden soll.

(3) Ausgenommen von dem Verbot nach Absatz 1 sind zudem Geschäfte von Wertpapierdienstlei-
stungsunternehmen oder vergleichbaren Unternehmen mit Sitz im Ausland, soweit

1. sie im Wege des Eigenhandels mit Kreditderivaten im Sinne von Absatz 1 handeln und regelmäßig
und dauerhaft anbieten, diese zu selbst gestellten Preisen zu kaufen oder zu verkaufen, und
 

2. das jeweils zugrunde liegende Geschäft zur Erfüllung dieser Tätigkeit erforderlich ist.
 

Der Bundesanstalt ist die Absicht der Aufnahme einer Tätigkeit nach Satz 1 unverzüglich unter Anga-
be der jeweils betroffenen Kreditderivate nach Absatz 1 anzuzeigen.



(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf,

1. nähere Bestimmungen über Inhalt, Art, Umfang und Form der Anzeigepflicht des Absatzes 3 Satz
2 erlassen und
 

2. für bestimmte Geschäfte Ausnahmen vom Verbot des Absatzes 1 vorsehen.
 

Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung des Satzes 1 durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates auf die Bundesanstalt übertragen.

Fußnoten

Abschn. 5b (§§ 30h bis 30j): Eingef. durch Art. 1 Nr. 5 iVm Art. 2 G v. 21.7.2010 I 945 mWv 27.7.2010,
§ 30i iVm Art. 2 Abs. 2 idF d. Art. 20 G v. 6.12.2011 I 2481, bzgl. Abs. 5 mWv 1.1.2012, bzgl. Abs. 1 bis
4 mWv 26.3.2012

Abschnitt 6 Verhaltenspflichten, Orga-
nisationspflichten, Transparenzpflichten

 

Fußnoten

Abschn. 6 (Überschrift vor § 31): IdF d. Art. 1 Nr. 15 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007 u. d. Art. 4
Nr. 2 G v. 31.7.2009 I 2512 mWv 5.8.2009

§ 31 Allgemeine Verhaltensregeln

(1) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist verpflichtet,

1. Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen mit der erforderlichen Sach-
kenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit im Interesse seiner Kunden zu erbringen,
 

2. sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemühen und vor Durchführung von Geschäf-
ten für Kunden diesen die allgemeine Art und Herkunft der Interessenkonflikte eindeutig darzule-
gen, soweit die organisatorischen Vorkehrungen nach § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 nicht ausreichen,
um nach vernünftigem Ermessen das Risiko der Beeinträchtigung von Kundeninteressen zu ver-
meiden.
 

(2) Alle Informationen einschließlich Werbemitteilungen, die Wertpapierdienstleistungsunternehmen
Kunden zugänglich machen, müssen redlich, eindeutig und nicht irreführend sein. Werbemitteilungen
müssen eindeutig als solche erkennbar sein. § 124 des Investmentgesetzes und § 15 des Wertpapier-
prospektgesetzes bleiben unberührt. Sofern Informationen über Finanzinstrumente oder deren Emit-
tenten gegeben werden, die direkt oder indirekt eine allgemeine Empfehlung für eine bestimmte An-
lageentscheidung enthalten, müssen

1. die Wertpapierdienstleistungsunternehmen den Anforderungen des § 33b Abs. 5 und 6 sowie des
§ 34b Abs. 5, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 34b Abs. 8, oder vergleichba-
ren ausländischen Vorschriften entsprechen oder
 

2. die Informationen, sofern sie ohne Einhaltung der Nummer 1 als Finanzanalyse oder Ähnliches be-
schrieben oder als objektive oder unabhängige Erläuterung der in der Empfehlung enthaltenen
Punkte dargestellt werden, eindeutig als Werbemitteilung gekennzeichnet und mit einem Hinweis
versehen sein, dass sie nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvorein-
genommenheit von Finanzanalysen genügen und dass sie einem Verbot des Handels vor der Ver-
öffentlichung von Finanzanalysen nicht unterliegen.
 

(3) Wertpapierdienstleistungsunternehmen sind verpflichtet, Kunden rechtzeitig und in verständlicher
Form Informationen zur Verfügung zu stellen, die angemessen sind, damit die Kunden nach vernünf-
tigem Ermessen die Art und die Risiken der ihnen angebotenen oder von ihnen nachgefragten Arten
von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen verstehen und auf dieser Grundlage ihre
Anlageentscheidungen treffen können. Die Informationen können auch in standardisierter Form zur
Verfügung gestellt werden. Die Informationen müssen sich beziehen auf



1. das Wertpapierdienstleistungsunternehmen und seine Dienstleistungen,
 

2. die Arten von Finanzinstrumenten und vorgeschlagene Anlagestrategien einschließlich damit ver-
bundener Risiken,
 

3. Ausführungsplätze und
 

4. Kosten und Nebenkosten.
 

(3a) Im Falle einer Anlageberatung ist dem Kunden rechtzeitig vor dem Abschluss eines Geschäfts
über Finanzinstrumente ein kurzes und leicht verständliches Informationsblatt über jedes Finanzin-
strument zur Verfügung zu stellen, auf das sich eine Kaufempfehlung bezieht. Die Angaben in den In-
formationsblättern nach Satz 1 dürfen weder unrichtig noch irreführend sein und müssen mit den An-
gaben des Prospekts vereinbar sein. An die Stelle des Informationsblattes treten bei Anteilen an inlän-
dischen Investmentvermögen die wesentlichen Anlegerinformationen nach § 42 Absatz 2 des Invest-
mentgesetzes, bei ausländischen Investmentvermögen die wesentlichen Anlegerinformationen nach
§ 137 Absatz 2 des Investmentgesetzes sowie bei EU-Investmentanteilen die wesentlichen Anlegerin-
formationen, die nach § 122 Absatz 1 Satz 2 des Investmentgesetzes in deutscher Sprache veröffent-
licht worden sind.

(4) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das Anlageberatung oder Finanzportfolioverwaltung
erbringt, muss von den Kunden alle Informationen einholen über Kenntnisse und Erfahrungen der
Kunden in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienst-
leistungen, über die Anlageziele der Kunden und über ihre finanziellen Verhältnisse, die erforderlich
sind, um den Kunden ein für sie geeignetes Finanzinstrument oder eine für sie geeignete Wertpapier-
dienstleistung empfehlen zu können. Die Geeignetheit beurteilt sich danach, ob das konkrete Ge-
schäft, das dem Kunden empfohlen wird, oder die konkrete Wertpapierdienstleistung im Rahmen der
Finanzportfolioverwaltung den Anlagezielen des betreffenden Kunden entspricht, die hieraus erwach-
senden Anlagerisiken für den Kunden seinen Anlagezielen entsprechend finanziell tragbar sind und
der Kunde mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen die hieraus erwachsenden Anlagerisiken verste-
hen kann. Erlangt das Wertpapierdienstleistungsunternehmen die erforderlichen Informationen nicht,
darf es im Zusammenhang mit einer Anlageberatung kein Finanzinstrument empfehlen oder im Zu-
sammenhang mit einer Finanzportfolioverwaltung keine Empfehlung abgeben.

(4a) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das die in Absatz 4 Satz 1 genannten Wertpapier-
dienstleistungen erbringt, darf seinen Kunden nur Finanzinstrumente und Wertpapierdienstleistungen
empfehlen, die nach den eingeholten Informationen für den Kunden geeignet sind. Die Geeignetheit
beurteilt sich nach Absatz 4 Satz 2.

(5) Vor der Erbringung anderer als der in Absatz 4 genannten Wertpapierdienstleistungen zur Ausfüh-
rung von Kundenaufträgen hat ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen von den Kunden Informa-
tionen über Kenntnisse und Erfahrungen der Kunden in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten
von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen einzuholen, soweit diese Informationen er-
forderlich sind, um die Angemessenheit der Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen für
die Kunden beurteilen zu können. Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob der Kunde über die
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken in Zusammenhang mit der Art der
Finanzinstrumente, Wertpapierdienstleistungen angemessen beurteilen zu können. Gelangt ein Wert-
papierdienstleistungsunternehmen aufgrund der nach Satz 1 erhaltenen Informationen zu der Auffas-
sung, dass das vom Kunden gewünschte Finanzinstrument oder die Wertpapierdienstleistung für den
Kunden nicht angemessen ist, hat es den Kunden darauf hinzuweisen. Erlangt das Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen nicht die erforderlichen Informationen, hat es den Kunden darüber zu informie-
ren, dass eine Beurteilung der Angemessenheit im Sinne des Satzes 1 nicht möglich ist. Der Hinweis
nach Satz 3 und die Information nach Satz 4 können in standardisierter Form erfolgen.

(6) Soweit die in den Absätzen 4 und 5 genannten Informationen auf Angaben des Kunden beruhen,
hat das Wertpapierdienstleistungsunternehmen die Fehlerhaftigkeit oder Unvollständigkeit der Anga-
ben seiner Kunden nicht zu vertreten, es sei denn, die Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Kun-
denangaben ist ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt.

(7) Die Pflichten nach Absatz 5 gelten nicht, soweit das Wertpapierdienstleistungsunternehmen

1. auf Veranlassung des Kunden Finanzkommissionsgeschäft, Eigenhandel, Abschlussvermittlung
oder Anlagevermittlung in Bezug auf Aktien, die zum Handel an einem organisierten Markt oder



einem gleichwertigen Markt zugelassen sind, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen und
andere verbriefte Schuldtitel, in die kein Derivat eingebettet ist, den Anforderungen der Richtlinie
2009/65/EG entsprechende Anteile an Investmentvermögen oder in Bezug auf andere nicht kom-
plexe Finanzinstrumente erbringt und
 

2. den Kunden darüber informiert, dass keine Angemessenheitsprüfung im Sinne des Absatzes 5 vor-
genommen wird. Die Information kann in standardisierter Form erfolgen.
 

(8) Wertpapierdienstleistungsunternehmen müssen ihren Kunden in geeigneter Form über die ausge-
führten Geschäfte oder die erbrachte Finanzportfolioverwaltung berichten.

(9) Bei professionellen Kunden im Sinne des § 31a Abs. 2 ist das Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men im Rahmen seiner Pflichten nach Absatz 4 berechtigt, davon auszugehen, dass sie für die Pro-
dukte, Geschäfte oder Dienstleistungen, für die sie als professionelle Kunden eingestuft sind, über
die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die mit den Geschäften oder der Finanz-
portfolioverwaltung einhergehenden Risiken zu verstehen, und dass für sie etwaige mit dem Geschäft
oder der Finanzportfolioverwaltung einhergehende Anlagerisiken entsprechend ihren Anlagezielen fi-
nanziell tragbar sind. Ein Informationsblatt nach Absatz 3a Satz 1 oder Dokument gemäß Absatz 3a
Satz 3 muss professionellen Kunden im Sinne des § 31a Absatz 2 nicht zur Verfügung gestellt werden.

(10) Absatz 1 Nr. 1 und die Absätze 2 bis 9 sowie die §§ 31a, 31b, 31d und 31e gelten entsprechend
auch für Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat, die Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapier-
nebendienstleistungen gegenüber Kunden erbringen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre
Geschäftsleitung im Inland haben, sofern nicht die Wertpapierdienstleistung oder Wertpapierneben-
dienstleistung einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Nebenleistungen ausschließlich
in einem Drittstaat erbracht wird.

(11) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen

1. zu Art, Umfang und Form der Offenlegung nach Absatz 1 Nr. 2,
 

2. zu Art, inhaltlicher Gestaltung, Zeitpunkt und Datenträger der nach den Absätzen 2 und 3 Satz 1
bis 3 notwendigen Informationen für die Kunden,
 

2a. im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, zu Inhalt und Aufbau der Informationsblätter im Sinne des Absatzes 3a Satz 1 und der
Art und Weise ihrer Zurverfügungstellung,
 

3. zur Art der nach den Absätzen 4 und 5 von den Kunden einzuholenden Informationen,
 

4. zur Zuordnung anderer Finanzinstrumente zu den nicht komplexen Finanzinstrumenten im Sinne
des Absatzes 7 Nr. 1,
 

5. zu Art, inhaltlicher Gestaltung, Zeitpunkt und Datenträger der Berichtspflichten nach Absatz 8.
 

Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundes-
anstalt übertragen.

Fußnoten

§ 31 Abs. 1 Nr. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 16 Buchst. a G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007 u. d. Art. 1 Nr. 3
G v. 14.6.2010 I 786 mWv 19.6.2010
§ 31 Abs. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 16 Buchst. b G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 31 Abs. 3: Eingef. durch Art. 1 Nr. 16 Buchst. c G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007; früherer Satz
4 aufgeh. durch Art. 1 Nr. 6 Buchst. a G v. 5.4.2011 I 538 mWv 1.7.2011
§ 31 Abs. 3a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 6 Buchst. b G v. 5.4.2011 I 538 mWv 1.7.2011
§ 31 Abs. 4: Eingef. durch Art. 1 Nr. 16 Buchst. c G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 31 Abs. 4a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 6 Buchst. c G v. 5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011
§ 31 Abs. 5 bis 7: Eingef. durch Art. 1 Nr. 16 Buchst. c G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 31 Abs. 7 Nr. 1: IdF d. Art. 3 Nr. 2a G v. 21.12.2007 I 3089 mWv 28.12.2007 u. d. Art. 3 Nr. 3 G v.
22.6.2011 I 1126 mWv 1.7.2011
§ 31 Abs. 8: Eingef. durch Art. 1 Nr. 16 Buchst. c G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 31 Abs. 9 Satz 1 (früher einziger Text): Eingef. durch Art. 1 Nr. 16 Buchst. c G v. 16.7.2007 I 1330
mWv 1.11.2007; jetzt Satz 1 gem. Art. 1 Nr. 6 Buchst. d G v. 5.4.2011 I 538 mWv 1.7.2011
§ 31 Abs. 9 Satz 2: Eingef. durch Art. 1 Nr. 6 Buchst. d G v. 5.4.2011 I 538 mWv 1.7.2011



§ 31 Abs. 10: Früher Abs. 3 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 16 Buchst. d G v. 16.7.2007 I 1330 mWv
1.11.2007
§ 31 Abs. 11: Eingef. durch Art. 1 Nr. 16 Buchst. e G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 20.7.2007
§ 31 Abs. 11 Satz 1 Nr. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. e DBuchst. aa G v. 5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011
§ 31 Abs. 11 Satz 1 Nr. 2a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 6 Buchst. e DBuchst. bb G v. 5.4.2011 I 538 mWv
8.4.2011

§ 31a Kunden

(1) Kunden im Sinne dieses Gesetzes sind alle natürlichen oder juristischen Personen, für die Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen
erbringen oder anbahnen.

(2) Professionelle Kunden im Sinne dieses Gesetzes sind Kunden, bei denen das Wertpapierdienstlei-
stungsunternehmen davon ausgehen kann, dass sie über ausreichende Erfahrungen, Kenntnisse und
Sachverstand verfügen, um ihre Anlageentscheidungen zu treffen und die damit verbundenen Risiken
angemessen beurteilen zu können. Professionelle Kunden im Sinne des Satzes 1 sind

1. Unternehmen, die als

a) Wertpapierdienstleistungsunternehmen,
 

b) sonstige zugelassene oder beaufsichtigte Finanzinstitute,
 

c) Versicherungsunternehmen,
 

d) Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre Verwaltungsgesellschaften,
 

e) Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften,
 

f) Unternehmen im Sinne des § 2a Abs. 1 Nr. 8,
 

g) Börsenhändler und Warenderivatehändler,
 

h) sonstige institutionelle Anleger, deren Haupttätigkeit nicht von den Buchstaben a bis g erfasst
wird,
 

im Inland oder Ausland zulassungs- oder aufsichtspflichtig sind, um auf den Finanzmärkten tätig
werden zu können;
 

2. nicht im Sinne der Nummer 1 zulassungs- oder aufsichtspflichtige Unternehmen, die mindestens
zwei der drei nachfolgenden Merkmale überschreiten:

a) 20.000.000 Euro Bilanzsumme,
 

b) 40.000.000 Euro Umsatzerlöse,
 

c) 2.000.000 Euro Eigenmittel;
 

 

3. nationale und regionale Regierungen sowie Stellen der öffentlichen Schuldenverwaltung;
 

4. Zentralbanken, internationale und überstaatliche Einrichtungen wie die Weltbank, der Internatio-
nale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank, die Europäische Investmentbank und andere
vergleichbare internationale Organisationen;
 

5. andere nicht im Sinne der Nummer 1 zulassungs- oder aufsichtspflichtige institutionelle Anleger,
deren Haupttätigkeit in der Investition in Finanzinstrumente besteht, und Einrichtungen, die die
Verbriefung von Vermögenswerten und andere Finanzierungsgeschäfte betreiben.
 

Sie werden in Bezug auf alle Finanzinstrumente, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapierneben-
dienstleistungen als professionelle Kunden angesehen.

(3) Privatkunden im Sinne dieses Gesetzes sind Kunden, die keine professionellen Kunden sind.

(4) Geeignete Gegenparteien sind Unternehmen im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1 Buchstabe a bis f, Ein-
richtungen nach Absatz 2 Nr. 3 und 4 sowie Unternehmen im Sinne des § 2a Abs. 1 Nr. 12. Den geeig-
neten Gegenparteien stehen gleich



1. Unternehmen im Sinne des Absatzes 2 Nr. 2 mit Sitz im In- oder Ausland,
 

2. Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die nach dem Recht
des Herkunftsmitgliedstaates als geeignete Gegenparteien im Sinne des Artikels 24 Abs. 3 Satz
1 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über
Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates
und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der
Richtlinie 93/22/EWG des Rates (ABl. EU Nr. L 145 S. 1, 2005 Nr. L 45 S. 18) in der jeweils gelten-
den Fassung anzusehen sind,
 

wenn diese zugestimmt haben, für alle oder einzelne Geschäfte als geeignete Gegenpartei behandelt
zu werden.

(5) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen kann ungeachtet der Absätze 2 und 4 geeignete Ge-
genparteien als professionelle Kunden oder Privatkunden und professionelle Kunden als Privatkunden
einstufen. Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss seine Kunden über eine Änderung der
Einstufung informieren.

(6) Ein professioneller Kunde kann mit dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen eine Einstufung
als Privatkunde vereinbaren. Die Vereinbarung über die Änderung der Einstufung bedarf der Schrift-
form. Soll die Änderung nicht alle Wertpapierdienstleistungen, Wertpapiernebendienstleistungen und
Finanzinstrumente betreffen, ist dies ausdrücklich festzulegen. Ein Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen muss professionelle Kunden im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 2 und des Absatzes 7 am An-
fang einer Geschäftsbeziehung darauf hinweisen, dass sie als professionelle Kunden eingestuft sind
und die Möglichkeit einer Änderung der Einstufung nach Satz 1 besteht. Hat ein Wertpapierdienstlei-
stungsunternehmen Kunden vor dem 1. November 2007 auf der Grundlage eines Bewertungsverfah-
rens, das auf den Sachverstand, die Erfahrungen und Kenntnisse der Kunden abstellt, im Sinne des
Absatzes 2 Satz 1 eingestuft, hat die Einstufung nach dem 1. November 2007 Bestand. Diese Kunden
sind über die Voraussetzungen der Einstufung nach den Absätzen 2, 5 und 6 und die Möglichkeit der
Änderung der Einstufung nach Absatz 6 Satz 4 zu informieren.

(7) Ein Privatkunde kann auf Antrag oder durch Festlegung des Wertpapierdienstleistungsunterneh-
mens als professioneller Kunde eingestuft werden. Der Änderung der Einstufung hat eine Bewertung
durch das Wertpapierdienstleistungsunternehmen vorauszugehen, ob der Kunde aufgrund seiner Er-
fahrungen, Kenntnisse und seines Sachverstandes in der Lage ist, generell oder für eine bestimmte
Art von Geschäften eine Anlageentscheidung zu treffen und die damit verbundenen Risiken angemes-
sen zu beurteilen. Eine Änderung der Einstufung kommt nur in Betracht, wenn der Privatkunde minde-
stens zwei der drei folgenden Kriterien erfüllt:

1. der Kunde hat an dem Markt, an dem die Finanzinstrumente gehandelt werden, für die er als pro-
fessioneller Kunde eingestuft werden soll, während des letzten Jahres durchschnittlich zehn Ge-
schäfte von erheblichem Umfang im Quartal getätigt;
 

2. der Kunde verfügt über Bankguthaben und Finanzinstrumente im Wert von mehr als 500.000 Euro;
 

3. der Kunde hat mindestens für ein Jahr einen Beruf am Kapitalmarkt ausgeübt, der Kenntnisse über
die in Betracht kommenden Geschäfte, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstlei-
stungen voraussetzt.
 

Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss den Privatkunden schriftlich darauf hinweisen, dass
mit der Änderung der Einstufung die Schutzvorschriften dieses Gesetzes für Privatkunden nicht mehr
gelten. Der Kunde muss schriftlich bestätigen, dass er diesen Hinweis zur Kenntnis genommen hat. In-
formiert ein professioneller Kunde im Sinne des Satzes 1 oder des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 2 das Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen nicht über alle Änderungen, die seine Einstufung als professioneller
Kunde beeinflussen können, begründet eine darauf beruhende fehlerhafte Einstufung keinen Pflicht-
verstoß des Wertpapierdienstleistungsunternehmens.

(8) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen zu den Vorgaben an eine Einstufung ge-
mäß Absatz 2 Nr. 2, dem Verfahren und den organisatorischen Vorkehrungen der Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen bei einer Änderung der Einstufung nach Absatz 5 und den Kriterien, dem Ver-
fahren und den organisatorischen Vorkehrungen bei einer Änderung oder Beibehaltung der Einstu-



fung nach den Absätzen 6 und 7. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch
Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt übertragen.

Fußnoten

§§ 31a bis 31h: Eingef. durch Art. 1 Nr. 17 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007, soweit § 31a Abs. 8,
§ 31b Abs. 2 u. § 31c Abs. 3 eingef. werden, mWv 20.7.2007

§ 31b Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien

(1) Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die das Finanzkommissionsgeschäft, die Anlage- und Ab-
schlussvermittlung und den Eigenhandel sowie damit in direktem Zusammenhang stehende Wertpa-
piernebendienstleistungen gegenüber geeigneten Gegenparteien erbringen, sind nicht an die Vorga-
ben des § 31 Abs. 2, 3 und 5 bis 7 sowie die §§ 31c, 31d und 33a gebunden. Satz 1 ist nicht anwend-
bar, sofern die geeignete Gegenpartei mit dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen für alle oder
für einzelne Geschäfte vereinbart hat, als professioneller Kunde oder als Privatkunde behandelt zu
werden.

(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über die Form und den Inhalt einer Vereinba-
rung nach Absatz 1 Satz 2 und die Art und Weise der Zustimmung nach § 31a Abs. 4 Satz 2. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt
übertragen.

Fußnoten

§§ 31a bis 31h: Eingef. durch Art. 1 Nr. 17 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007, soweit § 31a Abs. 8,
§ 31b Abs. 2 u. § 31c Abs. 3 eingef. werden, mWv 20.7.2007

§ 31c Bearbeitung von Kundenaufträgen

(1) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss geeignete Vorkehrungen treffen, um

1. Kundenaufträge unverzüglich und redlich im Verhältnis zu anderen Kundenaufträgen und den Han-
delsinteressen des Wertpapierdienstleistungsunternehmens auszuführen oder an Dritte weiterzu-
leiten,
 

2. vergleichbare Kundenaufträge der Reihenfolge ihres Eingangs nach auszuführen oder an Dritte
zum Zwecke der Ausführung weiterzuleiten, vorbehaltlich vorherrschender Marktbedingungen
oder eines anderweitigen Interesses des Kunden,
 

3. sicherzustellen, dass Kundengelder und Kundenfinanzinstrumente korrekt verbucht werden,
 

4. bei der Zusammenlegung von Kundenaufträgen mit anderen Kundenaufträgen oder mit Aufträgen
für eigene Rechnung des Wertpapierdienstleistungsunternehmens die Interessen aller beteiligten
Kunden zu wahren,
 

5. sicherzustellen, dass Informationen im Zusammenhang mit noch nicht ausgeführten Kundenauf-
trägen nicht missbraucht werden,
 

6. jeden betroffenen Kunden über die Zusammenlegung der Aufträge und damit verbundene Risiken
und jeden betroffenen Privatkunden unverzüglich über alle ihm bekannten wesentlichen Probleme
bei der Auftragsausführung zu informieren.
 

(2) Können limitierte Kundenaufträge in Bezug auf Aktien, die zum Handel an einem organisierten
Markt zugelassen sind, aufgrund der Marktbedingungen nicht unverzüglich ausgeführt werden, muss
das Wertpapierdienstleistungsunternehmen diese Aufträge unverzüglich so bekannt machen, dass sie
anderen Marktteilnehmern leicht zugänglich sind, soweit der Kunde keine andere Weisung erteilt. Die
Verpflichtung nach Satz 1 gilt als erfüllt, wenn die Aufträge an einen organisierten Markt oder ein mul-
tilaterales Handelssystem weitergeleitet worden sind oder werden, die den Vorgaben des Artikels 31
der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 entsprechen. Die Bundesanstalt kann die Pflicht nach Satz 1 in
Bezug auf solche Aufträge, die den marktüblichen Geschäftsumfang erheblich überschreiten, aufhe-
ben.

(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen zu den Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2



Satz 1 sowie zu den Voraussetzungen, unter denen die Bundesanstalt die Verpflichtung nach Absatz
2 Satz 3 aufheben kann, erlassen. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch
Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt übertragen.

Fußnoten

§§ 31a bis 31h: Eingef. durch Art. 1 Nr. 17 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007, soweit § 31a Abs. 8,
§ 31b Abs. 2 u. § 31c Abs. 3 eingef. werden, mWv 20.7.2007

§ 31d Zuwendungen

(1) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen darf im Zusammenhang mit der Erbringung von Wert-
papierdienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen keine Zuwendungen von Dritten an-
nehmen oder an Dritte gewähren, die nicht Kunden dieser Dienstleistung sind, es sei denn,

1. die Zuwendung ist darauf ausgelegt, die Qualität der für den Kunden erbrachten Dienstleistung zu
verbessern und steht der ordnungsgemäßen Erbringung der Dienstleistung im Interesse des Kun-
den im Sinne des § 31 Abs. 1 Nr. 1 nicht entgegen und
 

2. Existenz, Art und Umfang der Zuwendung oder, soweit sich der Umfang noch nicht bestimmen
lässt, die Art und Weise seiner Berechnung, wird dem Kunden vor der Erbringung der Wertpapier-
dienstleistung oder Wertpapiernebendienstleistung in umfassender, zutreffender und verständli-
cher Weise deutlich offen gelegt.
 

Eine Zuwendung im Sinne des Satzes 1 liegt nicht vor, wenn das Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men diese von einem Dritten, der dazu von dem Kunden beauftragt worden ist, annimmt oder sie ei-
nem solchen Dritten gewährt.

(2) Zuwendungen im Sinne dieser Vorschrift sind Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen
sowie alle geldwerten Vorteile.

(3) Die Offenlegung nach Absatz 1 Nr. 2 kann in Form einer Zusammenfassung der wesentlichen Be-
standteile der Vereinbarungen über Zuwendungen erfolgen, sofern das Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen dem Kunden die Offenlegung näherer Einzelheiten anbietet und auf Nachfrage gewährt.

(4) (weggefallen)

(5) Gebühren und Entgelte, die die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen erst ermöglichen oder
dafür notwendig sind, und die ihrer Art nach nicht geeignet sind, die Erfüllung der Pflicht nach § 31
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zu gefährden, sind von dem Verbot nach Absatz 1 ausgenommen.

Fußnoten

§§ 31a bis 31h: Eingef. durch Art. 1 Nr. 17 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007, soweit § 31a Abs. 8,
§ 31b Abs. 2 u. § 31c Abs. 3 eingef. werden, mWv 20.7.2007
§ 31d Abs. 4: Aufgeh. durch Art. 1 Nr. 7 G v. 5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011

§ 31e Erbringung von Wertpapierdienstleistun-
gen und Wertpapiernebendienstleistungen über ein

anderes Wertpapierdienstleistungsunternehmen

Erhält ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen über ein anderes Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen einen Auftrag, Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen für einen
Kunden zu erbringen, ist das entgegennehmende Unternehmen mit folgenden Maßgaben verantwort-
lich für die Durchführung der Wertpapierdienstleistung oder Wertpapiernebendienstleistung im Ein-
klang mit den Bestimmungen dieses Abschnitts:

1. das entgegennehmende Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist nicht verpflichtet, Kundenan-
gaben und Kundenanweisungen, die ihm von dem anderen Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men übermittelt werden, auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen,
 

2. das entgegennehmende Wertpapierdienstleistungsunternehmen darf sich darauf verlassen, dass
Empfehlungen in Bezug auf die Wertpapierdienstleistung oder Wertpapiernebendienstleistung
dem Kunden von dem anderen Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften gegeben wurden.
 



Fußnoten

§§ 31a bis 31h: Eingef. durch Art. 1 Nr. 17 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007, soweit § 31a Abs. 8,
§ 31b Abs. 2 u. § 31c Abs. 3 eingef. werden, mWv 20.7.2007

§ 31f Betrieb eines multilateralen Handelssystems

(1) Der Betreiber eines multilateralen Handelssystems ist verpflichtet,

1. Regelungen für den Zugang von Handelsteilnehmern zu dem multilateralen Handelssystem fest-
zulegen, die mindestens die Anforderungen für eine Teilnahme am Börsenhandel nach § 19 Abs.
2 und 4 Satz 1 des Börsengesetzes vorsehen; § 19 Abs. 4 Satz 2 des Börsengesetzes gilt entspre-
chend,
 

2. Regelungen für die Einbeziehung von Finanzinstrumenten, die ordnungsgemäße Durchführung des
Handels und der Preisermittlung, die Verwendung von einbezogenen Referenzpreisen und die ver-
tragsgemäße Abwicklung der abgeschlossenen Geschäfte festzulegen, wobei die Regelungen zum
Handel und der Preisermittlung dem Betreiber keinen Ermessensspielraum einräumen dürfen,
 

3. über angemessene Kontrollverfahren zur Überwachung der Einhaltung der Regelungen nach Num-
mer 2 und zur Überwachung der Einhaltung der §§ 14 und 20a zu verfügen,
 

4. sicherzustellen, dass die Preise im multilateralen Handelssystem entsprechend den Regelungen
des § 24 Abs. 2 des Börsengesetzes zustande kommen,
 

5. dafür Sorge zu tragen, dass die Aufzeichnungen über die erteilten Aufträge und abgeschlossenen
Geschäfte im multilateralen Handelssystem eine lückenlose Überwachung durch die Bundesan-
stalt gewährleisten, und
 

6. unter Berücksichtigung der Art der Nutzer und der gehandelten Finanzinstrumente alle für die Nut-
zung des multilateralen Handelssystems erforderlichen und zweckdienlichen Informationen öffent-
lich bekannt zu geben.
 

(2) Emittenten, deren Finanzinstrumente ohne ihre Zustimmung in den Handel in einem multilatera-
len Handelssystem einbezogen worden sind, können nicht dazu verpflichtet werden, Informationen in
Bezug auf diese Finanzinstrumente für dieses multilaterale Handelssystem zu veröffentlichen.

(3) Der Betreiber eines multilateralen Handelssystems hat der Bundesanstalt schwerwiegende Ver-
stöße gegen die Handelsregeln und Störungen der Marktintegrität mitzuteilen; bei Anhaltspunkten für
einen Verstoß gegen § 14 oder § 20a ist die Bundesanstalt unverzüglich zu unterrichten und bei ihren
Untersuchungen umfassend zu unterstützen.

Fußnoten

§§ 31a bis 31h: Eingef. durch Art. 1 Nr. 17 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007, soweit § 31a Abs. 8,
§ 31b Abs. 2 u. § 31c Abs. 3 eingef. werden, mWv 20.7.2007

§ 31g Vor- und Nachhandelstranspa-
renz für multilaterale Handelssysteme

(1) Der Betreiber eines multilateralen Handelssystems hat für in das System einbezogene Aktien und
Aktien vertretende Zertifikate, die zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, den
Preis des am höchsten limitierten Kaufauftrags und des am niedrigsten limitierten Verkaufauftrags
und das zu diesen Preisen handelbare Volumen kontinuierlich während der üblichen Geschäftszeiten
zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen zu veröffentlichen.

(2) Die Bundesanstalt kann nach Maßgabe des Kapitels IV Abschnitt 1 der Verordnung (EG) Nr.
1287/2006 Betreibern von multilateralen Handelssystemen Ausnahmen von der Verpflichtung nach
Absatz 1 gestatten.

(3) Der Betreiber eines multilateralen Handelssystems hat den Marktpreis, das Volumen und den Zeit-
punkt für nach Absatz 1 abgeschlossene Geschäfte zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen
und so weit wie möglich auf Echtzeitbasis zu veröffentlichen.



(4) Die Bundesanstalt kann nach Maßgabe von Kapitel IV Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr.
1287/2006 je nach Art und Umfang der abgeschlossenen Geschäfte eine verzögerte Veröffentlichung
von Informationen nach Absatz 3 gestatten. Der Betreiber eines multilateralen Handelssystems hat
eine Verzögerung nach Satz 1 zu veröffentlichen.

(5) Die Einzelheiten der Veröffentlichungspflichten nach den Absätzen 1, 3 und 4 regelt Kapitel IV Ab-
schnitt 1, 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006.

Fußnoten

§§ 31a bis 31h: Eingef. durch Art. 1 Nr. 17 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007, soweit § 31a Abs. 8,
§ 31b Abs. 2 u. § 31c Abs. 3 eingef. werden, mWv 20.7.2007

§ 31h Veröffentlichungspflichten von Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen nach dem Handel

(1) Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Geschäfte im Rahmen von Wertpapierdienstleistun-
gen nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 mit zum Handel an einem organisierten Markt zugelassenen Ak-
tien und Aktien vertretenden Zertifikaten außerhalb eines organisierten Marktes oder eines multilate-
ralen Handelssystems abschließen, sind verpflichtet, das Volumen, den Marktpreis und den Zeitpunkt
des Abschlusses dieser Geschäfte zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen und so weit wie
möglich auf Echtzeitbasis zu veröffentlichen.

(2) Die Bundesanstalt kann nach Maßgabe von Kapitel IV Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr.
1287/2006 je nach Umfang der abgeschlossenen Geschäfte eine verzögerte Veröffentlichung von In-
formationen nach Absatz 1 gestatten. Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen hat eine Verzöge-
rung nach Satz 1 zu veröffentlichen.

(3) Die Einzelheiten der Veröffentlichungspflichten nach den Absätzen 1 und 2 regelt Kapitel IV Ab-
schnitt 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission.

Fußnoten

§§ 31a bis 31h: Eingef. durch Art. 1 Nr. 17 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007, soweit § 31a Abs. 8,
§ 31b Abs. 2 u. § 31c Abs. 3 eingef. werden, mWv 20.7.2007

§ 32 Systematische Internalisierung

Die §§ 32a bis 32d gelten für systematische Internalisierer, soweit sie Aufträge in Aktien und Aktien
vertretenden Zertifikaten, die zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, bis zur stan-
dardmäßigen Marktgröße ausführen. Einzelheiten sind in den Kapiteln III und IV Abschnitt 2 und 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 geregelt. Ein Markt im Sinne dieser Vorschriften besteht für eine Ak-
tiengattung aus allen Aufträgen, die in der Europäischen Union im Hinblick auf diese Aktiengattung
ausgeführt werden, ausgenommen jene, die im Vergleich zur normalen Marktgröße für diese Aktien
ein großes Volumen aufweisen.

Fußnoten

§ 32: IdF d. Art. 1 Nr. 18 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 32a Veröffentlichen von Quotes durch systematische Internalisierer

(1) Ein systematischer Internalisierer im Sinne des § 32 Satz 1 ist verpflichtet, regelmäßig und konti-
nuierlich während der üblichen Handelszeiten für die von ihm angebotenen Aktiengattungen zu ange-
messenen kaufmännischen Bedingungen verbindliche Kauf- und Verkaufsangebote (Quotes) zu veröf-
fentlichen, sofern es hierfür einen liquiden Markt gibt. Besteht kein liquider Markt, ist er verpflichtet,
auf Anfrage seiner Kunden Quotes nach Maßgabe des Satzes 1 zu veröffentlichen. Die Preise der ver-
öffentlichten Quotes müssen die vorherrschenden Marktbedingungen widerspiegeln.

(2) Der systematische Internalisierer kann die Stückzahl der Aktien oder den auf einen Geldbetrag ge-
rechneten Wert (Größe) für seine Kauf- oder Verkaufsangebote in den Aktiengattungen festlegen, zu
denen er Quotes veröffentlicht. Die Kauf- und Verkaufspreise pro Aktie in einem Quote müssen die
vorherrschenden Marktbedingungen widerspiegeln.



(3) Der systematische Internalisierer kann die von ihm veröffentlichten Quotes jederzeit aktualisieren
und im Falle außergewöhnlicher Marktumstände zurückziehen.

(4) Die Einzelheiten der Veröffentlichungspflichten nach Absatz 1 Satz 1 und 2 regelt Kapital IV Ab-
schnitt 2 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006.

Fußnoten

§§ 32a bis 32d: Eingef. durch Art. 1 Nr. 19 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 32b Bestimmung der standardmäßigen
Marktgröße und Aufgaben der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt legt zur Bestimmung der standardmäßigen Marktgröße im Sinne des § 32 Satz
1 auf Basis des rechnerischen Durchschnittswerts der auf dem Markt ausgeführten Geschäfte minde-
stens einmal jährlich die Klassen für die Aktiengattungen fest, welche ihren unter Liquiditätsaspekten
wichtigsten Markt im Inland haben.

(2) Die Bundesanstalt veröffentlicht die nach Absatz 1 ermittelten Klassen auf ihrer Internetseite und
übermittelt sie der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Fußnoten

§§ 32a bis 32d: Eingef. durch Art. 1 Nr. 19 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 32b Abs. 2: IdF d. Art. 2 Nr. 7 G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012

§ 32c Ausführung von Kundenaufträ-
gen durch systematische Internalisierer

(1) Ein systematischer Internalisierer im Sinne des § 32 Satz 1 ist verpflichtet, Aufträge zu dem zum
Zeitpunkt des Auftragseingangs veröffentlichten Preis auszuführen. Die Ausführung von Aufträgen für
Privatkunden muss den Anforderungen des § 33a genügen.

(2) Der systematische Internalisierer kann die Aufträge professioneller Kunden zu einem anderen als
dem in Absatz 1 Satz 1 genannten Preis ausführen, wenn die Auftragsausführung

1. zu einem besseren Preis erfolgt, der innerhalb einer veröffentlichten, marktnahen Bandbreite liegt
und das Volumen des Auftrags einen Betrag von 7.500 Euro übersteigt,
 

2. eines Portfoliogeschäftes in mindestens zehn verschiedenen Wertpapieren erfolgt, die Teil eines
einzigen Auftrags sind, oder
 

3. zu anderen Bedingungen erfolgt, als denjenigen, die für den jeweils geltenden Marktpreis anwend-
bar sind.
 

(3) Hat der systematische Internalisierer nur einen Quote veröffentlicht oder liegt sein größter Quote
unter der standardmäßigen Marktgröße, so kann er einen Kundenauftrag, der über der Größe seines
Quotes und unter der standardmäßigen Marktgröße liegt, auch insoweit ausführen, als dieser die Grö-
ße seines Quotes übersteigt, wenn die Ausführung zum quotierten Preis erfolgt. Absatz 2 bleibt unbe-
rührt.

(4) Hat der systematische Internalisierer Quotes für verschiedene Größen veröffentlicht, so kann er
einen Kundenauftrag, der zwischen diesen Größen liegt, nach Maßgabe der Absätze 1 bis 3 zu einem
der quotierten Preise ausführen.

Fußnoten

§§ 32a bis 32d: Eingef. durch Art. 1 Nr. 19 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 32d Zugang zu Quotes, Geschäftsbedin-
gungen bei systematischer Internalisierung

(1) Ein systematischer Internalisierer im Sinne des § 32 Satz 1 hat den Zugang zu den von ihm veröf-
fentlichten Quotes in objektiver und nicht diskriminierender Weise zu gewähren. Er hat die Zugangs-
gewährung in eindeutiger Weise in seinen Geschäftsbedingungen zu regeln.



(2) Die Geschäftsbedingungen können ferner vorsehen, dass

1. die Aufnahme und Fortführung einer Geschäftsbeziehung mit Kunden abgelehnt werden kann, so-
fern dies aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen, insbesondere der Bonität des Kunden, dem Ge-
genparteienrisiko oder der Abwicklung der Geschäfte geboten ist,
 

2. die Ausführung von Aufträgen eines Kunden in nicht diskriminierender Weise beschränkt werden
kann, sofern dies zur Verminderung des Ausfallrisikos notwendig ist, und
 

3. unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 31c die Gesamtzahl der gleichzeitig von mehre-
ren Kunden auszuführenden Aufträge in nicht diskriminierender Weise beschränkt werden kann,
sofern die Anzahl oder das Volumen der Aufträge erheblich über der Norm liegt.
 

Fußnoten

§§ 32a bis 32d: Eingef. durch Art. 1 Nr. 19 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 33 Organisationspflichten

(1) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss die organisatorischen Pflichten nach § 25a Abs. 1
und 4 des Kreditwesengesetzes einhalten. Darüber hinaus muss es

1. angemessene Grundsätze aufstellen, Mittel vorhalten und Verfahren einrichten, die darauf aus-
gerichtet sind, sicherzustellen, dass das Wertpapierdienstleistungsunternehmen selbst und sei-
ne Mitarbeiter den Verpflichtungen dieses Gesetzes nachkommen, wobei insbesondere eine dau-
erhafte und wirksame Compliance-Funktion einzurichten ist, die ihre Aufgaben unabhängig wahr-
nehmen kann;
 

2. angemessene Vorkehrungen treffen, um die Kontinuität und Regelmäßigkeit der Wertpapier-
dienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen zu gewährleisten;
 

3. auf Dauer wirksame Vorkehrungen für angemessene Maßnahmen treffen, um Interessenkonflikte
bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen zwi-
schen ihm selbst einschließlich seiner Mitarbeiter und der mit ihm direkt oder indirekt durch Kon-
trolle im Sinne des § 1 Abs. 8 des Kreditwesengesetzes verbundenen Personen und Unterneh-
men und seinen Kunden oder zwischen seinen Kunden zu erkennen und eine Beeinträchtigung
der Kundeninteressen zu vermeiden;
 

3a. im Rahmen der Vorkehrungen nach Nummer 3 Grundsätze oder Ziele, die den Umsatz, das Vo-
lumen oder den Ertrag der im Rahmen der Anlageberatung empfohlenen Geschäfte unmittelbar
oder mittelbar betreffen (Vertriebsvorgaben), derart ausgestalten, umsetzen und überwachen,
dass Kundeninteressen nicht beeinträchtigt werden;
 

4. wirksame und transparente Verfahren für eine angemessene und unverzügliche Bearbeitung von
Beschwerden durch Privatkunden vorhalten und jede Beschwerde sowie die zu ihrer Abhilfe ge-
troffenen Maßnahmen dokumentieren;
 

5. sicherstellen, dass die Geschäftsleitung und das Aufsichtsorgan in angemessenen Zeitabstän-
den, zumindest einmal jährlich, Berichte der mit der Compliance-Funktion betrauten Mitarbeiter
über die Angemessenheit und Wirksamkeit der Grundsätze, Mittel und Verfahren nach Nummer
1 erhalten, die insbesondere angeben, ob zur Behebung von Verstößen des Wertpapierdienstlei-
stungsunternehmens oder seiner Mitarbeiter gegen Verpflichtungen dieses Gesetzes oder zur
Beseitigung des Risikos eines solchen Verstoßes geeignete Maßnahmen ergriffen wurden;
 

6. die Angemessenheit und Wirksamkeit der nach diesem Abschnitt getroffenen organisatorischen
Maßnahmen überwachen und regelmäßig bewerten sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Be-
seitigung von Unzulänglichkeiten ergreifen.
 

Im Rahmen der nach Satz 2 Nr. 1 zu treffenden Vorkehrungen muss das Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt seines Geschäfts sowie Art und Spektrum der
von ihm angebotenen Wertpapierdienstleistungen berücksichtigen.

(2) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss bei einer Auslagerung von Aktivitäten und Pro-
zessen sowie von Finanzdienstleistungen die Anforderungen nach § 25a Abs. 2 des Kreditwesengeset-
zes einhalten. Die Auslagerung darf nicht die Rechtsverhältnisse des Unternehmens zu seinen Kunden



und seine Pflichten, die nach diesem Abschnitt gegenüber den Kunden bestehen, verändern. Die Aus-
lagerung darf die Voraussetzungen, unter denen dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen eine Er-
laubnis nach § 32 des Kreditwesengesetzes erteilt worden ist, nicht verändern.

(3) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen darf die Finanzportfolioverwaltung für Privatkunden im
Sinne des § 31a Abs. 3 nur dann an ein Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat auslagern, wenn

1. das Auslagerungsunternehmen für diese Dienstleistung im Drittstaat zugelassen oder registriert
ist und von einer Behörde beaufsichtigt wird, die mit der Bundesanstalt eine hinreichende Koope-
rationsvereinbarung unterhält, oder
 

2. die Auslagerungsvereinbarung bei der Bundesanstalt angezeigt und von ihr nicht innerhalb eines
angemessenen Zeitraums beanstandet worden ist.
 

Die Bundesanstalt veröffentlicht auf ihrer Internetseite eine Liste der ausländischen Aufsichtsbehör-
den, mit denen sie eine angemessene Kooperationsvereinbarung im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 unter-
hält und die Bedingungen, unter denen sie Auslagerungsvereinbarungen nach Satz 1 Nr. 2 in der Re-
gel nicht beanstandet, einschließlich einer Begründung, weshalb damit die Einhaltung der Vorgaben
nach Absatz 2 gewährleistet werden kann.

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen zu den organisatorischen Anforderungen nach Absatz
1 Satz 2 erlassen. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf die Bundesanstalt übertragen.

Fußnoten

§ 33: IdF d. Art. 1 Nr. 20 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007, soweit § 33 Abs. 4 betroffen ist, mWv
20.7.2007
§ 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 8 G v. 5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011

§ 33a Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen

(1) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das Aufträge seiner Kunden für den Kauf oder Verkauf
von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 ausführt, muss

1. alle angemessenen Vorkehrungen treffen, insbesondere Grundsätze zur Auftragsausführung fest-
legen und mindestens jährlich überprüfen, um das bestmögliche Ergebnis für seine Kunden zu er-
reichen und
 

2. sicherstellen, dass die Ausführung jedes einzelnen Kundenauftrags nach Maßgabe dieser Grund-
sätze vorgenommen wird.
 

(2) Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss bei der Aufstellung der Ausführungsgrundsät-
ze alle relevanten Kriterien zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses, insbesondere die Preise der
Finanzinstrumente, die mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten, die Geschwindigkeit, die
Wahrscheinlichkeit der Ausführung und die Abwicklung des Auftrags sowie den Umfang und die Art
des Auftrags berücksichtigen und die Kriterien unter Berücksichtigung der Merkmale des Kunden, des
Kundenauftrags, des Finanzinstrumentes und des Ausführungsplatzes gewichten.

(3) Führt das Wertpapierdienstleistungsunternehmen Aufträge von Privatkunden aus, müssen die Aus-
führungsgrundsätze Vorkehrungen dafür enthalten, dass sich das bestmögliche Ergebnis am Gesam-
tentgelt orientiert. Das Gesamtentgelt ergibt sich aus dem Preis für das Finanzinstrument und sämt-
lichen mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten. Kann ein Auftrag über ein Finanzinstrument
nach Maßgabe der Ausführungsgrundsätze des Wertpapierdienstleistungsunternehmens an mehreren
konkurrierenden Plätzen ausgeführt werden, zählen zu den Kosten auch die eigenen Provisionen oder
Gebühren, die das Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden für eine Wertpapierdienstlei-
stung in Rechnung stellt. Die Wertpapierdienstleistungsunternehmen dürfen ihre Provisionen nicht in
einer Weise strukturieren oder in Rechnung stellen, die eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbe-
handlung der Ausführungsplätze bewirkt.

(4) Führt das Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Auftrag gemäß einer ausdrücklichen Kun-
denweisung aus, gilt die Pflicht zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses entsprechend dem Um-
fang der Weisung als erfüllt.

(5) Die Grundsätze zur Auftragsausführung müssen



1. Angaben zu den verschiedenen Ausführungsplätzen in Bezug auf jede Gattung von Finanzinstru-
menten und die ausschlaggebenden Faktoren für die Auswahl eines Ausführungsplatzes,
 

2. mindestens die Ausführungsplätze, an denen das Wertpapierdienstleistungsunternehmen gleich-
bleibend die bestmöglichen Ergebnisse bei der Ausführung von Kundenaufträgen erzielen kann,
 

enthalten. Lassen die Ausführungsgrundsätze im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 auch eine Auftragsaus-
führung außerhalb organisierter Märkte und multilateraler Handelssysteme zu, muss das Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen seine Kunden auf diesen Umstand gesondert hinweisen und deren aus-
drückliche Einwilligung generell oder in Bezug auf jedes Geschäft einholen, bevor die Kundenaufträge
an diesen Ausführungsplätzen ausgeführt werden.

(6) Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss

1. seine Kunden vor der erstmaligen Erbringung von Wertpapierdienstleistungen über seine Ausfüh-
rungsgrundsätze informieren und seine Zustimmung zu diesen Grundsätzen einholen,
 

2. seine Privatkunden ausdrücklich darauf hinweisen, dass im Falle einer Kundenweisung das Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen den Auftrag entsprechend der Kundenweisung ausführt und inso-
weit nicht verpflichtet ist, den Auftrag entsprechend seinen Grundsätzen zur Auftragsausführung
zum bestmöglichen Ergebnis auszuführen,
 

3. seinen Kunden wesentliche Änderungen der Vorkehrungen nach Absatz 1 Nr. 1 unverzüglich mit-
teilen.
 

(7) Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss in der Lage sein, einem Kunden auf Anfrage
darzulegen, dass sein Auftrag entsprechend den Ausführungsgrundsätzen ausgeführt wurde.

(8) Für Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Aufträge ihrer Kunden an Dritte zur Ausführung
weiterleiten oder Finanzportfolioverwaltung betreiben, ohne die Aufträge oder Entscheidungen selbst
auszuführen, gelten die Absätze 1 bis 7 mit folgender Maßgabe entsprechend:

1. im Rahmen der angemessenen Vorkehrungen ist den Vorgaben Rechnung zu tragen, die bei der
Auftragsausführung nach den Absätzen 2 und 3 zu beachten sind,
 

2. die nach Absatz 1 Nr. 1 festzulegenden Grundsätze müssen in Bezug auf jede Gruppe von Finanz-
instrumenten die Einrichtungen nennen, die das Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit der
Ausführung seiner Entscheidungen beauftragt oder an die es die Aufträge seiner Kunden zur Aus-
führung weiterleitet; das Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss sicherstellen, dass die von
ihm ausgewählten Unternehmen Vorkehrungen treffen, die es ihm ermöglichen, seinen Pflichten
nach diesem Absatz nachzukommen,
 

3. im Rahmen seiner Pflichten nach Absatz 1 Nr. 2 muss das Wertpapierdienstleistungsunternehmen
mindestens einmal jährlich seine Grundsätze überprüfen und regelmäßig überwachen, ob die be-
auftragten Einrichtungen die Aufträge im Einklang mit den getroffenen Vorkehrungen ausführen
und bei Bedarf etwaige Mängel beheben.
 

(9) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über Mindestanforderungen zur Aufstellung
der Ausführungsgrundsätze nach den Absätzen 1 bis 5, über die Grundsätze im Sinne des Absatzes 8
Nr. 2 und die Überprüfung der Vorkehrungen nach den Absätzen 1 und 8 sowie Art, Umfang und Da-
tenträger der Information über die Ausführungsgrundsätze nach Absatz 6. Das Bundesministerium
der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt übertragen.

Fußnoten

§§ 33a u. 33b: Eingef. durch Art. 1 Nr. 21 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007, soweit § 33a Abs. 9
eingef. wird, mWv 20.7.2007

§ 33b Mitarbeiter und Mitarbeitergeschäfte

(1) Mitarbeiter eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens sind



1. die Mitglieder der Leitungsorgane, die persönlich haftenden Gesellschafter und vergleichbare Per-
sonen, die Geschäftsführer sowie die vertraglich gebundenen Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10
Satz 1 des Kreditwesengesetzes,
 

2. die Mitglieder der Leitungsorgane, die persönlich haftenden Gesellschafter und vergleichbare Per-
sonen sowie die Geschäftsführer der vertraglich gebundenen Vermittler,
 

3. alle natürlichen Personen, deren sich das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder dessen ver-
traglich gebundene Vermittler bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, insbesondere
aufgrund eines Arbeits-, Geschäftsbesorgungs- oder Dienstverhältnisses, bedienen, und
 

4. alle natürlichen Personen, die im Rahmen einer Auslagerungsvereinbarung unmittelbar an Dienst-
leistungen für das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder dessen vertraglich gebundene
Vermittler zum Zweck der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen beteiligt sind.
 

(2) Mitarbeitergeschäfte im Sinne der Absätze 3 bis 6 sind Geschäfte mit einem Finanzinstrument
durch Mitarbeiter

1. für eigene Rechnung,
 

2. für Rechnung von Personen, mit denen sie im Sinne des § 15a Abs. 3 Satz 1 in enger Beziehung
stehen, von minderjährigen Stiefkindern oder Personen, an deren Geschäftserfolg der Mitarbeiter
ein zumindest mittelbares wesentliches Interesse hat, welches nicht in einer Gebühr oder Provisi-
on für die Ausführung des Geschäfts besteht, oder
 

3. außerhalb des ihnen zugewiesenen Aufgabenbereichs für eigene oder fremde Rechnung.
 

(3) Wertpapierdienstleistungsunternehmen müssen angemessene Mittel und Verfahren einsetzen, die
bezwecken, Mitarbeiter, deren Tätigkeit Anlass zu einem Interessenkonflikt geben könnte oder die auf-
grund ihrer Tätigkeit Zugang haben zu Insiderinformationen nach § 13 oder zu anderen vertraulichen
Informationen über Kunden oder solche Geschäfte, die mit oder für Kunden getätigt werden, daran zu
hindern,

1. ein Mitarbeitergeschäft zu tätigen, welches

a) gegen eine Vorschrift dieses Abschnitts oder § 14 verstoßen könnte oder
 

b) mit dem Missbrauch oder der vorschriftswidrigen Weitergabe vertraulicher Informationen ver-
bunden ist,
 

 

2. außerhalb ihrer vorgesehenen Tätigkeit als Mitarbeiter einem anderen ein Geschäft über Finanzin-
strumente zu empfehlen, welches als Mitarbeitergeschäft

a) die Voraussetzungen der Nummer 1 oder des Absatzes 5 Nr. 1 oder Nr. 2 erfüllte oder
 

b) gegen § 31c Abs. 1 Nr. 5 verstieße
 

oder einen anderen zu einem solchen Geschäft zu verleiten,
 

3. unbeschadet des Verbots nach § 14 Abs. 1 Nr. 2, außerhalb ihrer vorgesehenen Tätigkeit als Mitar-
beiter einem anderen Meinungen oder Informationen in dem Bewusstsein zugänglich zu machen,
dass der andere hierdurch verleitet werden dürfte,

a) ein Geschäft zu tätigen, welches als Mitarbeitergeschäft die Voraussetzungen der Nummer 1
oder des Absatzes 5 Nr. 1 oder Nr. 2 erfüllte oder gegen § 31c Abs. 1 Nr. 5 verstieße, oder
 

b) einem Dritten ein Geschäft nach Buchstabe a zu empfehlen oder ihn zu einem solchen zu ver-
leiten.
 

 

(4) Die organisatorischen Vorkehrungen nach Absatz 3 müssen zumindest darauf ausgerichtet sein,
zu gewährleisten, dass

1. alle von Absatz 3 erfassten Mitarbeiter die Beschränkungen für Mitarbeitergeschäfte und die Vor-
kehrungen des Wertpapierdienstleistungsunternehmens nach Absatz 3 kennen,
 



2. das Wertpapierdienstleistungsunternehmen von jedem Mitarbeitergeschäft eines Mitarbeiters im
Sinne des Absatzes 3 entweder durch Anzeige des Mitarbeiters oder ein anderes Feststellungsver-
fahren unverzüglich Kenntnis erhalten kann,
 

3. im Rahmen von Auslagerungsvereinbarungen im Sinne des § 25a Abs. 2 des Kreditwesengesetzes
die Mitarbeitergeschäfte von Personen nach Absatz 1 Nr. 4, welche die Voraussetzungen des Ab-
satzes 3 erfüllen, durch das Auslagerungsunternehmen dokumentiert und dem Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen auf Verlangen vorgelegt werden und
 

4. das Wertpapierdienstleistungsunternehmen alle Mitarbeitergeschäfte, von denen es nach Nummer
2 oder Nummer 3 Kenntnis erhält, und alle Erlaubnisse und Verbote, die hierzu erteilt werden, do-
kumentiert.
 

(5) Die organisatorischen Vorkehrungen von Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die auf eigene
Verantwortung oder auf Verantwortung eines Mitglieds ihrer Unternehmensgruppe Finanzanalysen
über Finanzinstrumente im Sinne des § 2 Abs. 2b oder deren Emittenten erstellen oder erstellen las-
sen, die unter ihren Kunden oder in der Öffentlichkeit verbreitet werden sollen oder deren Verbreitung
wahrscheinlich ist, müssen zudem darauf ausgerichtet sein, zu gewährleisten, dass

1. Mitarbeiter, die den Inhalt und wahrscheinlichen Zeitplan von Finanzanalysen über Finanzinstru-
mente im Sinne des § 2 Abs. 2b oder deren Emittenten kennen, die weder veröffentlicht noch für
Kunden zugänglich sind und deren Empfehlung Dritte nicht bereits aufgrund öffentlich verfügba-
rer Informationen erwarten würden, für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter, einschließ-
lich des Wertpapierdienstleistungsunternehmens, keine Geschäfte mit Finanzinstrumenten tätigen,
auf die sich die Finanzanalysen beziehen, oder damit verbundenen Finanzinstrumenten, bevor die
Empfänger der Finanzanalysen oder Anlageempfehlungen ausreichend Gelegenheit für eine Reak-
tion hatten, es sei denn, die Mitarbeiter handeln in ihrer Eigenschaft als Market Maker nach Treu
und Glauben und im üblichen Rahmen oder in Ausführung eines nicht selbst initiierten Kundenauf-
trags,
 

2. in nicht unter Nummer 1 erfassten Fällen Mitarbeiter, die an der Erstellung von Finanzanalysen
über Finanzinstrumente im Sinne des § 2 Abs. 2b oder deren Emittenten beteiligt sind, nur in Aus-
nahmefällen und mit vorheriger Zustimmung der Rechtsabteilung oder der Compliance-Funktion
ein Mitarbeitergeschäft über Finanzinstrumente, auf die sich die Finanzanalysen beziehen, oder
damit verbundene Finanzinstrumente, entgegen den aktuellen Empfehlungen tätigen.
 

(6) Die Pflichten des Absatzes 5 gelten auch für Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die von ei-
nem Dritten erstellte Finanzanalysen öffentlich verbreiten oder an ihre Kunden weitergeben, es sei
denn,

1. der Dritte, der die Finanzanalyse erstellt, gehört nicht zur selben Unternehmensgruppe und
 

2. das Wertpapierdienstleistungsunternehmen

a) ändert die in der Finanzanalyse enthaltenen Empfehlungen nicht wesentlich ab,
 

b) stellt die Finanzanalyse nicht als von ihm erstellt dar und
 

c) vergewissert sich, dass für den Ersteller der Finanzanalyse Bestimmungen gelten, die den An-
forderungen des Absatzes 5 gleichwertig sind, oder dieser Grundsätze im Sinne dieser Anfor-
derungen festgelegt hat.
 

 

(7) Von den Absätzen 3 und 4 ausgenommen ist ein Mitarbeitergeschäft

1. im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung, sofern vor dem jeweiligen Geschäftsabschluss kein
Kontakt zwischen dem Portfolioverwalter und dem Mitarbeiter oder demjenigen besteht, für des-
sen Rechnung dieser handelt,
 

2. mit Anteilen an Investmentvermögen, die

a) den Vorgaben der Richtlinie 2009/65/EG in der jeweils geltenden Fassung entsprechen oder
 

b) im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum beaufsichtigt werden und



ein gleich hohes Maß an Risikostreuung aufweisen müssen, wenn der Mitarbeiter oder eine an-
dere Person, für deren Rechnung gehandelt wird, an der Verwaltung des Investmentvermögens
nicht beteiligt sind.
 

 

Fußnoten

§§ 33a u. 33b: Eingef. durch Art. 1 Nr. 21 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007, soweit § 33a Abs. 9
eingef. wird, mWv 20.7.2007
§ 33b Abs. 7 Nr. 2 Buchst. a: IdF d. Art. 3 Nr. 4 G v. 22.6.2011 I 1126 mWv 1.7.2011

§ 34 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht

(1) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss, unbeschadet der Aufzeichnungspflichten nach
den Artikeln 7 und 8 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006, über die von ihm erbrachten Wertpapier-
dienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen sowie die von ihm getätigten Geschäfte Auf-
zeichnungen erstellen, die es der Bundesanstalt ermöglichen, die Einhaltung der in diesem Abschnitt
geregelten Pflichten zu prüfen.

(2) Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen hat Aufzeichnungen zu erstellen über Vereinbarungen
mit Kunden, die die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien sowie die sonstigen Bedingungen fest-
legen, zu denen das Wertpapierdienstleistungsunternehmen Wertpapierdienstleistungen oder Wertpa-
piernebendienstleistungen für den Kunden erbringt. Bei der erstmaligen Erbringung einer Wertpapier-
dienstleistung für einen Privatkunden, die nicht Anlageberatung ist, muss die Aufzeichnung nach Satz
1 den Abschluss einer schriftlichen Rahmenvereinbarung, die mindestens die wesentlichen Rechte
und Pflichten des Wertpapierdienstleistungsunternehmens und des Privatkunden enthält, dokumentie-
ren. In anderen Dokumenten oder Rechtstexten normierte oder vereinbarte Rechte und Pflichten kön-
nen durch Verweis in die Rahmenvereinbarung einbezogen werden. Die Rahmenvereinbarung muss
dem Privatkunden in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zur Verfügung ge-
stellt werden. Ein dauerhafter Datenträger ist jedes Medium, das dem Kunden die Speicherung der für
ihn bestimmten Informationen in der Weise gestattet, dass er die Informationen für eine ihrem Zweck
angemessene Dauer einsehen und unverändert wiedergeben kann.

(2a) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss über jede Anlageberatung bei einem Privatkun-
den ein schriftliches Protokoll anfertigen. Das Protokoll ist von demjenigen zu unterzeichnen, der die
Anlageberatung durchgeführt hat; eine Ausfertigung ist dem Kunden unverzüglich nach Abschluss der
Anlageberatung, jedenfalls vor einem auf der Beratung beruhenden Geschäftsabschluss, in Papier-
form oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen. Wählt der Kunde für
Anlageberatung und Geschäftsabschluss Kommunikationsmittel, die die Übermittlung des Protokolls
vor dem Geschäftsabschluss nicht gestatten, muss das Wertpapierdienstleistungsunternehmen ei-
ne Ausfertigung des Protokolls dem Kunden unverzüglich nach Abschluss der Anlageberatung zusen-
den. In diesem Fall kann der Geschäftsabschluss auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden vor Erhalt
des Protokolls erfolgen, wenn das Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden für den Fall,
dass das Protokoll nicht richtig oder nicht vollständig ist, ausdrücklich ein innerhalb von einer Woche
nach dem Zugang des Protokolls auszuübendes Recht zum Rücktritt von dem auf der Beratung beru-
henden Geschäft einräumt. Der Kunde muss auf das Rücktrittsrecht und die Frist hingewiesen werden.
Bestreitet das Wertpapierdienstleistungsunternehmen das Recht zum Rücktritt nach Satz 4, hat es die
Richtigkeit und die Vollständigkeit des Protokolls zu beweisen.

(2b) Der Kunde kann von dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen die Herausgabe einer Ausferti-
gung des Protokolls nach Absatz 2a verlangen.

(3) Alle nach diesem Abschnitt erforderlichen Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre ab dem
Zeitpunkt ihrer Erstellung aufzubewahren. Aufzeichnungen über Rechte und Pflichten des Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmens und seiner Kunden sowie sonstige Bedingungen, zu denen Wertpa-
pierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen erbracht werden, sind mindestens für die
Dauer der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden aufzubewahren. In Ausnahmefällen kann die Bundes-
anstalt für einzelne oder alle Aufzeichnungen längere Aufbewahrungsfristen festsetzen, wenn dies
aufgrund außergewöhnlicher Umstände unter Berücksichtigung der Art des Finanzinstruments oder
des Geschäfts für die Überwachungstätigkeit der Bundesanstalt erforderlich ist. Die Bundesanstalt
kann die Einhaltung der Aufbewahrungsfrist nach Satz 1 auch für den Fall verlangen, dass die Erlaub-
nis eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist endet.



(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen zu den Aufzeichnungspflichten und zu der Geeignet-
heit von Datenträgern nach den Absätzen 1 bis 2a erlassen. Das Bundesministerium der Finanzen
kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt übertragen.

(5) Die Bundesanstalt veröffentlicht auf ihrer Internetseite ein Verzeichnis der Mindestaufzeichnun-
gen, die die Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach diesem Gesetz in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach Absatz 4 vorzunehmen haben.

Fußnoten

§ 34: IdF d. Art. 1 Nr. 22 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.1.2008, soweit § 34 Abs. 4 betroffen ist, mWv
20.7.2007
§ 34 Abs. 2a u. 2b: Eingef. durch Art. 4 Nr. 4 Buchst. a G v. 31.7.2009 I 2512 mWv 5.8.2009
§ 34 Abs. 4 Satz 1 (bezeichnet als Abs. 4): IdF d. Art. 4 Nr. 4 Buchst. b G v. 31.7.2009 I 2512 mWv
5.8.2009

§ 34a Getrennte Vermögensverwahrung

(1) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das über keine Erlaubnis für das Einlagengeschäft im
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Kreditwesengesetzes verfügt, hat Kundengelder, die es im Zu-
sammenhang mit einer Wertpapierdienstleistung oder einer Wertpapiernebendienstleistung entge-
gennimmt, unverzüglich getrennt von den Geldern des Unternehmens und von anderen Kundengel-
dern auf Treuhandkonten bei solchen Kreditinstituten, Unternehmen im Sinne des § 53b Abs. 1 Satz 1
des Kreditwesengesetzes oder vergleichbaren Instituten mit Sitz in einem Drittstaat, welche zum Be-
treiben des Einlagengeschäftes befugt sind, einer Zentralbank oder einem qualifizierten Geldmarkt-
fonds zu verwahren, bis die Gelder zum vereinbarten Zweck verwendet werden. Der Kunde kann im
Wege individueller Vertragsabrede hinsichtlich der Trennung der Kundengelder voneinander anderwei-
tige Weisung erteilen, wenn er über den mit der Trennung der Kundengelder verfolgten Schutzweck
informiert wurde. Zur Verwahrung bei einem qualifizierten Geldmarktfonds hat das Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen die vorherige Zustimmung des Kunden einzuholen. Das Wertpapierdienstlei-
stungsunternehmen hat dem verwahrenden Institut vor der Verwahrung offen zu legen, dass die Gel-
der treuhänderisch eingelegt werden. Es hat den Kunden unverzüglich darüber zu unterrichten, bei
welchem Institut und auf welchem Konto die Kundengelder verwahrt werden und ob das Institut, bei
dem die Kundengelder verwahrt werden, einer Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Einle-
gern und Anlegern angehört und in welchem Umfang die Kundengelder durch diese Einrichtung gesi-
chert sind.

(2) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ohne eine Erlaubnis zum Betreiben des Depotgeschäf-
tes im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 des Gesetzes über das Kreditwesen hat Wertpapiere, die es im
Zusammenhang mit einer Wertpapierdienstleistung oder einer Wertpapiernebendienstleistung entge-
gennimmt, unverzüglich einem Kreditinstitut, das im Inland zum Betreiben des Depotgeschäftes be-
fugt ist, oder einem Institut mit Sitz im Ausland, das zum Betreiben des Depotgeschäftes befugt ist
und bei welchem dem Kunden eine Rechtsstellung eingeräumt wird, die derjenigen nach dem Depot-
gesetz gleichwertig ist, zur Verwahrung weiterzuleiten. Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend.

(3) Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist verpflichtet, jedem Kunden mindestens einmal
jährlich auf einem dauerhaften Datenträger eine Aufstellung der Gelder und Finanzinstrumente zu
übermitteln, die nach Absatz 1 oder Absatz 2 für ihn verwahrt werden.

(4) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen darf Finanzinstrumente, die es nach Absatz 2 oder den
Vorschriften des Depotgesetzes für Kunden hält, nur unter genau festgelegten Bedingungen, denen
der Kunde im Voraus ausdrücklich zugestimmt hat, für eigene Rechnung oder für Rechnung eines an-
deren Kunden, insbesondere durch Vereinbarungen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Ar-
tikel 2 Abs. 10 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006, nutzen. Werden die Finanzinstrumente auf Sam-
meldepots bei einem Dritten verwahrt, sind für eine Nutzung nach Satz 1 zusätzlich die ausdrückliche
Zustimmung aller anderen Kunden des Sammeldepots oder Systeme und Kontrolleinrichtungen erfor-
derlich, mit denen die Beschränkung der Nutzung auf Finanzinstrumente gewährleistet ist, für die ei-
ne Zustimmung nach Satz 1 vorliegt. Soweit es sich um Privatkunden handelt, muss die Zustimmung
nach den Sätzen 1 und 2 durch Unterschrift des Kunden oder auf gleichwertige Weise dokumentiert
werden. In den Fällen des Satzes 2 muss das Wertpapierdienstleistungsunternehmen über Kunden,
auf deren Weisung hin eine Nutzung der Finanzinstrumente erfolgt, und über die Zahl der von jedem
einzelnen Kunden mit dessen Zustimmung genutzten Finanzinstrumenten Aufzeichnungen führen, die



eine eindeutige und zutreffende Zuordnung der im Rahmen der Nutzung eingetretenen Verluste er-
möglichen.

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, zum Schutz der einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen anvertrau-
ten Gelder oder Wertpapiere der Kunden nähere Bestimmungen über den Umfang der Verpflichtungen
nach den Absätzen 1 bis 4 sowie zu den Anforderungen an qualifizierte Geldmarktfonds im Sinne des
Absatzes 1 erlassen. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf die Bundesanstalt übertragen.

Fußnoten

§ 34a Überschrift: IdF d. Art. 2 Nr. 18 G v. 21.6.2002 I 2010 mWv 1.7.2002
§ 34a Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 23 Buchst. a G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 34a Abs. 2 Satz 1 u. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 23 Buchst. b G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 34a Abs. 3 u. 4: Eingef. durch Art. 1 Nr. 23 Buchst. c G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 34a Abs. 5: Früher Abs. 3 gem. Art. 1 Nr. 23 Buchst. d G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 34a Abs. 5 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 23 Buchst. d G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 34a Abs. 5 Satz 2 (früher Abs. 3 Satz 2): IdF d. Art. 4 Nr. 25 G v. 22.4.2002 I 1310 mWv 1.5.2002

§ 34b Analyse von Finanzinstrumenten

(1) Personen, die im Rahmen ihrer Berufs- oder Geschäftstätigkeit eine Information über Finanzinstru-
mente oder deren Emittenten erstellen, die direkt oder indirekt eine Empfehlung für eine bestimmte
Anlageentscheidung enthält und einem unbestimmten Personenkreis zugänglich gemacht werden soll
(Finanzanalyse), sind zu der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit verpflichtet.
Die Finanzanalyse darf nur weitergegeben oder öffentlich verbreitet werden, wenn sie sachgerecht er-
stellt und dargeboten wird und

1. die Identität der Person, die für die Weitergabe oder die Verbreitung der Finanzanalyse verantwort-
lich ist, und
 

2. Umstände oder Beziehungen, die bei den Erstellern, den für die Erstellung verantwortlichen juri-
stischen Personen oder mit diesen verbundenen Unternehmen Interessenkonflikte begründen kön-
nen,
 

zusammen mit der Finanzanalyse offen gelegt werden.

(2) Eine Zusammenfassung einer von einem Dritten erstellten Finanzanalyse darf nur weitergege-
ben werden, wenn der Inhalt der Finanzanalyse klar und nicht irreführend wiedergegeben wird und
in der Zusammenfassung auf das Ausgangsdokument sowie auf den Ort verwiesen wird, an dem die
mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach Absatz 1 Satz 2 unmittelbar und leicht zu-
gänglich ist, sofern diese Angaben öffentlich verbreitet wurden.

(3) Finanzinstrumente im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die

1. zum Handel an einer inländischen Börse zugelassen oder in den regulierten Markt oder den Frei-
verkehr einbezogen sind oder
 

2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel an einem organisierten Markt zu-
gelassen sind.
 

Der Zulassung zum Handel an einem organisierten Markt oder der Einbeziehung in den geregelten
Markt oder in den Freiverkehr steht es gleich, wenn der Antrag auf Zulassung oder Einbeziehung ge-
stellt oder öffentlich angekündigt ist.

(4) Die Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 5 gelten nicht für Journalisten, sofern diese einer mit den
Regelungen der Absätze 1, 2 und 5 sowie des § 34c vergleichbaren Selbstregulierung einschließlich
wirksamer Kontrollmechanismen unterliegen.

(5) Unternehmen, die Finanzanalysen nach Absatz 1 Satz 1 erstellen oder weitergeben, müssen so
organisiert sein, dass Interessenkonflikte im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 möglichst gering sind. Sie
müssen insbesondere über angemessene Kontrollverfahren verfügen, die geeignet sind, Verstößen
gegen Verpflichtungen nach Absatz 1 entgegenzuwirken. Für Wertpapierdienstleistungsunternehmen,
die auf eigene Verantwortung oder auf Verantwortung eines Mitglieds ihrer Unternehmensgruppe Fi-



nanzanalysen erstellen oder erstellen lassen, die unter ihren Kunden oder in der Öffentlichkeit ver-
breitet werden sollen oder deren Verbreitung wahrscheinlich ist, gilt Satz 1 auch in Bezug auf Finanz-
analysen über Finanzinstrumente im Sinne des § 2 Abs. 2b, die nicht unter Absatz 3 fallen, oder deren
Emittenten. Satz 3 ist nicht auf Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des § 33b Abs. 6 an-
wendbar.

(6) (weggefallen)

(7) Die Befugnisse der Bundesanstalt nach § 35 gelten hinsichtlich der Einhaltung der in den Absätzen
1, 2 und 5 genannten Pflichten entsprechend. § 36 gilt entsprechend, wenn die Finanzanalyse von ei-
nem Wertpapierdienstleistungsunternehmen erstellt, anderen zugänglich gemacht oder öffentlich ver-
breitet wird.

(8) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen über die sachgerechte Erstellung und Darbietung von
Finanzanalysen, über Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte begründen können, über
deren Offenlegung sowie über die angemessene Organisation nach Absatz 5 erlassen. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht übertragen.

Fußnoten

§ 34b: IdF d. Art. 1 Nr. 13 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 34b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 24 Buchst. a G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 34b Abs. 5 Satz 3 u. 4: Eingef. durch Art. 1 Nr. 24 Buchst. b G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 34b Abs. 6: Aufgeh. durch Art. 1 Nr. 24 Buchst. c G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 34c Anzeigepflicht

Andere Personen als Wertpapierdienstleistungsunternehmen, Kapitalanlagegesellschaften oder In-
vestmentaktiengesellschaften, die in Ausübung ihres Berufes oder im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit
für die Erstellung von Finanzanalysen oder deren Weitergabe verantwortlich sind, haben dies gemäß
Satz 3 der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. Die Einstellung der in Satz 1 genannten Tätigkei-
ten ist ebenfalls anzuzeigen. Die Anzeige muss Name oder Firma und Anschrift des Anzeigepflichtigen
enthalten. Der Anzeigepflichtige hat weiterhin anzuzeigen, ob bei mit ihm verbundenen Unternehmen
Tatsachen vorliegen, die Interessenkonflikte begründen können. Veränderungen der angezeigten Da-
ten und Sachverhalte sind innerhalb von vier Wochen der Bundesanstalt anzuzeigen. Die Ausnahme-
vorschrift des § 34b Abs. 4 gilt entsprechend.

Fußnoten

§ 34c: Eingef. durch Art. 1 Nr. 14 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004

§ 34d Einsatz von Mitarbeitern in der Anlageberatung, als
Vertriebsbeauftragte oder als Compliance-Beauftragte

(1) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen darf einen Mitarbeiter nur dann mit der Anlagebera-
tung betrauen, wenn dieser sachkundig ist und über die für die Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit
verfügt. Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss der Bundesanstalt

1. den Mitarbeiter und,
 

2. sofern das Wertpapierdienstleistungsunternehmen über Vertriebsbeauftragte im Sinne des Absat-
zes 2 verfügt, den auf Grund der Organisation des Wertpapierdienstleistungsunternehmens für
den Mitarbeiter unmittelbar zuständigen Vertriebsbeauftragten
 

anzeigen, bevor der Mitarbeiter die Tätigkeit nach Satz 1 aufnimmt. Ändern sich die von dem Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen nach Satz 2 angezeigten Verhältnisse, sind die neuen Verhältnisse
unverzüglich der Bundesanstalt anzuzeigen. Ferner sind der Bundesanstalt, wenn auf Grund der Tä-
tigkeit des Mitarbeiters eine oder mehrere Beschwerden im Sinne des § 33 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4
gegenüber dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen erhoben werden,

1. jede Beschwerde,
 

2. der Name des Mitarbeiters, auf Grund dessen Tätigkeit die Beschwerde erhoben wird, sowie,
 



3. sofern das Wertpapierdienstleistungsunternehmen mehrere Zweigstellen, Zweigniederlassungen
oder sonstige Organisationseinheiten hat, die Zweigstelle, Zweigniederlassung oder Organisati-
onseinheit, welcher der Mitarbeiter zugeordnet ist oder für welche er überwiegend oder in der Re-
gel die nach Satz 1 anzuzeigende Tätigkeit ausübt,
 

anzuzeigen.

(2) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen darf einen Mitarbeiter mit der Ausgestaltung, Umset-
zung oder Überwachung von Vertriebsvorgaben im Sinne des § 33 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3a nur
dann betrauen (Vertriebsbeauftragter), wenn dieser sachkundig ist und über die für die Tätigkeit er-
forderliche Zuverlässigkeit verfügt. Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss der Bundesan-
stalt den Mitarbeiter anzeigen, bevor dieser die Tätigkeit nach Satz 1 aufnimmt. Ändern sich die von
dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach Satz 2 angezeigten Verhältnisse, sind die neuen
Verhältnisse unverzüglich der Bundesanstalt anzuzeigen.

(3) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen darf einen Mitarbeiter nur dann mit der Verantwort-
lichkeit für die Compliance-Funktion im Sinne des § 33 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und für die Berich-
te an die Geschäftsleitung nach § 33 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 betrauen (Compliance-Beauftrag-
ter), wenn dieser sachkundig ist und über die für die Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit verfügt.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss der Bundesanstalt den Mitarbeiter anzeigen, be-
vor der Mitarbeiter die Tätigkeit nach Satz 1 aufnimmt. Ändern sich die von dem Wertpapierdienstlei-
stungsunternehmen nach Satz 2 angezeigten Verhältnisse, sind die neuen Verhältnisse unverzüglich
der Bundesanstalt anzuzeigen.

(4) Liegen Tatsachen vor, aus denen sich ergibt, dass ein Mitarbeiter

1. nicht oder nicht mehr die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz
1 erfüllt, kann die Bundesanstalt unbeschadet ihrer Befugnisse nach § 4 dem Wertpapierdienstlei-
stungsunternehmen untersagen, den Mitarbeiter in der angezeigten Tätigkeit einzusetzen, solan-
ge dieser die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt, oder
 

2. gegen Bestimmungen dieses Abschnittes verstoßen hat, deren Einhaltung bei der Durchführung
seiner Tätigkeit zu beachten sind, kann die Bundesanstalt unbeschadet ihrer Befugnisse nach § 4

a) das Wertpapierdienstleistungsunternehmen und den Mitarbeiter verwarnen oder
 

b) dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen für eine Dauer von bis zu zwei Jahren untersa-
gen, den Mitarbeiter in der angezeigten Tätigkeit einzusetzen.
 

 

Die Bundesanstalt kann unanfechtbar gewordene Anordnungen im Sinne des Satzes 1 auf ihrer Inter-
netseite öffentlich bekannt machen, es sei denn, diese Veröffentlichung wäre geeignet, den berech-
tigten Interessen des Unternehmens zu schaden. Die öffentliche Bekanntmachung nach Satz 2 hat
ohne Nennung des Namens des betroffenen Mitarbeiters zu erfolgen. Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen Maßnahmen nach Satz 1 haben keine aufschiebende Wirkung.

(5) Die Bundesanstalt führt über die nach den Absätzen 1 bis 3 anzuzeigenden Mitarbeiter sowie die
ihnen zugeordneten Beschwerdeanzeigen nach Absatz 1 und die Anordnungen nach Absatz 4 eine in-
terne Datenbank.

(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, die näheren Anforderungen an

1. den Inhalt, die Art, die Sprache, den Umfang und die Form der Anzeigen nach den Absätzen 1, 2
oder 3,
 

2. die Sachkunde und die Zuverlässigkeit nach Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1
sowie
 

3. den Inhalt der Datenbank nach Absatz 5 und die Dauer der Speicherung der Einträge
 

einschließlich des jeweiligen Verfahrens regeln. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 kann insbeson-
dere bestimmt werden, dass dem jeweiligen Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein schreibender
Zugriff auf die für das Unternehmen einzurichtenden Einträge in die Datenbank nach Absatz 5 ein-
geräumt und ihm die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit und Aktualität dieser Einträge übertragen
wird. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates auf die Bundesanstalt übertragen.



Fußnoten

§ 34d: Eingef. durch Art. 1 Nr. 9 G v. 5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011, bzgl. Abs. 1 bis 5 (Kursivdruck)
gem. Art. 9 Abs. 4 G v. 5.4.2011 I 538 mWv 1.11.2012

§ 35 Überwachung der Meldepflichten und Verhaltensregeln

(1) Die Bundesanstalt kann zur Überwachung der Einhaltung der in diesem Abschnitt geregelten
Pflichten bei den Wertpapierdienstleistungsunternehmen, den mit diesen verbundenen Unternehmen,
den Zweigniederlassungen im Sinne des § 53b des Kreditwesengesetzes, den Unternehmen, mit de-
nen eine Auslagerungsvereinbarung im Sinne des § 25a Abs. 2 des Kreditwesengesetzes besteht oder
bestand, und sonstigen zur Durchführung eingeschalteten dritten Personen oder Unternehmen auch
ohne besonderen Anlass Prüfungen vornehmen.

(2) Die Bundesanstalt kann zur Überwachung der Einhaltung der in diesem Abschnitt geregelten
Pflichten Auskünfte und die Vorlage von Unterlagen auch von Unternehmen mit Sitz in einem Dritt-
staat verlangen, die Wertpapierdienstleistungen gegenüber Kunden erbringen, die ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt oder ihre Geschäftsleitung im Inland haben, sofern nicht die Wertpapierdienstleistung
einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Wertpapiernebendienstleistungen ausschließ-
lich in einem Drittstaat erbracht wird.

(3) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 haben keine
aufschiebende Wirkung.

(4) Die Bundesanstalt kann Richtlinien aufstellen, nach denen sie nach Maßgabe der Richtlinie
2004/39/EG und der Richtlinie 2006/73/EG der Kommission vom 10. August 2006 zur Durchführung
der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatori-
schen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit so-
wie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie (ABl. EU
Nr. L 241 S. 26) für den Regelfall beurteilt, ob die Anforderungen dieses Abschnitts erfüllt sind. Die
Deutsche Bundesbank sowie die Spitzenverbände der betroffenen Wirtschaftskreise sind vor dem Er-
lass der Richtlinien anzuhören. Die Richtlinien sind im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentli-
chen.

Fußnoten

§§ 35 u. 36: IdF d. Art. 1 Nr. 15 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 35 Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 25 Buchst. a G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 35 Abs. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 25 Buchst. b G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 35 Abs. 4 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 25 Buchst. c G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 36 Prüfung der Meldepflichten und Verhaltensregeln

(1) Unbeschadet des § 35 ist die Einhaltung der Meldepflichten nach § 9, der in diesem Abschnitt ge-
regelten Pflichten und der sich aus der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 ergebenden Pflichten einmal
jährlich durch einen geeigneten Prüfer zu prüfen. Bei Kreditinstituten, die das Depotgeschäft im Sinne
von § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 des Kreditwesengesetzes betreiben, hat der Prüfer auch dieses Geschäft
besonders zu prüfen; diese Prüfung hat sich auch auf die Einhaltung des § 128 des Aktiengesetzes
über Mitteilungspflichten und des § 135 des Aktiengesetzes über die Ausübung des Stimmrechts zu
erstrecken. Die Bundesanstalt kann auf Antrag von der jährlichen Prüfung, mit Ausnahme der Prü-
fung der Einhaltung der Anforderungen nach § 34a, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung
nach § 34a Abs. 5, ganz oder teilweise absehen, soweit dies aus besonderen Gründen, insbesonde-
re wegen der Art und des Umfangs der betriebenen Geschäfte angezeigt ist. Das Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen hat den Prüfer jeweils spätestens zum Ablauf des Geschäftsjahres zu bestel-
len, auf das sich die Prüfung erstreckt. Bei Kreditinstituten, die einem genossenschaftlichen Prüfungs-
verband angehören oder durch die Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes geprüft wer-
den, wird die Prüfung durch den zuständigen Prüfungsverband oder die zuständige Prüfungsstelle, so-
weit hinsichtlich letzterer das Landesrecht dies vorsieht, vorgenommen. Geeignete Prüfer sind dar-
über hinaus Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer sowie Wirtschaftsprüfungs- und Buchprüfungs-
gesellschaften, die hinsichtlich des Prüfungsgegenstandes über ausreichende Kenntnisse verfügen.
Der Prüfer hat unverzüglich nach Beendigung der Prüfung der Bundesanstalt und der Deutschen Bun-
desbank einen Prüfungsbericht einzureichen. Soweit Prüfungen nach Satz 4 von genossenschaftlichen
Prüfungsverbänden oder Prüfungsstellen von Sparkassen- und Giroverbänden durchgeführt werden,



haben die Prüfungsverbände oder Prüfungsstellen den Prüfungsbericht nur auf Anforderung der Bun-
desanstalt oder der Deutschen Bundesbank einzureichen.

(2) Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen hat vor Erteilung des Prüfungsauftrags der Bundes-
anstalt den Prüfer anzuzeigen. Die Bundesanstalt kann innerhalb eines Monats nach Zugang der An-
zeige die Bestellung eines anderen Prüfers verlangen, wenn dies zur Erreichung des Prüfungszweckes
geboten ist; Widerspruch und Anfechtungsklage hiergegen haben keine aufschiebende Wirkung. Die
Sätze 1 und 2 gelten nicht für Kreditinstitute, die einem genossenschaftlichen Prüfungsverband ange-
hören oder durch die Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes geprüft werden.

(3) Die Bundesanstalt kann gegenüber dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen Bestimmungen
über den Inhalt der Prüfung treffen, die vom Prüfer zu berücksichtigen sind. Sie kann insbesondere
Schwerpunkte für die Prüfungen festlegen. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Meldepflichten
nach § 9 oder die in diesem Abschnitt geregelten Pflichten hat der Prüfer die Bundesanstalt unverzüg-
lich zu unterrichten. Die Bundesanstalt kann an den Prüfungen teilnehmen. Hierfür ist der Bundesan-
stalt der Beginn der Prüfung rechtzeitig mitzuteilen.

(4) Die Bundesanstalt kann die Prüfung nach Absatz 1 auch ohne besonderen Anlass anstelle des Prü-
fers selbst oder durch Beauftragte durchführen. Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist hier-
über rechtzeitig zu informieren.

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen über Art, Umfang und Zeitpunkt der Prüfung nach Ab-
satz 1 erlassen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der Bundesanstalt erforderlich ist, insbeson-
dere um Missständen im Handel mit Finanzinstrumenten entgegenzuwirken, um auf die Einhaltung
der Meldepflichten nach § 9 und der in diesem Abschnitt geregelten Pflichten hinzuwirken und um zu
diesem Zweck einheitliche Unterlagen zu erhalten. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Er-
mächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übertra-
gen.

Fußnoten

§§ 35 u. 36: IdF d. Art. 1 Nr. 15 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 36 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 26 Buchst. a G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 36 Abs. 1 Satz 2: Eingef. durch Art. 4 Nr. 2 Buchst. a G v. 17.11.2006 I 2606 mWv 1.1.2007
§ 36 Abs. 1 Satz 3: Früher Satz 2 gem. u. idF d. Art. 4 Nr. 2 Buchst. b G v. 17.11.2006 I 2606 mWv
1.1.2007 u. d. Art. 1 Nr. 26 Buchst. b G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 36 Abs. 1 Satz 4 bis 8: Früher Satz 3 bis 7 gem. Art. 4 Nr. 2 Buchst. b G v. 17.11.2006 I 2606 mWv
1.1.2007
§ 36 Abs. 4 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 10 G v. 5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011

§ 36a Unternehmen, organisierte Märkte und multilatera-
le Handelssysteme mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat

der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum

(1) Die in diesem Abschnitt geregelten Rechte und Pflichten sind mit Ausnahme des § 31 Abs. 1 Nr. 2,
der §§ 31f, 31g, 33, 33b, 34a und 34b Abs. 5 sowie der §§ 34c und 34d auf Zweigniederlassungen im
Sinne des § 53b des Kreditwesengesetzes, die Wertpapierdienstleistungen erbringen, entsprechend
anzuwenden. Ein Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, das Wert-
papierdienstleistungen allein oder zusammen mit Wertpapiernebendienstleistungen erbringt und das
beabsichtigt, im Inland eine Zweigniederlassung im Sinne des § 53b des Kreditwesengesetzes zu er-
richten, ist von der Bundesanstalt innerhalb der in § 53b Abs. 2 Satz 1 des Kreditwesengesetzes be-
stimmten Frist auf die Meldepflichten nach § 9 und die nach Satz 1 für die Zweigniederlassung gelten-
den Rechte und Pflichten hinzuweisen.

(2) Die Bundesanstalt kann von der Zweigniederlassung Änderungen der getroffenen Vorkehrungen
zur Einhaltung der für sie geltenden Pflichten verlangen, soweit die Änderungen notwendig und ver-
hältnismäßig sind, um der Bundesanstalt die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zu ermöglichen.
Stellt die Bundesanstalt fest, dass das Unternehmen die nach Absatz 1 Satz 1 für seine Zweignieder-
lassung geltenden Pflichten nicht beachtet, fordert es das Unternehmen auf, seine Verpflichtungen
innerhalb einer von der Bundesanstalt zu bestimmenden Frist zu erfüllen. Kommt das Unternehmen
der Aufforderung nicht nach, trifft die Bundesanstalt alle geeigneten Maßnahmen, um die Erfüllung



der Verpflichtungen sicherzustellen und unterrichtet die zuständigen Behörden des Herkunftsmitglied-
staates über die Art der getroffenen Maßnahmen. Falls das betroffene Unternehmen den Mangel nicht
behebt, kann die Bundesanstalt nach Unterrichtung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitglied-
staates alle Maßnahmen ergreifen, um weitere Verstöße zu verhindern oder zu ahnden. Soweit erfor-
derlich, kann die Bundesanstalt dem betroffenen Unternehmen die Durchführung neuer Geschäfte im
Inland untersagen. Die Bundesanstalt unterrichtet die Europäische Kommission und die Europäische
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde unverzüglich von Maßnahmen nach den Sätzen 4 und 5.

(3) Stellt die Bundesanstalt fest, dass ein Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2, das im In-
land eine Zweigniederlassung errichtet hat, gegen andere als die in Absatz 1 Satz 1 genannten Be-
stimmungen dieses Gesetzes oder entsprechende ausländische Vorschriften verstößt, so teilt sie dies
der zuständigen Stelle des Herkunftsmitgliedstaates nach Maßgabe des § 7 Abs. 5 Satz 1 mit. Sind die
daraufhin getroffenen Maßnahmen der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates unzurei-
chend oder verstößt das Unternehmen aus anderen Gründen weiter gegen die sonstigen Bestimmun-
gen dieses Abschnitts und sind dadurch Anlegerinteressen oder die ordnungsgemäße Funktion des
Marktes gefährdet, ergreift die Bundesanstalt nach vorheriger Unterrichtung der zuständigen Behör-
de des Herkunftsmitgliedstaates alle erforderlichen Maßnahmen, um den Anlegerschutz und die ord-
nungsgemäße Funktion der Märkte zu gewährleisten. Absatz 2 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für ein Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, das Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen im Wege des
grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs gegenüber Kunden erbringt, die ihren gewöhnlichen
Aufenthalt oder ihre Geschäftsleitung im Inland haben, wenn das Unternehmen gegen Bestimmungen
dieses Abschnitts oder entsprechende ausländische Vorschriften verstößt.

(5) Absatz 3 gilt für Betreiber organisierter Märkte und multilateraler Handelssysteme entsprechend
mit der Maßgabe, dass für Maßnahmen der Bundesanstalt gegenüber einem solchen Betreiber Ver-
stöße gegen Bestimmungen dieses Abschnitts, des Börsengesetzes oder entsprechende ausländische
Vorschriften vorliegen müssen und dass zu den Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 2 insbesondere auch
gehören kann, dem Betreiber des organisierten Marktes oder des multilateralen Handelssystem zu
untersagen, sein System Mitgliedern im Inland zugänglich zu machen.

(6) Die Bundesanstalt unterrichtet die betroffenen Unternehmen oder Märkte von den jeweils nach
den Absätzen 2 bis 5 getroffenen Maßnahmen unter Nennung der Gründe.

(7) Die Bundesanstalt kann in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2, des Absatzes 3 Satz 1 und des Absat-
zes 5 die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde nach Maßgabe des Artikels 19 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1095/2010 um Hilfe ersuchen.

Fußnoten

§ 36a: IdF d. Art. 1 Nr. 27 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 36a Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 11 G v. 5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011
§ 36a Abs. 2 Satz 6: IdF d. Art. 2 Nr. 8 Buchst. a G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 36a Abs. 3 Satz 3: IdF d. Art. 2 Nr. 8 Buchst. b G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 36a Abs. 7: Eingef. durch Art. 2 Nr. 8 Buchst. c G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012

§ 36b Werbung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen

(1) Um Mißständen bei der Werbung für Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstlei-
stungen zu begegnen, kann die Bundesanstalt den Wertpapierdienstleistungsunternehmen bestimmte
Arten der Werbung untersagen.

(2) Vor allgemeinen Maßnahmen nach Absatz 1 sind die Spitzenverbände der betroffenen Wirtschafts-
kreise und des Verbraucherschutzes anzuhören.

Fußnoten

§ 36b Abs. 1: IdF d. Art. 4 Nr. 29 G v. 22.4.2002 I 1310 mWv 1.5.2002

§ 36c (weggefallen)

-

Fußnoten



§ 36c: Aufgeh. durch Art. 1 Nr. 28 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 37 Ausnahmen

§ 31 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 bis 8 sowie die §§ 31c, 31d und 33a gelten nicht für Geschäfte, die an or-
ganisierten Märkten oder in multilateralen Handelssystemen zwischen Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen oder zwischen diesen und sonstigen Mitgliedern oder Teilnehmern dieser Märkte oder Sy-
steme geschlossen werden. Wird ein Geschäft im Sinne des Satzes 1 in Ausführung eines Kundenauf-
trags abgeschlossen, muss das Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch den Verpflichtungen
des § 31 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 bis 8 sowie der §§ 31c, 31d und 33a gegenüber dem Kunden nach-
kommen.

Fußnoten

§ 37: IdF d. Art. 1 Nr. 29 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 37a (weggefallen)

-

Fußnoten

§ 37a: Aufgeh. durch Art. 4 Nr. 5 G v. 31.7.2009 I 2512 mWv 5.8.2009

Abschnitt 7 Haftung für falsche und un-
terlassene Kapitalmarktinformationen

 

Fußnoten

Abschn. 7 (§§ 37b u. 37c): IdF d. Art. 1 Nr. 18 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004

§ 37b Schadenersatz wegen unterlassener unver-
züglicher Veröffentlichung von Insiderinformationen

(1) Unterlässt es der Emittent von Finanzinstrumenten, die zum Handel an einer inländischen Bör-
se zugelassen sind, unverzüglich eine Insiderinformation zu veröffentlichen, die ihn unmittelbar be-
trifft, ist er einem Dritten zum Ersatz des durch die Unterlassung entstandenen Schadens verpflichtet,
wenn der Dritte

1. die Finanzinstrumente nach der Unterlassung erwirbt und er bei Bekanntwerden der Insiderinfor-
mation noch Inhaber der Finanzinstrumente ist oder
 

2. die Finanzinstrumente vor dem Entstehen der Insiderinformation erwirbt und nach der Unterlas-
sung veräußert.
 

(2) Nach Absatz 1 kann nicht in Anspruch genommen werden, wer nachweist, dass die Unterlassung
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht nicht, wenn der Dritte die Insiderinformation im Falle des Ab-
satzes 1 Nr. 1 bei dem Erwerb oder im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 bei der Veräußerung kannte.

(4) Der Anspruch nach Absatz 1 verjährt in einem Jahr von dem Zeitpunkt an, zu dem der Dritte von
der Unterlassung Kenntnis erlangt, spätestens jedoch in drei Jahren seit der Unterlassung.

(5) Weitergehende Ansprüche, die nach Vorschriften des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen
oder vorsätzlichen unerlaubten Handlungen erhoben werden können, bleiben unberührt.

(6) Eine Vereinbarung, durch die Ansprüche des Emittenten gegen Vorstandsmitglieder wegen der In-
anspruchnahme des Emittenten nach Absatz 1 im Voraus ermäßigt oder erlassen werden, ist unwirk-
sam.

Fußnoten

Abschn. 7 (§§ 37b u. 37c): IdF d. Art. 1 Nr. 18 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004



§ 37c Schadenersatz wegen Veröffent-
lichung unwahrer Insiderinformationen

(1) Veröffentlicht der Emittent von Finanzinstrumenten, die zum Handel an einer inländischen Bör-
se zugelassen sind, in einer Mitteilung nach § 15 eine unwahre Insiderinformation, die ihn unmittel-
bar betrifft, ist er einem Dritten zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dadurch entsteht, dass der
Dritte auf die Richtigkeit der Insiderinformation vertraut, wenn der Dritte

1. die Finanzinstrumente nach der Veröffentlichung erwirbt und er bei dem Bekanntwerden der Un-
richtigkeit der Insiderinformation noch Inhaber der Finanzinstrumente ist oder
 

2. die Finanzinstrumente vor der Veröffentlichung erwirbt und vor dem Bekanntwerden der Unrichtig-
keit der Insiderinformation veräußert.
 

(2) Nach Absatz 1 kann nicht in Anspruch genommen werden, wer nachweist, dass er die Unrichtig-
keit der Insiderinformation nicht gekannt hat und die Unkenntnis nicht auf grober Fahrlässigkeit be-
ruht.

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht nicht, wenn der Dritte die Unrichtigkeit der Insiderinformation
im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 bei dem Erwerb oder im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 bei der Veräußerung
kannte.

(4) Der Anspruch nach Absatz 1 verjährt in einem Jahr von dem Zeitpunkt an, zu dem der Dritte von
der Unrichtigkeit der Insiderinformation Kenntnis erlangt, spätestens jedoch in drei Jahren seit der
Veröffentlichung.

(5) Weitergehende Ansprüche, die nach Vorschriften des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen
oder vorsätzlichen unerlaubten Handlungen erhoben werden können, bleiben unberührt.

(6) Eine Vereinbarung, durch die Ansprüche des Emittenten gegen Vorstandsmitglieder wegen der In-
anspruchnahme des Emittenten nach Absatz 1 im Voraus ermäßigt oder erlassen werden, ist unwirk-
sam.

Fußnoten

Abschn. 7 (§§ 37b u. 37c): IdF d. Art. 1 Nr. 18 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004

Abschnitt 8 Finanztermingeschäfte

 

Fußnoten

Abschn. 8 (§§ 37d bis 37g): Eingef. durch Art. 2 Nr. 24 G v. 21.6.2002 I 2010 mWv 1.7.2002

§ 37d (weggefallen)

-

Fußnoten

§ 37d: Aufgeh. durch Art. 1 Nr. 30 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 37e Ausschluss des Einwands nach § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Gegen Ansprüche aus Finanztermingeschäften, bei denen mindestens ein Vertragsteil ein Unterneh-
men ist, das gewerbsmäßig oder in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten
Geschäftsbetrieb erfordert, Finanztermingeschäfte abschließt oder deren Abschluss vermittelt oder
die Anschaffung, Veräußerung oder Vermittlung von Finanztermingeschäften betreibt, kann der Ein-
wand des § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht erhoben werden. Finanztermingeschäfte im Sinne
des Satzes 1 und der §§ 37g und 37h sind die Derivate im Sinne des § 2 Abs. 2 und Optionsscheine.

Fußnoten

Abschn. 8 (§§ 37d bis 37g): Eingef. durch Art. 2 Nr. 24 G v. 21.6.2002 I 2010 mWv 1.7.2002
§ 37e Satz 2: Eingef. durch Art. 1 Nr. 31 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007



§ 37f (weggefallen)

-

Fußnoten

§ 37f: Aufgeh. durch Art. 1 Nr. 32 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 37g Verbotene Finanztermingeschäfte

(1) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung Finanztermingeschäfte verbie-
ten oder beschränken, soweit dies zum Schutz der Anleger erforderlich ist.

(2) Ein Finanztermingeschäft, das einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 widerspricht (verbotenes Fi-
nanztermingeschäft), ist nichtig. Satz 1 gilt entsprechend für

1. die Bestellung einer Sicherheit für ein verbotenes Finanztermingeschäft,
 

2. eine Vereinbarung, durch die der eine Teil zum Zwecke der Erfüllung einer Schuld aus einem ver-
botenen Finanztermingeschäft dem anderen Teil gegenüber eine Verbindlichkeit eingeht, insbeson-
dere für ein Schuldanerkenntnis,
 

3. die Erteilung und Übernahme von Aufträgen zum Zwecke des Abschlusses von verbotenen Finanz-
termingeschäften,
 

4. Vereinigungen zum Zwecke des Abschlusses von verbotenen Finanztermingeschäften.
 

Fußnoten

Abschn. 8 (§§ 37d bis § 37g): Eingef. durch Art. 2 Nr. 24 G v. 21.6.2002 I 2010 mWv 1.7.2002

Abschnitt 9 Schiedsvereinbarungen

 

Fußnoten

Abschn. 9 (§ 37h): Eingef. durch Art. 2 Nr. 24 G v. 21.6.2002 I 2010 mWv 1.7.2002

§ 37h Schiedsvereinbarungen

Schiedsvereinbarungen über künftige Rechtsstreitigkeiten aus Wertpapierdienstleistungen, Wertpa-
piernebendienstleistungen oder Finanztermingeschäften sind nur verbindlich, wenn beide Vertragstei-
le Kaufleute oder juristische Personen des öffentlichen Rechts sind.

Fußnoten

Abschn. 9 (§ 37h): Eingef. durch Art. 2 Nr. 24 G v. 21.6.2002 I 2010 mWv 1.7.2002

Abschnitt 10 Märkte für Finanzinstrumen-
te mit Sitz außerhalb der Europäischen Union

 

Fußnoten

Abschn. 10 (Überschrift vor § 37i): IdF d. Art. 1 Nr. 33 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 37i Erlaubnis

(1) Märkte für Finanzinstrumente mit Sitz im Ausland, die keine organisierten Märkte oder multilate-
ralen Handelssysteme im Sinne dieses Gesetzes sind, oder ihre Betreiber bedürfen der schriftlichen
Erlaubnis der Bundesanstalt, wenn sie Handelsteilnehmern mit Sitz im Inland über ein elektronisches
Handelssystem einen unmittelbaren Marktzugang gewähren. Der Erlaubnisantrag muss enthalten:

1. Name und Anschrift der Geschäftsleitung des Marktes oder des Betreibers,
 



2. Angaben, die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit der Geschäftsleitung erforderlich sind,
 

3. einen Geschäftsplan, aus dem die Art des geplanten Marktzugangs für die Handelsteilnehmer, der
organisatorische Aufbau und die internen Kontrollverfahren des Marktes hervorgehen,
 

4. Name und Anschrift eines Zustellungsbevollmächtigten im Inland,
 

5. die Angabe der für die Überwachung des Marktes und seiner Handelsteilnehmer zuständigen Stel-
len des Herkunftsstaates und deren Überwachungs- und Eingriffskompetenzen,
 

6. die Angabe der Art der Finanzinstrumente, die von den Handelsteilnehmern über den unmittelba-
ren Marktzugang gehandelt werden sollen, sowie
 

7. Namen und Anschrift der Handelsteilnehmer mit Sitz im Inland, denen der unmittelbare Marktzu-
gang gewährt werden soll.
 

Das Nähere über die nach Satz 2 erforderlichen Angaben und vorzulegenden Unterlagen bestimmt
das Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung
auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übertragen.

(2) Die Bundesanstalt kann die Erlaubnis unter Auflagen erteilen, die sich im Rahmen des mit diesem
Gesetz verfolgten Zweckes halten müssen. Vor Erteilung der Erlaubnis gibt die Bundesanstalt den
Börsenaufsichtsbehörden der Länder Gelegenheit, innerhalb von vier Wochen zum Antrag Stellung zu
nehmen.

(3) Die Bundesanstalt hat die Erlaubnis im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu machen.

(4) (weggefallen)

Fußnoten

Abschn. 10 (§§ 37i bis 37m): IdF d. Art. 1 Nr. 19 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 37i Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 34 Buchst. a DBuchst. aa G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 37i Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 3 u. 5: IdF d. Art. 1 Nr. 34 Buchst. a DBuchst. bb G v. 16.7.2007 I 1330 mWv
1.11.2007
§ 37i Abs. 4: Aufgeh. durch Art. 1 Nr. 34 Buchst. b G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 37j Versagung der Erlaubnis

Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Geschäftsleitung nicht zuverlässig ist,
 

2. Handelsteilnehmern mit Sitz im Inland der unmittelbare Marktzugang gewährt werden soll, die
nicht die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 des Börsengesetzes erfüllen,
 

3. die Überwachung des Marktes oder der Anlegerschutz im Herkunftsstaat nicht dem deutschen
Recht gleichwertig ist oder
 

4. der Informationsaustausch mit den für die Überwachung des Marktes zuständigen Stellen des Her-
kunftsstaates nicht gewährleistet erscheint.
 

Fußnoten

Abschn. 10 (§§ 37i bis 37m): IdF d. Art. 1 Nr. 19 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 37j Nr. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 35 Buchst. a G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 37j Nr. 3 u. 4: IdF d. Art. 1 Nr. 35 Buchst. b G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 37k Aufhebung der Erlaubnis

(1) Die Bundesanstalt kann die Erlaubnis außer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensge-
setzes aufheben, wenn

1. ihr Tatsachen bekannt werden, welche die Versagung der Erlaubnis nach § 37j rechtfertigen wür-
den, oder
 



2. der Markt oder sein Betreiber nachhaltig gegen Bestimmungen dieses Gesetzes oder die zur
Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen oder Anordnungen verstoßen hat.
 

(2) Die Bundesanstalt hat die Aufhebung der Erlaubnis im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu
machen.

Fußnoten

Abschn. 10 (§§ 37i bis 37m): IdF d. Art. 1 Nr. 19 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 37k Abs. 1 Nr. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 36 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 37l Untersagung

Die Bundesanstalt kann Handelsteilnehmern mit Sitz im Inland, die Wertpapierdienstleistungen im In-
land erbringen, untersagen, Aufträge für Kunden über ein elektronisches Handelssystem eines auslän-
dischen Marktes auszuführen, wenn diese Märkte oder ihre Betreiber Handelsteilnehmern im Inland
einen unmittelbaren Marktzugang über dieses elektronische Handelssystem ohne Erlaubnis gewäh-
ren.

Fußnoten

Abschn. 10 (§§ 37i bis 37m): IdF d. Art. 1 Nr. 19 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 37l: IdF d. Art. 1 Nr. 37 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

§ 37m (weggefallen)

-

Fußnoten

§ 37m: Aufgeh. durch Art. 1 Nr. 38 G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007

Abschnitt 11 Überwachung von Unternehmensab-
schlüssen, Veröffentlichung von Finanzberichten

 

Fußnoten

Abschn. 11 (Überschrift vor § 37n): IdF d. Art. 1 Nr. 20 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

Unterabschnitt 1 Überwachung von Unternehmensabschlüssen

 

Fußnoten

UAbschn. 1 (Überschrift vor § 37n): Eingef. durch Art. 1 Nr. 20 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 37n Prüfung von Unternehmensabschlüssen und -berichten

Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, nach den Vorschriften dieses Abschnitts und vorbehaltlich § 342b
Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 und 3 des Handelsgesetzbuchs zu prüfen, ob der Jahresabschluss und der zuge-
hörige Lagebericht oder der Konzernabschluss und der zugehörige Konzernlagebericht sowie der ver-
kürzte Abschluss und der zugehörige Zwischenlagebericht von Unternehmen, deren Wertpapiere im
Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 an einer inländischen Börse zum Handel im regulierten Markt zugelassen
sind, den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung oder
den sonstigen durch Gesetz zugelassenen Rechnungslegungsstandards entspricht.

Fußnoten

(+++ § 37n: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 46 Abs. 1 +++)
Abschn. 11 (§§ 37n bis 37u): Eingef. durch Art. 3 Nr. 2 G v. 15.12.2004 I 3408 mWv 21.12.2004
§ 37n: IdF d. Art. 1 Nr. 21 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007 u. d. Art. 1 Nr. 39 G v. 16.7.2007 I 1330
mWv 1.11.2007



§ 37o Anordnung einer Prüfung der Rechnungsle-
gung und Ermittlungsbefugnisse der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt ordnet eine Prüfung der Rechnungslegung an, soweit konkrete Anhaltspunkte
für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften vorliegen; die Anordnung unterbleibt, wenn
ein öffentliches Interesse an der Klärung offensichtlich nicht besteht. Die Bundesanstalt kann eine
Prüfung der Rechnungslegung auch ohne besonderen Anlass anordnen (stichprobenartige Prüfung).
Der Umfang der einzelnen Prüfung soll in der Prüfungsanordnung festgelegt werden. Geprüft wird nur
der zuletzt festgestellte Jahresabschluss und der zugehörige Lagebericht oder der zuletzt gebilligte
Konzernabschluss und der zugehörige Konzernlagebericht sowie der zuletzt veröffentlichte verkürz-
te Abschluss und der zugehörige Zwischenlagebericht; unbeschadet dessen darf die Bundesanstalt
im Fall von § 37p Abs. 1 Satz 2 den Abschluss prüfen, der Gegenstand der Prüfung durch die Prüfstel-
le im Sinne von § 342b Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (Prüfstelle) gewesen ist. Ordnet die Bundes-
anstalt eine Prüfung der Rechnungslegung an, nachdem sie von der Prüfstelle einen Bericht gemäß
§ 37p Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 erhalten hat, so kann sie ihre Anordnung und den Grund nach § 37p Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt machen. Auf die Prüfung des verkürzten Ab-
schlusses und des zugehörigen Zwischenlageberichts ist Satz 2 nicht anzuwenden.

(2) Eine Prüfung des Jahresabschlusses und des zugehörigen Lageberichts durch die Bundesanstalt
findet nicht statt, solange eine Klage auf Nichtigkeit gemäß § 256 Abs. 7 des Aktiengesetzes anhängig
ist. Wenn nach § 142 Abs. 1 oder Abs. 2 oder § 258 Abs. 1 des Aktiengesetzes ein Sonderprüfer be-
stellt worden ist, findet eine Prüfung ebenfalls nicht statt, soweit der Gegenstand der Sonderprüfung,
der Prüfungsbericht oder eine gerichtliche Entscheidung über die abschließenden Feststellungen der
Sonderprüfer nach § 260 des Aktiengesetzes reichen.

(3) Bei der Durchführung der Prüfung kann sich die Bundesanstalt der Prüfstelle sowie anderer Ein-
richtungen und Personen bedienen.

(4) Das Unternehmen im Sinne des § 37n, die Mitglieder seiner Organe, seine Beschäftigten sowie sei-
ne Abschlussprüfer haben der Bundesanstalt und den Personen, derer sich die Bundesanstalt bei der
Durchführung ihrer Aufgaben bedient, auf Verlangen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzule-
gen, soweit dies zur Prüfung erforderlich ist; die Auskunftspflicht der Abschlussprüfer beschränkt sich
auf Tatsachen, die ihnen im Rahmen der Abschlussprüfung bekannt geworden sind. Satz 1 gilt auch
für die nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den Konzernabschluss einzubeziehenden
Tochterunternehmen. Für das Recht zur Auskunftsverweigerung und die Belehrungspflicht gilt § 4 Abs.
9 entsprechend.

(5) Die zur Auskunft und Vorlage von Unterlagen nach Absatz 4 Verpflichteten haben den Bedienste-
ten der Bundesanstalt oder den von ihr beauftragten Personen, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben erforderlich ist, während der üblichen Arbeitszeit das Betreten ihrer Grundstücke und Ge-
schäftsräume zu gestatten. § 4 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

Fußnoten

(+++ § 37o Abs. 1 Satz 4: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 46 Abs. 1 +++)
Abschn. 11 (§§ 37n bis 37u): Eingef. durch Art. 3 Nr. 2 G v. 15.12.2004 I 3408 mWv 21.12.2004
§ 37o Abs. 1 Satz 4: IdF d. Art. 1 Nr. 22 Buchst. a G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 37o Abs. 1 Satz 6: Eingef. durch Art. 1 Nr. 22 Buchst. b G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 37p Befugnisse der Bundesanstalt im
Fall der Anerkennung einer Prüfstelle

(1) Ist nach § 342b Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs eine Prüfstelle anerkannt, so finden stichprobenar-
tige Prüfungen nur auf Veranlassung der Prüfstelle statt. Im Übrigen stehen der Bundesanstalt die Be-
fugnisse nach § 37o erst zu, wenn

1. ihr die Prüfstelle berichtet, dass ein Unternehmen seine Mitwirkung bei einer Prüfung verweigert
oder mit dem Ergebnis der Prüfung nicht einverstanden ist, oder
 

2. erhebliche Zweifel an der Richtigkeit des Prüfungsergebnisses der Prüfstelle oder an der ord-
nungsgemäßen Durchführung der Prüfung durch die Prüfstelle bestehen.
 



Auf Verlangen der Bundesanstalt hat die Prüfstelle das Ergebnis und die Durchführung der Prüfung zu
erläutern und einen Prüfbericht vorzulegen. Unbeschadet von Satz 2 kann die Bundesanstalt die Prü-
fung jederzeit an sich ziehen, wenn sie auch eine Prüfung nach § 44 Abs. 1 Satz 2 des Kreditwesen-
gesetzes oder § 83 Abs. 1 Nr. 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes durchführt oder durchgeführt hat
und die Prüfungen denselben Gegenstand betreffen.

(2) Die Bundesanstalt kann von der Prüfstelle unter den Voraussetzungen des § 37o Abs. 1 Satz 1 die
Einleitung einer Prüfung verlangen.

(3) Die Bundesanstalt setzt die Prüfstelle von Mitteilungen nach § 142 Abs. 7, § 256 Abs. 7 Satz 2 und
§ 261a des Aktiengesetzes in Kenntnis, wenn die Prüfstelle die Prüfung eines von der Mitteilung be-
troffenen Unternehmens beabsichtigt oder eingeleitet hat.

Fußnoten

Abschn. 11 (§§ 37n bis 37u): Eingef. durch Art. 3 Nr. 2 G v. 15.12.2004 I 3408 mWv 21.12.2004

§ 37q Ergebnis der Prüfung von Bundesanstalt oder Prüfstelle

(1) Ergibt die Prüfung durch die Bundesanstalt, dass die Rechnungslegung fehlerhaft ist, so stellt die
Bundesanstalt den Fehler fest.

(2) Die Bundesanstalt ordnet an, dass das Unternehmen den von der Bundesanstalt oder den von der
Prüfstelle im Einvernehmen mit dem Unternehmen festgestellten Fehler samt den wesentlichen Tei-
len der Begründung der Feststellung bekannt zu machen hat. Die Bundesanstalt sieht von einer An-
ordnung nach Satz 1 ab, wenn kein öffentliches Interesse an der Veröffentlichung besteht. Auf Antrag
des Unternehmens kann die Bundesanstalt von einer Anordnung nach Satz 1 absehen, wenn die Ver-
öffentlichung geeignet ist, den berechtigten Interessen des Unternehmens zu schaden. Die Bekannt-
machung hat unverzüglich im elektronischen Bundesanzeiger sowie entweder in einem überregiona-
len Börsenpflichtblatt oder über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem, das bei
Kreditinstituten, nach § 53 Abs. 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes tätigen Unternehmen, anderen Un-
ternehmen, die ihren Sitz im Inland haben und die an einer inländischen Börse zur Teilnahme am Han-
del zugelassen sind, und Versicherungsunternehmen weit verbreitet ist, zu erfolgen.

(3) Ergibt die Prüfung durch die Bundesanstalt keine Beanstandungen, so teilt die Bundesanstalt dies
dem Unternehmen mit.

Fußnoten

Abschn. 11 (§§ 37n bis 37u): Eingef. durch Art. 3 Nr. 2 G v. 15.12.2004 I 3408 mWv 21.12.2004

§ 37r Mitteilungen an andere Stellen

(1) Die Bundesanstalt hat Tatsachen, die den Verdacht einer Straftat im Zusammenhang mit der Rech-
nungslegung eines Unternehmens begründen, der für die Verfolgung zuständigen Behörde anzuzei-
gen. Sie darf diesen Behörden personenbezogene Daten der Betroffenen, gegen die sich der Verdacht
richtet oder die als Zeugen in Betracht kommen, übermitteln.

(2) Tatsachen, die auf das Vorliegen einer Berufspflichtverletzung durch den Abschlussprüfer schlie-
ßen lassen, übermittelt die Bundesanstalt der Wirtschaftsprüferkammer. Tatsachen, die auf das Vorlie-
gen eines Verstoßes des Unternehmens gegen börsenrechtliche Vorschriften schließen lassen, über-
mittelt sie der zuständigen Börsenaufsichtsbehörde. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Fußnoten

Abschn. 11 (§§ 37n bis 37u): Eingef. durch Art. 3 Nr. 2 G v. 15.12.2004 I 3408 mWv 21.12.2004

§ 37s Internationale Zusammenarbeit

(1) Der Bundesanstalt obliegt die Zusammenarbeit mit den Stellen im Ausland, die zuständig sind für
die Untersuchung möglicher Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften durch Unternehmen, de-
ren Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind. Sie kann diesen Stellen
zur Erfüllung dieser Aufgabe Informationen nach Maßgabe des § 7 Abs. 2 Satz 1 und 2, auch in Verbin-
dung mit Abs. 7 übermitteln. § 37o Abs. 4 und 5 findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung,
dass die dort geregelten Befugnisse sich auf alle Unternehmen, die von der Zusammenarbeit nach



Satz 1 umfasst sind, sowie auf alle Unternehmen, die in den Konzernabschluss eines solchen Unter-
nehmens einbezogen sind, erstrecken.

(2) Die Bundesanstalt kann mit den zuständigen Stellen von Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on oder von Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zusammenar-
beiten, um eine einheitliche Durchsetzung internationaler Rechnungslegungsvorschriften grenzüber-
schreitend gewährleisten zu können. Dazu kann sie diesen Stellen auch den Wortlaut von Entschei-
dungen zur Verfügung stellen, die sie oder die Prüfstelle in Einzelfällen getroffen haben. Der Wortlaut
der Entscheidungen darf nur in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt werden.

(3) Die internationale Zusammenarbeit durch die Bundesanstalt nach den Absätzen 1 und 2 erfolgt im
Benehmen mit der Prüfstelle.

Fußnoten

Abschn. 11 (§§ 37n bis 37u): Eingef. durch Art. 3 Nr. 2 G v. 15.12.2004 I 3408 mWv 21.12.2004
§ 37s Abs. 1 Satz 2: IdF d. Art. 1 Nr. 23 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 37t Widerspruchsverfahren

(1) Vor Einlegung der Beschwerde sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Verfügungen, welche
die Bundesanstalt nach den Vorschriften dieses Abschnitts erlässt, in einem Widerspruchsverfahren
nachzuprüfen. Einer solchen Nachprüfung bedarf es nicht, wenn der Abhilfebescheid oder der Wider-
spruchsbescheid erstmalig eine Beschwer enthält. Für das Widerspruchsverfahren gelten die §§ 68 bis
73 und 80 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend, soweit in diesem Abschnitt nichts
Abweichendes geregelt ist.

(2) Der Widerspruch gegen Maßnahmen der Bundesanstalt nach § 37o Abs. 1 Satz 1, 2 und 5 sowie
Abs. 4 und 5, § 37p Abs. 1 Satz 3 und 4 sowie Abs. 2 und § 37q Abs. 1 sowie Abs. 2 Satz 1 hat keine
aufschiebende Wirkung.

Fußnoten

Abschn. 11 (§§ 37n bis 37u): Eingef. durch Art. 3 Nr. 2 G v. 15.12.2004 I 3408 mWv 21.12.2004

§ 37u Beschwerde

(1) Gegen Verfügungen der Bundesanstalt nach diesem Abschnitt ist die Beschwerde statthaft. Die
Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

(2) Die §§ 43 und 48 Abs. 2 bis 4, § 50 Abs. 3 bis 5 sowie die §§ 51 bis 58 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes gelten entsprechend.

Fußnoten

Abschn. 11 (§§ 37n bis 37u): Eingef. durch Art. 3 Nr. 2 G v. 15.12.2004 I 3408 mWv 21.12.2004

Unterabschnitt 2 Veröffentlichung und Übermittlung
von Finanzberichten an das Unternehmensregister

 

Fußnoten

(+++ UAbschn. 2 (§§ 37v bis 37z): Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 46 Abs. 1 +++)
UAbschn. 2 (§§ 37v bis 37z): Eingef. durch Art. 1 Nr. 24 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 37v Jahresfinanzbericht

(1) Ein Unternehmen, das als Inlandsemittent Wertpapiere begibt, hat für den Schluss eines jeden Ge-
schäftsjahrs einen Jahresfinanzbericht zu erstellen und spätestens vier Monate nach Ablauf eines je-
den Geschäftsjahrs der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, wenn es nicht nach den handelsrechtli-
chen Vorschriften zur Offenlegung der in Absatz 2 genannten Rechnungslegungsunterlagen verpflich-
tet ist. Außerdem muss jedes Unternehmen, das als Inlandsemittent Wertpapiere begibt, vor dem
Zeitpunkt, zu dem die in Absatz 2 genannten Rechnungslegungsunterlagen erstmals der Öffentlich-
keit zur Verfügung stehen, eine Bekanntmachung darüber veröffentlichen, ab welchem Zeitpunkt und
unter welcher Internetadresse die in Absatz 2 genannten Rechnungslegungsunterlagen zusätzlich zu



ihrer Verfügbarkeit im Unternehmensregister öffentlich zugänglich sind. Das Unternehmen teilt die
Bekanntmachung gleichzeitig mit ihrer Veröffentlichung der Bundesanstalt mit und übermittelt sie un-
verzüglich, jedoch nicht vor ihrer Veröffentlichung dem Unternehmensregister im Sinne des § 8b des
Handelsgesetzbuchs zur Speicherung. Es hat außerdem unverzüglich, jedoch nicht vor Veröffentli-
chung der Bekanntmachung nach Satz 2 die in Absatz 2 genannten Rechnungslegungsunterlagen an
das Unternehmensregister zur Speicherung zu übermitteln, es sei denn, die Übermittlung erfolgt nach
§ 8b Abs. 2 Nr. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Handelsgesetzbuchs.

(2) Der Jahresfinanzbericht hat mindestens

1. den gemäß dem nationalen Recht des Sitzstaats des Unternehmens aufgestellten und geprüften
Jahresabschluss,
 

2. den Lagebericht,
 

3. eine den Vorgaben des § 264 Abs. 2 Satz 3, § 289 Abs. 1 Satz 5 des Handelsgesetzbuchs entspre-
chende Erklärung und
 

4. eine Bescheinigung der Wirtschaftsprüferkammer gemäß § 134 Abs. 2a der Wirtschaftsprüferord-
nung über die Eintragung des Abschlussprüfers oder eine Bestätigung der Wirtschaftsprüferkam-
mer gemäß § 134 Abs. 4 Satz 8 der Wirtschaftsprüferordnung über die Befreiung von der Eintra-
gungspflicht
 

zu enthalten.

(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Ju-
stiz durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmun-
gen erlassen über

1. den Mindestinhalt, die Art, die Sprache, den Umfang und die Form der Veröffentlichung nach Ab-
satz 1 Satz 2,
 

2. den Mindestinhalt, die Art, die Sprache, den Umfang und die Form der Mitteilung nach Absatz 1
Satz 3,
 

3. wie lange die Informationen nach Absatz 2 im Unternehmensregister allgemein zugänglich bleiben
müssen und wann sie zu löschen sind, und
 

4. eine aufeinander abgestimmte Verfahrensweise, nach der der Jahresfinanzbericht und das jährli-
che Dokument nach § 10 des Wertpapierprospektgesetzes der Bundesanstalt zur Kenntnis gelan-
gen.
 

Fußnoten

(+++ UAbschn. 2 (§§ 37v bis 37z): Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 46 Abs. 1 +++)
UAbschn. 2 (§§ 37v bis 37z): Eingef. durch Art. 1 Nr. 24 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 37v Abs. 2 Nr. 1: IdF d. Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a G v. 25.5.2009 I 1102 mWv 29.5.2009
§ 37v Abs. 2 Nr. 2: IdF d. Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b G v. 25.5.2009 I 1102 mWv 29.5.2009
§ 37v Abs. 2 Nr. 3: IdF d. Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. c G v. 25.5.2009 I 1102 mWv 29.5.2009
§ 37v Abs. 2 Nr. 4: Eingef. durch Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. d G v. 25.5.2009 I 1102 mWv 29.5.2009

§ 37w Halbjahresfinanzbericht

(1) Ein Unternehmen, das als Inlandsemittent Aktien oder Schuldtitel im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1
begibt, hat für die ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahrs einen Halbjahresfinanzbericht zu
erstellen und diesen unverzüglich, spätestens zwei Monate nach Ablauf des Berichtszeitraums der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung zu stellen, es sei denn, es handelt sich bei den zugelassenen Wertpapieren
um Schuldtitel, die unter § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 fallen oder die ein zumindest bedingtes Recht auf den
Erwerb von Wertpapieren nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 begründen. Außerdem muss das Unter-
nehmen vor dem Zeitpunkt, zu dem der Halbjahresfinanzbericht erstmals der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung steht, eine Bekanntmachung darüber veröffentlichen, ab welchem Zeitpunkt und unter welcher
Internetadresse der Bericht zusätzlich zu seiner Verfügbarkeit im Unternehmensregister öffentlich zu-
gänglich ist. Das Unternehmen teilt die Bekanntmachung gleichzeitig mit ihrer Veröffentlichung der
Bundesanstalt mit und übermittelt sie unverzüglich, jedoch nicht vor ihrer Veröffentlichung dem Un-
ternehmensregister im Sinne des § 8b des Handelsgesetzbuchs zur Speicherung. Es hat außerdem un-



verzüglich, jedoch nicht vor Veröffentlichung der Bekanntmachung nach Satz 2 den Halbjahresfinanz-
bericht an das Unternehmensregister zur Speicherung zu übermitteln.

(2) Der Halbjahresfinanzbericht hat mindestens

1. einen verkürzten Abschluss,
 

2. einen Zwischenlagebericht und
 

3. eine den Vorgaben des § 264 Abs. 2 Satz 3, § 289 Abs. 1 Satz 5 des Handelsgesetzbuchs entspre-
chende Erklärung
 

zu enthalten.

(3) Der verkürzte Abschluss hat mindestens eine verkürzte Bilanz, eine verkürzte Gewinn- und Ver-
lustrechnung und einen Anhang zu enthalten. Auf den verkürzten Abschluss sind die für den Jahresab-
schluss geltenden Rechnungslegungsgrundsätze anzuwenden. Tritt bei der Offenlegung an die Stelle
des Jahresabschlusses ein Einzelabschluss im Sinne des § 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs, sind
auf den verkürzten Abschluss die in § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs bezeichneten internatio-
nalen Rechnungslegungsstandards und Vorschriften anzuwenden.

(4) Im Zwischenlagebericht sind mindestens die wichtigen Ereignisse des Berichtszeitraums im Un-
ternehmen des Emittenten und ihre Auswirkungen auf den verkürzten Abschluss anzugeben sowie
die wesentlichen Chancen und Risiken für die dem Berichtszeitraum folgenden sechs Monate des Ge-
schäftsjahrs zu beschreiben. Ferner sind bei einem Unternehmen, das als Inlandsemittent Aktien be-
gibt, die wesentlichen Geschäfte des Emittenten mit nahe stehenden Personen anzugeben; die Anga-
ben können stattdessen im Anhang des Halbjahresfinanzberichts gemacht werden.

(5) Der verkürzte Abschluss und der Zwischenlagebericht kann einer prüferischen Durchsicht durch
einen Abschlussprüfer unterzogen werden. Die Vorschriften über die Bestellung des Abschlussprüfers
sind auf die prüferische Durchsicht entsprechend anzuwenden. Die prüferische Durchsicht ist so an-
zulegen, dass bei gewissenhafter Berufsausübung ausgeschlossen werden kann, dass der verkürzte
Abschluss und der Zwischenlagebericht in wesentlichen Belangen den anzuwendenden Rechnungsle-
gungsgrundsätzen widersprechen. Der Abschlussprüfer hat das Ergebnis der prüferischen Durchsicht
in einer Bescheinigung zum Halbjahresfinanzbericht zusammenzufassen, die mit dem Halbjahresfi-
nanzbericht zu veröffentlichen ist. Sind der verkürzte Abschluss und der Zwischenlagebericht entspre-
chend § 317 des Handelsgesetzbuchs geprüft worden, ist der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk
über seine Versagung vollständig wiederzugeben und mit dem Halbjahresfinanzbericht zu veröffentli-
chen. Sind der verkürzte Abschluss und der Zwischenlagebericht weder einer prüferischen Durchsicht
unterzogen noch entsprechend § 317 des Handelsgesetzbuchs geprüft worden, ist dies im Halbjahres-
finanzbericht anzugeben. § 320 und § 323 des Handelsgesetzbuchs gelten entsprechend.

(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Ju-
stiz durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmun-
gen erlassen über

1. den Inhalt und die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts,
 

2. den Mindestinhalt, die Art, die Sprache, den Umfang und die Form der Veröffentlichung nach Ab-
satz 1 Satz 2,
 

3. den Mindestinhalt, die Art, die Sprache, den Umfang und die Form der Mitteilung nach Absatz 1
Satz 3 und
 

4. wie lange der Halbjahresfinanzbericht im Unternehmensregister allgemein zugänglich bleiben
muss und wann er zu löschen ist.
 

Fußnoten

(+++ UAbschn. 2 (§§ 37v bis 37z): Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 46 Abs. 1 +++)
(+++ § 37w Abs. 3 Satz 2: Zur Anwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)
UAbschn. 2 (§§ 37v bis 37z): Eingef. durch Art. 1 Nr. 24 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 37x Zwischenmitteilung der Geschäftsführung



(1) Ein Unternehmen, das als Inlandsemittent Aktien begibt, hat in einem Zeitraum zwischen zehn
Wochen nach Beginn und sechs Wochen vor Ende der ersten und zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs
jeweils eine Zwischenmitteilung der Geschäftsführung der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Au-
ßerdem muss das Unternehmen vorher eine Bekanntmachung darüber veröffentlichen, ab welchem
Zeitpunkt und unter welcher Internetadresse die Zwischenmitteilung der Geschäftsführung zusätz-
lich zu ihrer Verfügbarkeit im Unternehmensregister öffentlich zugänglich ist. Das Unternehmen teilt
die Bekanntmachung gleichzeitig mit ihrer Veröffentlichung der Bundesanstalt mit und übermittelt sie
unverzüglich, jedoch nicht vor ihrer Veröffentlichung dem Unternehmensregister im Sinne des § 8b
des Handelsgesetzbuchs zur Speicherung. Es hat außerdem unverzüglich, jedoch nicht vor Veröffent-
lichung der Bekanntmachung nach Satz 2 die Zwischenmitteilung der Geschäftsführung an das Unter-
nehmensregister zur Speicherung zu übermitteln.

(2) Die Zwischenmitteilung hat Informationen über den Zeitraum zwischen dem Beginn der jeweili-
gen Hälfte des Geschäftsjahrs und dem Zeitpunkt zu enthalten, zu welchem die Zwischenmitteilung
der Öffentlichkeit im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 zur Verfügung stehen; diese Informationen haben
die Beurteilung zu ermöglichen, wie sich die Geschäftstätigkeit des Emittenten in den drei Monaten
vor Ablauf des Mitteilungszeitraums entwickelt hat. In der Zwischenmitteilung sind die wesentlichen
Ereignisse und Geschäfte des Mitteilungszeitraums im Unternehmen des Emittenten und ihre Auswir-
kungen auf die Finanzlage des Emittenten zu erläutern sowie die Finanzlage und das Geschäftsergeb-
nis des Emittenten im Mitteilungszeitraum zu beschreiben.

(3) Wird ein Quartalsfinanzbericht nach den Vorgaben des § 37w Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3 und 4 er-
stellt und veröffentlicht, entfällt die Pflicht nach Absatz 1. Der Quartalsfinanzbericht ist unverzüglich,
jedoch nicht vor seiner Veröffentlichung an das Unternehmensregister zu übermitteln. Wird der Quar-
talsfinanzbericht einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen, gelten § 320
und § 323 des Handelsgesetzbuchs entsprechend.

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Ju-
stiz durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmun-
gen erlassen über

1. den Mindestinhalt, die Art, die Sprache, den Umfang und die Form der Veröffentlichung nach Ab-
satz 1 Satz 2 und
 

2. den Mindestinhalt, die Art, die Sprache, den Umfang und die Form der Mitteilung nach Absatz 1
Satz 3.
 

Fußnoten

(+++ UAbschn. 2 (§§ 37v bis 37z): Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 46 Abs. 1 +++)
UAbschn. 2 (§§ 37v bis 37z): Eingef. durch Art. 1 Nr. 24 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 37y Konzernabschluss

Ist ein Mutterunternehmen verpflichtet, einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzu-
stellen, gelten § 37v bis § 37x mit der folgenden Maßgabe:

1. Der Jahresfinanzbericht hat auch den geprüften, im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr.
1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwen-
dung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. EG Nr. L 243 S. 1) aufgestellten Konzern-
abschluss, den Konzernlagebericht, eine den Vorgaben des § 297 Abs. 2 Satz 3, § 315 Abs. 1 Satz
6 des Handelsgesetzbuchs entsprechende Erklärung und eine Bescheinigung der Wirtschaftsprü-
ferkammer gemäß § 134 Abs. 2a der Wirtschaftsprüferordnung über die Eintragung des Abschlus-
sprüfers oder eine Bestätigung der Wirtschaftsprüferkammer gemäß § 134 Abs. 4 Satz 8 der Wirt-
schaftsprüferordnung über die Befreiung von der Eintragungspflicht zu enthalten.
 

2. Die gesetzlichen Vertreter des Mutterunternehmens haben den Halbjahresfinanzbericht für das
Mutterunternehmen und die Gesamtheit der einzubeziehenden Tochterunternehmen zu erstellen
und zu veröffentlichen. § 37w Abs. 3 gilt entsprechend, wenn das Mutterunternehmen verpflichtet
ist, den Konzernabschluss nach den in § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs bezeichneten inter-
nationalen Rechnungslegungsstandards und Vorschriften aufzustellen.
 



3. Die Angaben nach § 37x Abs. 2 Satz 2 in der Zwischenmitteilung eines Mutterunternehmens ha-
ben sich auf das Mutterunternehmen und die Gesamtheit der einzubeziehenden Tochterunterneh-
men zu beziehen.
 

Fußnoten

(+++ UAbschn. 2 (§§ 37v bis 37z): Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 46 Abs. 1 +++)
(+++ § 37y Nr. 2: Zur Anwendung vgl. § 46 Abs. 2 +++)
UAbschn. 2 (§§ 37v bis 37z): Eingef. durch Art. 1 Nr. 24 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 37y Nr. 1: IdF d. Art. 13 Abs. 3 Nr. 2 G v. 25.5.2009 I 1102 mWv 29.5.2009

§ 37z Ausnahmen

(1) Die §§ 37v bis 37y finden keine Anwendung auf Unternehmen, die ausschließlich zum Handel an
einem organisierten Markt zugelassene Schuldtitel mit einer Mindeststückelung von 50 000 Euro oder
dem am Ausgabetag entsprechenden Gegenwert einer anderen Währung begeben.

(2) § 37w findet keine Anwendung auf Kreditinstitute, die als Inlandsemittenten Wertpapiere begeben,
wenn ihre Aktien nicht an einem organisierten Markt zugelassen sind und sie dauernd oder wiederholt
ausschließlich Schuldtitel begeben haben, deren Gesamtnennbetrag 100 Millionen Euro nicht erreicht
und für die kein Prospekt nach dem Wertpapierprospektgesetz veröffentlicht wurde.

(3) § 37w findet ebenfalls keine Anwendung auf Unternehmen, die als Inlandsemittenten Wertpapiere
begeben, wenn sie zum 31. Dezember 2003 bereits existiert haben und ausschließlich zum Handel an
einem organisierten Markt zugelassene Schuldtitel begeben, die vom Bund, von einem Land oder von
einer seiner Gebietskörperschaften unbedingt und unwiderruflich garantiert werden.

(4) Die Bundesanstalt kann ein Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat, das als Inlandsemittent
Wertpapiere begibt, von den Anforderungen der §§ 37v bis 37y, auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 37v Abs. 3, § 37w Abs. 6 oder § 37x Abs. 4, ausnehmen, soweit diese Emittenten
gleichwertigen Regeln eines Drittstaates unterliegen oder sich solchen Regeln unterwerfen. Die Bun-
desanstalt unterrichtet die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde über die erteilte Frei-
stellung. Die nach den Vorschriften des Drittstaates zu erstellenden Informationen sind jedoch in der
in § 37v Abs. 1 Satz 1 und 2, § 37w Abs. 1 Satz 1 und 2 und § 37x Abs. 1 Satz 1 und 2, jeweils auch
in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 37v Abs. 3, § 37w Abs. 6 oder § 37x Abs. 4, gere-
gelten Weise der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, zu veröffentlichen und gleichzeitig der Bun-
desanstalt mitzuteilen. Die Informationen sind außerdem unverzüglich, jedoch nicht vor ihrer Veröf-
fentlichung dem Unternehmensregister im Sinne des § 8b des Handelsgesetzbuchs zur Speicherung
zu übermitteln. Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen über die Gleichwertigkeit von Regeln eines
Drittstaates und die Freistellung von Unternehmen nach Satz 1 erlassen.

(5) Abweichend von Absatz 4 werden Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat von der Erstellung ih-
rer Jahresabschlüsse nach § 37v und § 37w vor dem Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar
2007 beginnt, ausgenommen, wenn die Unternehmen ihre Jahresabschlüsse nach den in Artikel 9 der
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betref-
fend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. EG Nr. L 243 S. 1) genannten
international anerkannten Standards aufstellen.

Fußnoten

(+++ UAbschn. 2 (§§ 37v bis 37z): Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 46 Abs. 1 +++)
UAbschn. 2 (§§ 37v bis 37z): Eingef. durch Art. 1 Nr. 24 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 37z Abs. 4 Satz 2: Eingef. durch Art. 2 Nr. 9 G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 37z Abs. 4 Satz 3 bis 5: Früher Satz 2 bis 4 gem. Art. 2 Nr. 9 G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012

Abschnitt 12 Straf- und Bußgeldvorschriften

 

Fußnoten

Abschn. 12 (früher Abschn. 11): Früherer Abschn. 11 (§§ 38 bis 40a) wurde Abschn. 11 (§§ 38 bis 40b)
gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 20 G v. 28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004



Abschn. 12 (Überschrift vor § 38): Früher Abschn. 11 (Überschrift vor § 38) gem. Art. 3 Nr. 3 G v.
15.12.2004 I 3408 mWv 21.12.2004

§ 38 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 ein Insiderpapier erwirbt oder veräußert oder
 

2.
a) als Mitglied des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans oder als persönlich haftender Gesell-

schafter des Emittenten oder eines mit dem Emittenten verbundenen Unternehmens,
 

b) auf Grund seiner Beteiligung am Kapital des Emittenten oder eines mit dem Emittenten ver-
bundenen Unternehmens,
 

c) auf Grund seines Berufs oder seiner Tätigkeit oder seiner Aufgabe bestimmungsgemäß oder
 

d) auf Grund der Vorbereitung oder Begehung einer Straftat
 

 

über eine Insiderinformation verfügt und unter Verwendung dieser Insiderinformation eine in § 39
Abs. 2 Nr. 3 oder 4 bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine in § 39 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 11 bezeichnete vor-
sätzliche Handlung begeht und dadurch

1. auf den inländischen Börsen- oder Marktpreis eines Finanzinstruments, einer Ware im Sinne des §
2 Abs. 2c, einer Emissionsberechtigung im Sinne des § 3 Nummer 3 des Treibhausgas-Emissions-
handelsgesetzes oder eines ausländischen Zahlungsmittels im Sinne des § 51 des Börsengeset-
zes,
 

2. auf den Preis eines Finanzinstruments an einem organisierten Markt in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum oder
 

3. auf den Preis einer Ware im Sinne des § 2 Abs. 2c, einer Emissionsberechtigung im Sinne des § 3
Nummer 3 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes oder eines ausländischen Zahlungsmit-
tels im Sinne des § 51 des Börsengesetzes an einem mit einer inländischen Börse vergleichbaren
Markt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
 

einwirkt.

(2a) Ebenso wird bestraft, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 der Kommission vom 12. No-
vember 2010 über den zeitlichen und administrativen Ablauf sowie sonstige Aspekte der Versteige-
rung von Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der
Gemeinschaft (ABl. L 302 vom 18.11.2010, S. 1) verstößt, indem er

1. entgegen Artikel 38 Absatz 1 Unterabsatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2 oder Artikel 40, ein
Gebot einstellt, ändert oder zurückzieht oder
 

2. als Person nach Artikel 38 Absatz 1 Unterabsatz 2, auch in Verbindung mit Absatz 2,

a) entgegen Artikel 39 Buchstabe a eine Insider-Information weitergibt oder
 

b) entgegen Artikel 39 Buchstabe b die Einstellung, Änderung oder Zurückziehung eines Gebotes
empfiehlt oder eine andere Person hierzu verleitet.
 

 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2a ist der Versuch strafbar.

(4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 oder des Absatzes 2a Nummer 1 leicht-
fertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.

(5) Einer in Absatz 1 Nr. 1 oder 2 in Verbindung mit § 39 Abs. 2 Nr. 3 oder 4 oder in Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 39 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder Abs. 2 Nr. 11 genannten Verbotsvorschrift steht ein entspre-
chendes ausländisches Verbot gleich.



Fußnoten

Abschn. 11 (§§ 38 bis 40b): Früher Abschn. 11 (§§ 38 bis 40a) gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 20 G v.
28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 38 Abs. 2: IdF d. Art. 5 Nr. 4 G v. 25.6.2009 I 1528 mWv 30.6.2009
§ 38 Abs. 2 Nr. 1 u. 3: IdF d. Art. 12 G v. 21.7.2011 I 1475 mWv 28.7.2011
§ 38 Abs. 2a: Eingef. durch Art. 3 Nr. 7 Buchst. a G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 13.12.2011
§ 38 Abs. 3: IdF d. Art. 3 Nr. 7 Buchst. b G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 13.12.2011
§ 38 Abs. 4: IdF d. Art. 3 Nr. 7 Buchst. c G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 13.12.2011

§ 39 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 20a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit Abs. 4, jeweils in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 oder 5 ein Geschäft vornimmt oder einen Kauf- oder
Verkaufsauftrag erteilt,
 

2. entgegen § 20a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, auch in Verbindung mit Abs. 4, oder einer Rechtsverordnung
nach Absatz 5 Satz 1 Nr. 3, eine Täuschungshandlung vornimmt,
 

3. entgegen § 31g Abs. 1 eine Veröffentlichung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig vornimmt,
 

4. entgegen § 32d Abs. 1 Satz 1 einen Zugang nicht gewährt,
 

5. entgegen § 34b Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 8 Satz 1 eine
Finanzanalyse weitergibt oder öffentlich verbreitet oder
 

6. entgegen § 34b Abs. 2 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 8 Satz 1 eine Zu-
sammenfassung einer Finanzanalyse weitergibt.
 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 4 Abs. 8 oder § 10 Abs. 1 Satz 2 eine Person in Kenntnis setzt,
 

2. entgegen

a) § 9 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit Satz 3, 4
oder 5, jeweils auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 4 Nr. 1 oder 2,
 

b) § 10 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 4 Satz 1,
 

c) § 15 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach Absatz 7 Satz 1 Nr. 2,
 

d) § 15a Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, Abs. 4 Satz 1, jeweils auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 Satz 1,
 

e) § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 oder Abs. 1a, jeweils auch in Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 21 Abs. 3,
 

f) § 25 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 3,
 

g) § 26 Abs. 2, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 Abs. 3 Nr. 2,
 

h) § 26a Satz 1,
 

i) § 29a Abs. 2 Satz 1,
 

j) § 30c, auch in Verbindung mit § 30d,
 

k) § 30e Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 30e Abs. 2,
 

l) § 30f Abs. 2,
 

m) § 30i Absatz 1 Satz 1 oder Satz 3 Nummer 1 jeweils auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 30i Absatz 5 Satz 1 Nummer 1,
 



n) § 37v Abs. 1 Satz 3, auch in Verbindung mit § 37y, jeweils auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 37v Abs. 3 Nr. 2,
 

o) § 37w Abs. 1 Satz 3, auch in Verbindung mit § 37y, jeweils auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 37w Abs. 6 Nr. 3,
 

p) § 37x Abs. 1 Satz 3, auch in Verbindung mit § 37y, jeweils auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 37x Abs. 4 Nr. 2, oder
 

q) § 37z Abs. 4 Satz 2
 

eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht rechtzeitig macht,
 

3. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 2 eine Insiderinformation mitteilt oder zugänglich macht,
 

4. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 3 den Erwerb oder die Veräußerung eines Insiderpapiers empfiehlt
oder auf sonstige Weise dazu verleitet,
 

5. entgegen

a) § 15 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, § 15 Abs. 1 Satz 4 oder 5, jeweils in Ver-
bindung mit einer Rechtsverordnung nach Abs. 7 Satz 1 Nr. 1,
 

b) § 15a Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Abs. 5 Satz 1,
 

c) § 26 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 26 Abs. 3 Nr. 1, oder entgegen § 26a Satz 1 oder § 29a Abs. 2 Satz 1,
 

d) § 30b Abs. 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit § 30d,
 

e) § 30e Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 30e Abs. 2 oder ent-
gegen § 30f Abs. 2,
 

f) § 30i Absatz 1 Satz 2 oder Satz 3 Nummer 2 jeweils auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 30i Absatz 5 Satz 1 Nummer 1,
 

g) § 37v Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 37v Abs. 3 Nr. 1, je-
weils auch in Verbindung mit § 37y, oder entgegen § 37z Abs. 4 Satz 2,
 

h) § 37w Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 37w Abs. 6 Nr. 2, je-
weils auch in Verbindung mit § 37y, oder
 

i) § 37x Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 37x Abs. 4 Nr. 1, je-
weils auch in Verbindung mit § 37y
 

eine Veröffentlichung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Wei-
se oder nicht rechtzeitig vornimmt oder nicht oder nicht rechtzeitig nachholt,
 

6. entgegen § 15 Abs. 1 Satz 1, § 15a Abs. 4 Satz 1, § 26 Abs. 1 Satz 1, § 26a Satz 2, § 29a Abs.
2 Satz 2, § 30e Abs. 1 Satz 2, § 30f Abs. 2, § 37v Abs. 1 Satz 3, § 37w Abs. 1 Satz 3 oder § 37x
Abs. 1 Satz 3, jeweils auch in Verbindung mit § 37y, oder entgegen § 37z Abs. 4 Satz 3 eine In-
formation oder eine Bekanntmachung nicht oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 

7. entgegen § 15 Abs. 5 Satz 1 eine Veröffentlichung vornimmt,
 

8. entgegen § 15b Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 1
Nr. 1 oder 2 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt,
 

9. entgegen § 15b Abs. 1 Satz 2 das Verzeichnis nicht oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 

10. entgegen

a) § 16 Satz 1 oder
 

b) § 34 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 oder Satz 2, jeweils in Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 34 Abs. 4 Satz 1,
 

eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt,
 



11. entgegen § 20a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, auch in Verbindung mit Abs. 4, oder einer Rechtsverord-
nung nach Absatz 5 Satz 1 Nr. 1, eine Angabe macht oder einen Umstand verschweigt,
 

12. entgegen § 30a Abs. 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3 oder § 30d, nicht sicherstellt, dass
Einrichtungen und Informationen im Inland öffentlich zur Verfügung stehen,
 

13. entgegen § 30a Abs. 1 Nr. 3, auch in Verbindung mit Abs. 3 oder § 30d, nicht sicherstellt, dass
Daten vor der Kenntnisnahme durch Unbefugte geschützt sind,
 

14. entgegen § 30a Abs. 1 Nr. 4, auch in Verbindung mit Abs. 3 oder § 30d, nicht sicherstellt, dass
eine dort genannte Stelle bestimmt ist,
 

14a. entgegen § 30h Absatz 1 Satz 1 einen ungedeckten Leerverkauf tätigt,
 

14b. entgegen § 30j Absatz 1 Kreditderivate begründet oder rechtsgeschäftlich in solche eintritt,
 

15. entgegen § 31 Abs. 1 Nr. 2 einen Interessenkonflikt nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig darlegt,
 

15a. entgegen

a) § 31 Absatz 3a Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 31 Absatz 11 Satz
1 Nummer 2a ein Informationsblatt oder
 

b) § 31 Absatz 3a Satz 3 in Verbindung mit Satz 1 die wesentlichen Anlegerinformationen
 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,
 

16. entgegen § 31 Abs. 4 Satz 3 ein Finanzinstrument empfiehlt oder im Zusammenhang mit einer
Finanzportfolioverwaltung eine Empfehlung abgibt,
 

16a. entgegen § 31 Absatz 4a Satz 1 ein Finanzinstrument oder eine Wertpapierdienstleistung emp-
fiehlt,
 

17. entgegen § 31 Abs. 5 Satz 3 oder 4 einen Hinweis oder eine Information nicht oder nicht recht-
zeitig gibt,
 

17a. entgegen § 31d Absatz 1 Satz 1 eine Zuwendung annimmt oder gewährt,
 

17b. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung
nach § 33 Absatz 4, eine Compliance-Funktion nicht einrichtet,
 

17c. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung
nach § 33 Absatz 4, ein dort genanntes Verfahren nicht vorhält oder eine dort genannte Doku-
mentation nicht vornimmt,
 

18. entgegen § 33a Abs. 5 Satz 2 oder Abs. 6 Nr. 1 oder 2 einen Hinweis oder eine Information
nicht oder nicht rechtzeitig gibt oder eine Einwilligung oder Zustimmung nicht oder nicht
rechtzeitig einholt,
 

19. entgegen § 33a Abs. 6 Nr. 3 eine Mitteilung nicht richtig oder nicht vollständig macht,
 

19a. entgegen § 34 Absatz 2a Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 34 Absatz 4
Satz 1 ein Protokoll nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig anfertigt,
 

19b. entgegen § 34 Absatz 2a Satz 2 eine Ausfertigung des Protokolls nicht, nicht vollständig, nicht
in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,
 

19c. entgegen § 34 Absatz 2a Satz 3 und 5 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 34 Ab-
satz 4 Satz 1 eine Ausfertigung des Protokolls nicht, nicht vollständig, nicht in der vorgeschrie-
benen Weise oder nicht rechtzeitig zusendet,
 

20. entgegen § 34 Abs. 3 Satz 1 eine Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbe-
wahrt,
 

21. entgegen § 34c Satz 1, 2 oder 4 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erstattet,
 

22. (zukünftig in Kraft)
 



23. entgegen § 36 Abs. 1 Satz 4 einen Prüfer nicht oder nicht rechtzeitig bestellt,
 

24. entgegen § 37v Abs. 1 Satz 4, § 37w Abs. 1 Satz 4 oder § 37x Abs. 1 Satz 4, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 37y, einen Jahresfinanzbericht einschließlich der Erklärung gemäß § 37v Abs.
2 Nr. 3 und der Eintragungsbescheinigung oder Bestätigung gemäß § 37v Abs. 2 Nr. 4, einen
Halbjahresfinanzbericht einschließlich der Erklärung gemäß § 37w Abs. 2 Nr. 3 oder eine Zwi-
schenmitteilung nicht oder nicht rechtzeitig übermittelt.
 

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen Artikel 7 oder Artikel 8 der
Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission vom 10. August 2006 zur Durchführung der Richtli-
nie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufzeichnungspflichten
für Wertpapierfirmen, die Meldung von Geschäften, die Markttransparenz, die Zulassung von Finanzin-
strumenten zum Handel und bestimmte Begriffe im Sinne dieser Richtlinie (ABl. EU Nr. L 241 S. 1) ei-
ne Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt.

(2b) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S.
1) verstößt, indem er vorsätzlich oder leichtfertig

1. - 4. (weggefallen)
 

5. entgegen Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 ein Rating für aufsichtsrechtliche Zwecke ver-
wendet,
 

6. entgegen Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 nicht gewährleistet, dass die dort genannten In-
formationen im Prospekt enthalten sind,
 

7.- 42. (weggefallen)
 

(2c) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 verstößt, indem er vor-
sätzlich oder leichtfertig

1. als Person nach Artikel 40

a) entgegen Artikel 39 Buchstabe a eine Insider-Information weitergibt oder
 

b) entgegen Artikel 39 Buchstabe b die Einstellung, Änderung oder Zurückziehung eines Gebotes
empfiehlt oder eine andere Person hierzu verleitet,
 

 

2. entgegen Artikel 42 Absatz 1 Satz 2 oder Satz 3 das Verzeichnis nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 

3. entgegen Artikel 42 Absatz 2 eine Unterrichtung nicht, nicht richtig oder nicht innerhalb von fünf
Werktagen vornimmt oder
 

4. entgegen Artikel 42 Absatz 5 die Behörde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig informiert,
 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer vollziehbaren Anordnung nach

a) § 4 Abs. 3 Satz 1,
 

b) § 34d Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 Buchstabe b,
 

c) § 36b Abs. 1,
 

d) § 37o Abs. 4 Satz 1 oder § 37q Abs. 2 Satz 1
 

zuwiderhandelt,
 

2. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 1 oder 2 oder § 37o Abs. 5 Satz 1 ein Betreten nicht gestattet oder
nicht duldet,
 

3. entgegen § 33 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 eine Portfolioverwaltung auslagert,
 



4. entgegen § 34a Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 34a Ab-
satz 5 Satz 1, Kundengelder nicht in der vorgeschriebenen Weise verwahrt,
 

5. entgegen § 34a Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 34a Ab-
satz 5 Satz 1, die Zustimmung des Kunden nicht oder nicht rechtzeitig einholt,
 

6. entgegen § 34a Absatz 1 Satz 4, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 34a Ab-
satz 5 Satz 1, eine treuhänderische Einlegung nicht offenlegt,
 

7. entgegen § 34a Absatz 1 Satz 5, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2, jeweils auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach § 34a Absatz 5 Satz 1, den Kunden nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig unterrichtet,
 

8. entgegen § 34a Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 34a Ab-
satz 5 Satz 1, ein Wertpapier nicht oder nicht rechtzeitig zur Verwahrung weiterleitet,
 

9. entgegen § 34a Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit
einer Rechtsverordnung nach § 34a Absatz 5 Satz 1, ein Wertpapier nutzt,
 

10. (zukünftig in Kraft)
 

11. entgegen § 36 Absatz 2 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erstattet oder
 

12. entgegen § 37v Absatz 1 Satz 1, § 37w Absatz 1 Satz 1 oder § 37x Absatz 1 Satz 1, jeweils auch
in Verbindung mit § 37y, einen Jahresfinanzbericht, einen Halbjahresfinanzbericht oder eine Zwi-
schenmitteilung nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt.
 

(3a) (weggefallen)

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2, des Absatzes 2 Num-
mer 2 Buchstabe e und f, Nummer 5 Buchstabe a, Nummer 7 und 11 mit einer Geldbuße bis zu einer
Million Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 Buchstabe g bis i sowie Nummer 14a und 14b
mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 und 5,
des Absatzes 2 Nummer 1, 2 Buchstabe a, c und m bis q, Nummer 3, 4 und 5 Buchstabe c bis i, Num-
mer 6, 16a, 17b, 17c, 18, 22 und 25, des Absatzes 2b Nummer 5 und 6 und des Absatzes 3 Nummer
1 Buchstabe b, Nummer 3 und 12 mit einer Geldbuße bis zu zweihunderttausend Euro, in den Fällen
des Absatzes 2 Nummer 2 Buchstabe d, Nummer 5 Buchstabe b, Nummer 12 bis 14 und Nummer 16
und 17a und des Absatzes 3 Nummer 1 Buchstabe c mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro,
in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

(5) Die Bestimmungen des Absatzes 2 Nr. 2 Buchstabe a, Nr. 10 Buchstabe b, Nr. 15, 16, 18 bis 21,
des Absatzes 2a sowie des Absatzes 3 Nummer 1 Buchstabe c, Nummer 3, 10 und 11, jeweils in Ver-
bindung mit Absatz 4, gelten auch für die erlaubnispflichtige Anlageverwaltung im Sinne des § 2 Abs.
3 Satz 3.

Fußnoten

Abschn. 11 (§§ 38 bis 40b): Früher Abschn. 11 (§§ 38 bis 40a) gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 20 G v.
28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 39 Abs. 1 Nr. 3 u. 4: Früherer Nr. 3 aufgeh., Nr. 3 u. 4 eingef. durch Art. 1 Nr. 40 Buchst. a DBuchst.
aa u. bb G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 39 Abs. 1 Nr. 5: Früher Nr. 4 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 40 Buchst. a DBuchst. cc u. dd G v. 16.7.2007 I
1330 mWv 1.11.2007
§ 39 Abs. 1 Nr. 6: Frühere Nr. 6 aufgeh., früher Nr. 5 jetzt Nr. 6 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 40 Buchst. a
DBuchst. bb, cc u. ee G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 39 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a: IdF d. Art. 1 Nr. 40 Buchst. b DBuchst. aa G v. 16.7.2007 I 1330 mWv
1.11.2007 u. d. Art. 6 Nr. 2 G v. 29.7.2009 I 2305 mWv 1.11.2009
§ 39 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c: IdF d. Art. 1 Nr. 25 Buchst. a DBuchst. aa G v. 5.1.2007 I 10 mWv
20.1.2007
§ 39 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. d: IdF d. Art. 1 Nr. 25 Buchst. a DBuchst. bb G v. 5.1.2007 I 10 mWv
20.1.2007
§ 39 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. e: IdF d. Art. 1 Nr. 25 Buchst. a DBuchst. cc G v. 5.1.2007 I 10 mWv
20.1.2007



§ 39 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. f bis l: Eingef. durch Art. 1 Nr. 25 Buchst. a DBuchst. dd G v. 5.1.2007 I 10
mWv 20.1.2007
§ 39 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. m: Eingef. durch Art. 1 Nr. 6 Buchst. a DBuchst. aa aaa u. bbb G v. 21.7.2010
I 945 mWv 27.7.2010
§ 39 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. n bis q (früher Buchst. m bis p): Eingef. durch Art. 1 Nr. 25 Buchst. a
DBuchst. dd G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007; jetzt Buchst. n bis q gem. Art. 1 Nr. 6 Buchst. a
DBuchst. aa aaa u. bbb G v. 21.7.2010 I 945 mWv 27.7.2010
§ 39 Abs. 2 Nr. 5: IdF d. Art. 1 Nr. 25 Buchst. b G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 39 Abs. 2 Nr. 5 Buchst. f: Eingef. durch Art. 1 Nr. 6 Buchst. a DBuchst. bb aaa u. bbb G v. 21.7.2010 I
945 mWv 27.7.2010
§ 39 Abs. 2 Nr. 5 Buchst. g bis i: Früher Buchst. f bis h gem. Art. 1 Nr. 6 Buchst. a DBuchst. bb aaa u.
bbb G v. 21.7.2010 I 945 mWv 27.7.2010
§ 39 Abs. 2 Nr. 6: Eingef. durch Art. 1 Nr. 25 Buchst. c G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 39 Abs. 2 Nr. 7: Frühere Nr. 7 aufgeh., frühere Nr. 6 jetzt Nr. 7 gem. Art. 1 Nr. 25 Buchst. d G v.
5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 39 Abs. 2 Nr. 10: IdF d. Art. 3 Nr. 2 Buchst. a G v. 20.3.2009 I 607 mWv 26.3.2009
§ 39 Abs. 2 Nr. 12 bis 14: Eingef. durch Art. 1 Nr. 25 Buchst. e G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 39 Abs. 2 Nr. 14a u. 14b: IdF d. Art. 1 Nr. 12 Buchst. a DBuchst. bb G v. 5.4.2011 I 538 mWv
8.4.2011
§ 39 Abs. 2 Nr. 15: Eingef. durch Art. 1 Nr. 40 Buchst. b DBuchst. bb G v. 16.7.2007 I 1330 mWv
1.11.2007
§ 39 Abs. 2 Nr. 15a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 12 Buchst. a DBuchst. cc G v. 5.4.2011 I 538 mWv
1.7.2011
§ 39 Abs. 2 Nr. 16: Eingef. durch Art. 1 Nr. 40 Buchst. b DBuchst. bb G v. 16.7.2007 I 1330 mWv
1.11.2007
§ 39 Abs. 2 Nr. 16a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 12 Buchst. a DBuchst. dd G v. 5.4.2011 I 538 mWv
8.4.2011
§ 39 Abs. 2 Nr. 17: Eingef. durch Art. 1 Nr. 40 Buchst. b DBuchst. bb G v. 16.7.2007 I 1330 mWv
1.11.2007
§ 39 Abs. 2 Nr. 17a bis 17c: Eingef. durch Art. 1 Nr. 12 Buchst. a DBuchst. ee G v. 5.4.2011 I 538 mWv
8.4.2011
§ 39 Abs. 2 Nr. 18 bis 19: Eingef. durch Art. 1 Nr. 40 Buchst. b DBuchst. bb G v. 16.7.2007 I 1330 mWv
1.11.2007
§ 39 Abs. 2 Nr. 19a bis 19c: Eingef. durch Art. 4 Nr. 6 G v. 31.7.2009 I 2512 mWv 5.8.2009
§ 39 Abs. 2 Nr. 20: Früher Nr. 15 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 40 Buchst. b DBuchst. cc u. dd G v. 16.7.2007
I 1330 mWv 1.11.2007
§ 39 Abs. 2 Nr. 21 (früher Nr. 22): Frühere Nr. 21 aufgeh., frühere Nr. 22 jetzt Nr. 21 gem. u. idF d. Art.
1 Nr. 12 Buchst. a DBuchst. ff u. gg G v. 5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011
§ 39 Abs. 2 Nr. 23: Früher Nr. 18 gem. Art. 1 Nr. 40 Buchst. b DBuchst. cc G v. 16.7.2007 I 1330 mWv
1.11.2007; idF d. Art. 3 Nr. 7 Buchst. a G v. 21.12.2007 I 3089 mWv 28.12.2007
§ 39 Abs. 2 Nr. 24 (früher Nr. 25): Frühere Nr. 20 eingef. durch Art. 1 Nr. 25 Buchst. h G v. 5.1.2007
I 10 mWv 20.1.2007, nach Umnummerierung Nr. 25 gem. Art. 1 Nr. 40 Buchst. b DBuchst. cc G v.
16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007; frühere Nr. 24 aufgeh., frühere Nr. 25 jetzt Nr. 24 gem. Art. 1 Nr. 12
Buchst. a DBuchst. jj u. kk G v. 5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011
§ 39 Abs. 2a: Eingef. durch Art. 3 Nr. 2 Buchst. b G v. 20.3.2009 I 607 mWv 26.3.2009
§ 39 Abs. 2b: Eingef. durch Art. 1 Nr. 4 Buchst. a G v. 14.6.2010 I 786 mWv 19.6.2010
§ 39 Abs. 2b Nr. 1 bis 4 u. 7 bis 42: Aufgeh. durch Art. 3 Nr. 8 Buchst. b G v. 6.12.2011 I 2481 mWv
13.12.2011 (Änderungsanweisung führt zu textlichen Unstimmigkeiten)
§ 39 Abs. 2c: Eingef. durch Art. 3 Nr. 8 Buchst. d G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 13.12.2011 (Änderungs-
anweisung führt zu textlichen Unstimmigkeiten)
§ 39 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a: IdF d. Art. 3 Nr. 4 Buchst. a DBuchst. aa G v. 15.12.2004 I 3408 mWv
21.12.2004
§ 39 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b: Eingef. durch Art. 1 Nr. 12 Buchst. b DBuchst. aa aaa G v. 5.4.2011 I 538
mWv 8.4.2011
§ 39 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. c (früher Buchst. b): IdF d. Art. 3 Nr. 4 Buchst. a DBuchst. bb G v. 15.12.2004
I 3408 mWv 21.12.2004; jetzt Buchst. c gem. Art. 1 Nr. 12 Buchst. b DBuchst. aa bbb G v. 5.4.2011 I
538 mWv 8.4.2011
§ 39 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. d (früher Buchst. c): Eingef. durch Art. 3 Nr. 4 Buchst. a DBuchst. cc G v.
15.12.2004 I 3408 mWv 21.12.2004; jetzt Buchst. c gem. Art. 1 Nr. 12 Buchst. b DBuchst. aa bbb G v.
5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011
§ 39 Abs. 3 Nr. 1 Schlusssatz: IdF d. Art. 1 Nr. 40 Buchst. c G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007



§ 39 Abs. 3 Nr. 2: IdF d. Art. 3 Nr. 4 Buchst. b G v. 15.12.2004 I 3408 mWv 21.12.2004 u. d. Art. 1 Nr.
40 Buchst. c G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 39 Abs. 3 Nr. 3: Eingef. durch Art. 1 Nr. 40 Buchst. c G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007; idF d.
Art. 1 Nr. 12 Buchst. b DBuchst. bb G v. 5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011
§ 39 Abs. 3 Nr. 4 bis 12: Eingef. durch Art. 1 Nr. 12 Buchst. b DBuchst. cc G v. 5.4.2011 I 538 mWv
8.4.2011, bzgl. Nr. 10 mWv 1.11.2012
§ 39 Abs. 3a: Aufgeh. durch Art. 3 Nr. 8 Buchst. c G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 13.12.2011
§ 39 Abs. 4: IdF d. Art. 1 Nr. 12 Buchst. c G v. 5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011 u. d. Art. 3 Nr. 8 Buchst. e
G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 13.12.2011
§ 39 Abs. 5: Eingef. durch Art. 3 Nr. 2 Buchst. c G v. 20.3.2009 I 607 mWv 26.3.2009; idF d. Art. 1 Nr.
12 Buchst. d G v. 5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011

§ 40 Zuständige Verwaltungsbehörde

Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die
Bundesanstalt.

Fußnoten

Abschn. 11 (§§ 38 bis 40b): Früher Abschn. 11 (§§ 38 bis 40a) gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 20 G v.
28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004

§ 40a Beteiligung der Bundesanstalt und Mitteilungen in Strafsachen

(1) Die Staatsanwaltschaft informiert die Bundesanstalt über die Einleitung eines Ermittlungsverfah-
rens, welches Straftaten nach § 38 betrifft. Werden im Ermittlungsverfahren Sachverständige benö-
tigt, können fachkundige Angehörige der Bundesanstalt herangezogen werden. Der Bundesanstalt
sind die Anklageschrift und der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls mitzuteilen. Erwägt die Staatsan-
waltschaft, das Verfahren einzustellen, so hat sie die Bundesanstalt zu hören.

(2) Das Gericht teilt der Bundesanstalt in einem Verfahren, welches Straftaten nach § 38 betrifft, den
Termin zur Hauptverhandlung mit.

(3) Der Bundesanstalt ist auf Antrag Akteneinsicht zu gewähren, sofern nicht schutzwürdige Interes-
sen des Betroffenen entgegenstehen oder der Untersuchungserfolg der Ermittlungen gefährdet wird.

(4) In Strafverfahren gegen Inhaber oder Geschäftsleiter von Wertpapierdienstleistungsunternehmen
oder deren gesetzliche Vertreter oder persönlich haftende Gesellschafter wegen Straftaten zum Nach-
teil von Kunden bei oder im Zusammenhang mit dem Betrieb des Wertpapierdienstleistungsunterneh-
mens, ferner in Strafverfahren, die Straftaten nach § 38 zum Gegenstand haben, sind im Falle der Er-
hebung der öffentlichen Klage der Bundesanstalt

1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,
 

2. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und
 

3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung
 

zu übermitteln; ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung
unter Hinweis auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln. In Verfahren wegen fahrlässig begange-
ner Straftaten werden die in den Nummern 1 und 2 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen,
wenn aus der Sicht der übermittelnden Stelle unverzüglich Entscheidungen oder andere Maßnahmen
der Bundesanstalt geboten sind.

(5) Werden sonst in einem Strafverfahren Tatsachen bekannt, die auf Missstände in dem Geschäftsbe-
trieb eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens hindeuten, und ist deren Kenntnis aus der Sicht
der übermittelnden Stelle für Maßnahmen der Bundesanstalt nach diesem Gesetz erforderlich, soll
das Gericht, die Strafverfolgungs- oder die Strafvollstreckungsbehörde diese Tatsachen ebenfalls mit-
teilen, soweit nicht für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen des Be-
troffenen überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse
sind.

Fußnoten

Abschn. 11 (§§ 38 bis 40b): Früher Abschn. 11 (§§ 38 bis 40a) gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 20 G v.
28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004



§ 40b Bekanntmachung von Maßnahmen

(1) Die Bundesanstalt kann unanfechtbare Maßnahmen, die sie wegen Verstößen gegen Verbote oder
Gebote dieses Gesetzes getroffen hat, auf ihrer Internetseite öffentlich bekannt machen, soweit dies
zur Beseitigung oder Verhinderung von Missständen nach § 4 Abs. 1 Satz 2 geeignet und erforderlich
ist, es sei denn, diese Veröffentlichung würde die Finanzmärkte erheblich gefährden oder zu einem
unverhältnismäßigen Schaden bei den Beteiligten führen. Anordnungen nach § 4 Absatz 2 Satz 2 hat
die Bundesanstalt unverzüglich auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.

(2) Zeitgleich mit der Veröffentlichung nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 hat die Bundesanstalt die Eu-
ropäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde über die Veröffentlichung zu unterrichten.

(3) Die Bundesanstalt hat unanfechtbare Maßnahmen, die sie wegen Verstößen gegen Artikel 4 Ab-
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 getroffen hat, unverzüglich auf ihrer Internetseite öffentlich
bekannt zu machen, es sei denn, diese Veröffentlichung würde die Finanzmärkte erheblich gefährden
oder zu einem unverhältnismäßigen Schaden bei den Beteiligten führen.

Fußnoten

Abschn. 11 (§§ 38 bis 40b): Früher Abschn. 11 (§§ 38 bis 40a) gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 20 G v.
28.10.2004 I 2630 mWv 30.10.2004
§ 40b Abs. 1: Früher einziger Text gem. Art. 2 Nr. 10 Buchst. a G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 40b Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 41 Buchst. a G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007
§ 40b Abs. 1 Satz 2: Eingef. durch Art. 1 Nr. 41 Buchst. b G v. 16.7.2007 I 1330 mWv 1.11.2007; idF d.
Art. 2 Nr. 10 Buchst. a G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 40b Abs. 2: Eingef. durch Art. 2 Nr. 10 Buchst. b G v. 4.12.2011 I 2427 mWv 1.1.2012
§ 40b Abs. 3: Eingef. durch Art. 3 Nr. 9 G v. 6.12.2011 I 2481 mWv 13.12.2011

Abschnitt 13 Übergangsbestimmungen

 

Fußnoten

Abschn. 13 (früher Abschn. 12) (Überschrift vor § 41): Früherer Abschn. 7 (Überschrift vor § 41) wur-
de Abschn. 12 (Überschrift vor § 41) gem. Art. 2 Nr. 25 G v. 21.6.2002 I 2010 mWv 1.7.2002; jetzt Ab-
schn. 13 (Überschrift vor § 41) gem. Art. 3 Nr. 3 G v. 15.12.2004 I 3408 mWv 21.12.2004

§ 41 Übergangsregelung für Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten

(1) Ein Unternehmen im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1, das am 1. August 1997 besteht und nicht bereits
vor diesem Zeitpunkt der Meldepflicht nach § 9 Abs. 1 unterlag, muß Mitteilungen nach dieser Bestim-
mung erstmals am 1. Februar 1998 abgeben.

(2) Wem am 1. April 2002 unter Berücksichtigung des § 22 Abs. 1 und 2 fünf Prozent oder mehr der
Stimmrechte einer börsennotierten Gesellschaft zustehen, hat der Gesellschaft und der Bundesan-
stalt unverzüglich, spätestens innerhalb von sieben Kalendertagen, die Höhe seines Stimmrechtsan-
teils unter Angabe seiner Anschrift schriftlich mitzuteilen; in der Mitteilung sind die zuzurechnenden
Stimmrechte für jeden Zurechnungstatbestand getrennt anzugeben. Eine Verpflichtung nach Satz 1
besteht nicht, sofern nach dem 1. Januar 2002 und vor dem 1. April 2002 bereits eine Mitteilung ge-
mäß § 21 Abs. 1 oder 1a abgegeben worden ist.

(3) Die Gesellschaft hat Mitteilungen nach Absatz 2 innerhalb von einem Monat nach Zugang nach
Maßgabe des § 25 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 zu veröffentlichen und der Bundesanstalt unverzüglich
einen Beleg über die Veröffentlichung zu übersenden.

(4) Auf die Pflichten nach den Absätzen 2 und 3 sind die §§ 23, 24, 25 Abs. 3 Satz 2, Abs 4, §§ 27 bis
30 entsprechend anzuwenden.

(4a) Wer am 20. Januar 2007, auch unter Berücksichtigung des § 22 in der vor dem 19. August 2008
geltenden Fassung, einen mit Aktien verbundenen Stimmrechtsanteil hält, der die Schwelle von 15,
20 oder 30 Prozent erreicht, überschreitet oder unterschreitet, hat dem Emittenten, für den die Bun-
desrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, spätestens am 20. März 2007 seinen Stimmrechtsan-
teil mitzuteilen. Das gilt nicht, wenn er bereits vor dem 20. Januar 2007 eine Mitteilung mit gleichwer-
tigen Informationen an diesen Emittenten gerichtet hat; der Inhalt der Mitteilung richtet sich nach §



21 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 2. Wem am 20. Januar 2007
aufgrund Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 ein Stimmrechtsanteil an einem Emittenten, für
den die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, von 5 Prozent oder mehr zusteht, muss
diesen dem Emittenten spätestens am 20. März 2007 mitteilen. Dies gilt nicht, wenn er bereits vor
dem 20. Januar 2007 eine Mitteilung mit gleichwertigen Informationen an diesen Emittenten gerichtet
hat und ihm die Stimmrechtsanteile nicht bereits nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 in der vor dem 20. Ja-
nuar 2007 geltenden Fassung zugerechnet werden konnten; der Inhalt der Mitteilung richtet sich nach
§ 21 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 2. Wer am 20. Januar 2007
Finanzinstrumente im Sinne des § 25 in der vor dem 1. März 2009 geltenden Fassung hält, muss dem
Emittenten, für den die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, spätestens am 20. März
2007 mitteilen, wie hoch sein Stimmrechtsanteil wäre, wenn er statt der Finanzinstrumente die Akti-
en hielte, die aufgrund der rechtlich bindenden Vereinbarung erworben werden können, es sei denn,
sein Stimmrechtsanteil läge unter 5 Prozent. Dies gilt nicht, wenn er bereits vor dem 20. Januar 2007
eine Mitteilung mit gleichwertigen Informationen an diesen Emittenten gerichtet hat; der Inhalt der
Mitteilung richtet sich nach § 25 Abs. 1 in der vor dem 1. März 2009 geltenden Fassung, auch in Ver-
bindung mit den §§ 17 und 18 der Wertpapierhandelsanzeige- und Insiderverzeichnisverordnung in
der vor dem 1. März 2009 geltenden Fassung. Erhält ein Inlandsemittent eine Mitteilung nach Satz 1,
3 oder 5, so muss er diese bis spätestens zum 20. April 2007 nach § 26 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach Absatz 3, veröffentlichen. Er übermittelt die Information au-
ßerdem unverzüglich, jedoch nicht vor ihrer Veröffentlichung dem Unternehmensregister im Sinne des
§ 8b des Handelsgesetzbuchs zur Speicherung. Er hat gleichzeitig mit der Veröffentlichung nach Satz
7 diese der Bundesanstalt nach § 26 Abs. 2, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Ab-
satz 3 Nr. 2, mitzuteilen. Auf die Pflichten nach Satz 1 bis 9 sind die §§ 23, 24, 27 bis 29 und 29a Abs.
3 entsprechend anzuwenden. Auf die Pflichten nach Satz 4 ist § 29a Abs. 1 und 2 entsprechend anzu-
wenden.

(4b) Wer, auch unter Berücksichtigung des § 22, einen mit Aktien verbundenen Stimmrechtsanteil so-
wie Finanzinstrumente im Sinne des § 25 hält, muss das Erreichen oder Überschreiten der für § 25 gel-
tenden Schwellen, die er am 1. März 2009 ausschließlich auf Grund der Änderung des § 25 mit Wir-
kung vom 1. März 2009 durch Zusammenrechnung nach § 25 Abs. 1 Satz 3 erreicht oder überschrei-
tet, nicht mitteilen. Eine solche Mitteilung ist erst dann abzugeben, wenn erneut eine der für § 25 gel-
tenden Schwellen erreicht, überschritten oder unterschritten wird. Mitteilungspflichten nach § 25 in
der bis zum 1. März 2009 geltenden Fassung, die nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in
der vorgeschriebenen Weise erfüllt wurden, sind unter Berücksichtigung von § 25 Abs. 1 Satz 3 zu er-
füllen.

(4c) Wer, auch unter Berücksichtigung des § 22, einen mit Aktien verbundenen Stimmrechtsanteil
hält, muss das Erreichen oder Überschreiten der für § 21 geltenden Schwellen, die er am 19. August
2008 ausschließlich durch Zurechnung von Stimmrechten auf Grund der Neufassung des § 22 Abs. 2
mit Wirkung vom 19. August 2008 erreicht oder überschreitet, nicht mitteilen. Eine solche Mitteilung
ist erst dann abzugeben, wenn erneut eine der für § 21 geltenden Schwellen erreicht, überschritten
oder unterschritten wird. Die Sätze 1 und 2 gelten für die Mitteilungspflicht nach § 25 entsprechend
mit der Maßgabe, dass die für § 25 geltenden Schwellen maßgebend sind.

(5) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. entgegen Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 4a Satz 1, 3, 5 oder 9 eine Mitteilung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht oder
 

2. entgegen Absatz 3 oder Absatz 4a Satz 7 oder 8 eine Veröffentlichung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt, einen Beleg
nicht oder nicht rechtzeitig übersendet oder eine Information nicht oder nicht rechtzeitig übermit-
telt.
 

(6) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 5 mit einer Geldbuße bis zu zweihundert-
tausend Euro geahndet werden.

Fußnoten

§ 41 Überschrift: IdF d. Art. 2 Nr. 6 Buchst. a G v. 20.12.2001 I 3822 mWv 1.1.2002
§ 41 Abs. 2: IdF d. Art. 2 Nr. 6 Buchst. b G v. 20.12.2001 I 3822 mWv 1.1.2002
§ 41 Abs. 2 Satz 1: IdF d. Art. 4 Nr. 33 G v. 22.4.2002 I 1310 mWv 1.5.2002
§ 41 Abs. 3: IdF d. Art. 2 Nr. 6 Buchst. c G v. 20.12.2001 I 3822 mWv 1.1.2002 u. d. Art. 4 Nr. 33 G v.
22.4.2002 I 1310 mWv 1.5.2002



§ 41 Abs. 4: IdF d. Art. 2 Nr. 6 Buchst. d G v. 20.12.2001 I 3822 mWv 1.1.2002
§ 41 Abs. 4a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 27 Buchst. a G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 41 Abs. 4a Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. a DBuchst. aa G v. 12.8.2008 I 1666 mWv 19.8.2008
§ 41 Abs. 4a Satz 5: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. a DBuchst. bb G v. 12.8.2008 I 1666 mWv 19.8.2008
§ 41 Abs. 4a Satz 6: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. a DBuchst. cc G v. 12.8.2008 I 1666 mWv 19.8.2008
§ 41 Abs. 4b u. 4c: Eingef. durch Art. 1 Nr. 6 Buchst. b G v. 12.8.2008 I 1666 mWv 19.8.2008
§ 41 Abs. 5: IdF d. Art. 1 Nr. 27 Buchst. b G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 41 Abs. 6: IdF d. Art. 3 Abs. 6 Nr. 3 G v. 21.12.2000 I 1857 mWv 1.1.2002 u. d. Art. 1 Nr. 27 Buchst. c
G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007

§ 42 Übergangsregelung für die Kostenerstattungspflicht nach § 11

(1) Die nach § 11 Abs. 1 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 26. Juli 1994 (BGBl. I S. 1749) zur Er-
stattung der Kosten der Bundesanstalt Verpflichteten können für die Zeit bis Ende 1996 den Nachweis
über den Umfang der Geschäfte in Wertpapieren und Derivaten auch anhand der im Jahre 1996 und
für 1997 anhand der Zahl der im Jahre 1997 gemäß § 9 mitgeteilten Geschäfte führen.

(2) § 11 ist für den Zeitraum bis zum 30. April 2002 in der bis zum Tag vor dem Inkrafttreten des Ge-
setzes über die integrierte Finanzdienstleistungsaufsicht vom 22. April 2002 (BGBl. I S. 1310) gelten-
den Fassung auf die angefallenen Kosten des Bundesaufsichtsamtes für den Wertpapierhandel anzu-
wenden.

Fußnoten

§ 42 Abs. 1: Früher einziger Text gem. u. idF d. Art. 4 Nr. 34 Buchst. a G v. 22.4.2002 I 1310 mWv
1.5.2002
§ 42 Abs. 2: Eingef. durch Art. 4 Nr. 34 Buchst. b G v. 22.4.2002 I 1310 mWv 1.5.2002

§ 42a Übergangsregelung für das Verbot ungedeckter Leer-
verkäufe in Aktien und bestimmten Schuldtiteln nach § 30h

Ausgenommen von dem Verbot des § 30h sind Geschäfte, die bereits vor dem 27. Juli 2010 abge-
schlossen wurden, sofern diese nicht auf Grund einer anderen Regelung verboten sind.

Fußnoten

§§ 42a bis 42c: Eingef. durch Art. 1 Nr. 7 G v. 21.7.2010 I 945 mWv 27.7.2010

§ 42b Übergangsregelung für die Mitteilungs- und Veröffentlichungs-
pflichten für Inhaber von Netto-Leerverkaufspositionen nach § 30i

(1) Wer am 26. März 2012 Inhaber einer Netto-Leerverkaufsposition nach § 30i Absatz 1 Satz 1 in Hö-
he von 0,2 Prozent oder mehr ist, hat diese zum Ablauf des nächsten Handelstages der Bundesanstalt
nach § 30i Absatz 3, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 30i Absatz 5, mitzuteilen.
Der Inhaber einer Netto-Leerverkaufsposition nach § 30i Absatz 1 Satz 2 in Höhe von 0,5 Prozent oder
mehr hat diese zusätzlich zu ihrer Mitteilung nach Satz 1 innerhalb der Frist des Satzes 1 nach § 30i
Absatz 3, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 30i Absatz 5, im elektronischen Bun-
desanzeiger zu veröffentlichen; eine solche Verpflichtung besteht nicht, sofern vor dem 26. März 2012
bereits eine gleichartige Mitteilung abgegeben worden ist.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. entgegen Absatz 1 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht oder
 

2. entgegen Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz eine Veröffentlichung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt.
 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu zweihundert-
tausend Euro geahndet werden.

Fußnoten

§§ 42a bis 42c: Eingef. durch Art. 1 Nr. 7 G v. 21.7.2010 I 945 mWv 27.7.2010



§ 42c Übergangsregelung für das Verbot von Kreditderivaten nach § 30j

Ausgenommen von dem Verbot des § 30j sind Geschäfte, die der Glattstellung von Positionen in ei-
nem Kreditderivat im Sinne des § 30j Absatz 1 Nummer 1 dienen, aus denen dem Sicherungsnehmer
bereits vor dem 27. Juli 2010 Rechte und Pflichten erwachsen sind sowie Geschäfte in bereits vor dem
27. Juli 2010 emittierten Credit Linked Notes.

Fußnoten

§§ 42a bis 42c: Eingef. durch Art. 1 Nr. 7 G v. 21.7.2010 I 945 mWv 27.7.2010

§ 42d Übergangsregelung für den Einsatz von Mitarbeitern nach § 34d

(1) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen darf

1. Mitarbeiter im Sinne des § 34d Absatz 1 Satz 1, die am 1. November 2012 mit der Anlageberatung
betraut sind und die nicht die Anforderungen nach § 34d Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit der
Rechtsverordnung nach § 34d Absatz 6 erfüllen,
 

2. Vertriebsbeauftragte im Sinne des § 34d Absatz 2 Satz 1, die am 1. November 2012 mit der dort
genannten Tätigkeit betraut sind und die nicht die Anforderungen nach § 34d Absatz 2 Satz 1 in
Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 34d Absatz 6 erfüllen, und
 

3. Compliance-Beauftragte im Sinne des § 34d Absatz 3 Satz 1, die am 1. November 2012 mit der
dort genannten Tätigkeit betraut sind und die nicht die Anforderungen nach § 34d Absatz 3 Satz 1
in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 34d Absatz 6 erfüllen,
 

noch bis zum 31. Mai 2013 für diese jeweilige Tätigkeit einsetzen.

(2) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss

1. die Mitarbeiter im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1,
 

2. Vertriebsbeauftragte im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 und
 

3. Compliance-Beauftragte im Sinne des Absatzes 1 Nummer 3,
 

unverzüglich anzeigen, sobald diese die für sie maßgeblichen Anforderungen nach § 34d Absatz 1
Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 erfüllen. Für die Anzeigen gilt § 34d Absatz 1 Satz 2, Ab-
satz 2 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 2 entsprechend.

Fußnoten

§ 42d: Eingef. durch Art. 1 Nr. 14 G v. 5.4.2011 I 538 mWv 8.4.2011

§ 42e Übergangsregelung für wesentliche Anlegerinformationen

§ 31 Absatz 3a in der ab dem 1. Juli 2011 geltenden Fassung ist auf eine Kaufempfehlung für EU-In-
vestmentanteile erst anzuwenden, wenn für diese Anteile die wesentlichen Anlegerinformationen
nach den Vorschriften des jeweiligen Herkunftsstaates erstellt und von der EU-Investmentgesellschaft
gemäß § 122 Absatz 1 Satz 2 des Investmentgesetzes veröffentlicht worden sind, spätestens jedoch
ab dem 1. Juli 2012. Bis zu diesem Zeitpunkt ist § 31 Absatz 3 Satz 4 in der bis zum 30. Juni 2011 gel-
tenden Fassung auf den Vertrieb der jeweiligen EU-Investmentanteile weiter anzuwenden.

Fußnoten

§ 42e: Eingef. durch Art. 1 Nr. 14 G v. 5.4.2011 I 538 mWv 1.7.2011

§ 43 Übergangsregelung für die Verjäh-
rung von Ersatzansprüchen nach § 37a

§ 37a in der bis zum 4. August 2009 geltenden Fassung ist auf Ansprüche anzuwenden, die in der Zeit
vom 1. April 1998 bis zum Ablauf des 4. August 2009 entstanden sind.

Fußnoten

§ 43: IdF d. Art. 4 Nr. 7 G v. 31.7.2009 I 2512 mWv 5.8.2009



§ 44 Übergangsregelung für ausländische organisierte Märkte

(1) Organisierte Märkte, die einer Erlaubnis nach § 37i bedürfen und am 1. Juli 2002 Handelsteilneh-
mern mit Sitz im Inland über ein elektronisches Handelssystem einen unmittelbaren Marktzugang ge-
währt haben, haben dies der Bundesanstalt bis zum 31. Dezember 2002 anzuzeigen und einen An-
trag auf Erlaubnis bis zum 30. Juni 2003 zu stellen.

(2) Organisierte Märkte, die eine Anzeige nach § 37m abgeben müssen und die am 1. Juli 2002 Han-
delsteilnehmern mit Sitz im Inland über ein elektronisches Handelssystem einen unmittelbaren Markt-
zugang gewährt haben, haben dies und die Absicht, den Marktzugang aufrechtzuerhalten, der Bun-
desanstalt bis zum 31. Dezember 2002 anzuzeigen.

Fußnoten

§ 44: Eingef. durch Art. 2 Nr. 28 G v. 21.6.2002 I 2010 mWv 1.7.2002

§ 45 Anwendungsbestimmung zum Abschnitt 11

Die Bestimmungen des Abschnitts 11 in der vom 21. Dezember 2004 an geltenden Fassung finden
erstmals auf Abschlüsse des Geschäftsjahres Anwendung, das am 31. Dezember 2004 oder später
endet. Die Bundesanstalt nimmt die ihr in Abschnitt 11 zugewiesenen Aufgaben ab dem 1. Juli 2005
wahr.

Fußnoten

§ 45: Eingef. durch Art. 3 Nr. 5 G v. 15.12.2004 I 3408 mWv 21.12.2004

§ 46 Anwendungsbestimmung für das
Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz

(1) § 37n und § 37o Abs. 1 Satz 4 sowie die Bestimmungen des Abschnitts 11 Unterabschnitt 2 in der
vom 20. Januar 2007 an geltenden Fassung finden erstmals auf Finanzberichte des Geschäftsjahrs An-
wendung, das nach dem 31. Dezember 2006 beginnt.

(2) Auf Emittenten, von denen lediglich Schuldtitel zum Handel an einem organisierten Markt im Sin-
ne des Artikels 4 Abs. 1 Nr. 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. EU Nr. L 145 S. 1) in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, sowie auf Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel in
einem Drittstaat zugelassen sind und die zu diesem Zweck seit dem Geschäftsjahr, das vor dem 11.
September 2002 begann, international anerkannte Rechnungslegungsstandards anwenden, finden §
37w Abs. 3 Satz 2 und § 37y Nr. 2 in der vom 20. Januar 2007 an geltenden Fassung mit der Maßgabe
Anwendung, dass der Emittent für vor dem 31. Dezember 2007 beginnende Geschäftsjahre die Rech-
nungslegungsgrundsätze des jeweiligen Vorjahresabschlusses anwenden kann.

(3) § 30b Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a in der vom 20. Januar 2007 an geltenden Fassung findet erstmals
auf Informationen Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2007 übermittelt werden.

(4) Veröffentlichungen nach § 30b Abs. 1 und 2 sind bis zum 31. Dezember 2010 zusätzlich zu der
Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger auch in einem Börsenpflichtblatt vorzunehmen.

Fußnoten

§ 46: Eingef. durch Art. 1 Nr. 28 G v. 5.1.2007 I 10 mWv 20.1.2007
§ 46 Abs. 4: IdF d. Art. 35 G v. 19.12.2008 I 2794 mWv 25.12.2008

§ 47 Anwendungsbestimmung für § 34

§ 34 in der vom 5. August 2009 an geltenden Fassung ist erstmals auf Anlageberatungen anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2009 durchgeführt werden.

Fußnoten

§ 47: Eingef. durch Art. 4 Nr. 8 G v. 31.7.2009 I 2512 mWv 5.8.2009
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